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Kronendurchmesser: 17
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Vermessungsgrundlage:

Kreis: Plšn
Gemeinde: Heikendorf
Gemarkung: Altheikendorf
Flur: 5
Hšhenbezug: DHHN 92 (NHN)
Ma§stab:  1:250 im Original
Plannr.: 21.0565.01
Datum: 01.09.2021

VermessungsbŸro OVERATH ¥ SAND

…ffentlich bestellte Vermessungsingenieure im Land Schleswig-Holstein

Arsenalstra§e 9

24768 Rendsburg

Tel: 0 43 31 / 3 38 44-0

Fax: 0 43 31 / 3 38 44-22

E-Mail: info@vermessung-overath.de

Internet: www.overath-sand.de

Planzeichnung (Teil A)

N 

ZeichenerklŠrung zum Teil A0 5 25 50 mEntwurf - Stand Februar 2026 M 1:500

Sonstige Planzeichen

Nachrichtliche Kennzeichnung

Stra§enbegrenzungslinie

Umgrenzung von FlŠchen zum Anpflanzen von BŠumen, StrŠuchern 
und sonstigen Bepflanzungen sowie von GewŠssern

Anpflanzen: StrŠucher

Art der baulichen Nutzung (¤ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Sonstiges Sondergebiet
hier: Einzelhandel

(¤ 11 BauNVO)SO

Ma§ der baulichen Nutzung (¤ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
GR 5.200 GrundflŠche, hier: maximal 5.200 qm (¤ 16 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (¤ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

VerkehrsflŠchen (¤ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
šffentliche VerkehrsflŠchen

šffentliche VerkehrsflŠchen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:

ParkplŠtzeGehweg / Radweg

Ein- und Ausfahrten und Anschluss anderer FlŠchen an die VerkehrsflŠchen
hier: Ein- und Ausfahrt

hier: Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Umgrenzung von FlŠchen fŸr Nebenanlagen, StellplŠtze, Garagen 
und Gemeinschaftsanlagen
hier: StellplŠtzeSt

Grenze des rŠumlichen Geltungsbereichs des 
B-Planes Nr. 91 "Einkaufszentrum am Schmiedeplatz"

(¤ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
hier: Art der baulichen Nutzung

(¤ 16 Abs. 5 BauNVO)

max. GebŠudehšhen Ÿber Normalhšhennull (NHN) (siehe Teil B)A D-

1 Nummerierung der Baugebiete, hier: Baugebiet 1

260/2 FlurstŸck mit FlurstŸcksnummer

11
8

GebŠude im Bestand mit Hausnummer

Baugrenze (¤ 23 Abs. 3 BauNVO)

Anpflanzen von BŠumen, StrŠuchern und sonstigen Bepflanzungen
sowie Bindungen fŸr Bepflanzungen und fŸr die Erhaltung von BŠumen, 
StrŠuchern und sonstigen Bepflanzungen (¤ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786); zuletzt geŠndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)

Gemeinde Heikendorf (Amt Schrevenborn - Kreis Plšn) ¥ Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 91 ¥ "Einkaufszentrum Am Schmiedeplatz"

Gemeinde Heikendorf (Amt Schrevenborn)   ¥   Dorfplatz 2   ¥   24226 Heikendorf

Gemeinde Heikendorf 
(Amt Schrevenborn - Kreis Plšn)
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 91 
"Einkaufszentrum Am Schmiedeplatz"

Stand:

Ma§stab:               

Projekt Nr.:

Bearbeitet:

Februar 2026

1 : 500

H 819

12.02.2026

Entwurf

Fassung fŸr die erneute Beteiligung gemŠ§ ¤ 4a Abs. 3

in Verbindung mit ¤ 3 Abs. 2 und ¤ 4 Abs. 2 BauGB

Bearbeitung durch: Plankontor Stadt und Land GmbH

Am Born 6b ¥ Tel.: 040-298 120 99 -0

22765 Hamburg    ¥ Mail:  info@plankontor-hh.de    ¥ Web: www.plankontor-stadt-und-land.de

GrŸnflŠchen (¤ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
šffentliche GrŸnflŠchen

Anpflanzen: BŠume Erhaltung: BŠume
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P"%+."&' I$&-0-,.-.:' 83' >d:' YF.C9-*' 2".' +-*' P"%+."&' +-*' !C*.#B2*-,9$%&' >@>M' +-#'
P"%+-#-%.f,BF0$%&#K0"%#'?B20-#f,&ÊC0#.-,%'I$&-#.,33.:'
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P"%+-#-%.f,BF0$%&#K0"%' ?B20-#f,&ÊC0#.-,%D' !C*.#B2*-,9$%&' >@>M' *-B2.#1-*9,%+0,B2'
&-fC*+-%:'

G,-'!C*.#B2*-,9$%&'+-#'P"%+-#-%.f,BF0$%&#K0"%#',#.'+,-'<*$%+0"&-'()*'+,-'L-$"$(#.-00$%&'+-*'
R-&,C%"0K04%-:' !)*'+,-'_0"%$%&-%'+-*'<-3-,%+-'E-,F-%+C*('#,%+'+-*'"F.$-00-'Pe_'#Cf,-'+-*'
R-&,C%"0K0"%' ()*' +-%'_0"%$%&#*"$3' QQ' i,%' +-*' !"##$%&' +-*' !C*.#B2*-,9$%&' 1C%'>@>Mj '
3"5&-90,B2:'G,-#-'9-#B2*-,9-%'+,-')9-*&-C*+%-.-%'*"$3C*+%-*,#B2-%'/-0"%&-:'

e,%'<*$%+#".ID'f-0B2-*'"$#'\"K,.-0'>:>'Y*+%$%&#*4$3-'2-*1C*&-2.',#.D'+"##'V9-,'_0"%$%&-%'()*'
nop' e,%I-02"%+-0' nop' $%+' I$*' !*-,*"$3&-#."0.$%&' -,%' -*2`2.-#' 89#.,33$%&#'̂ $%+'
&-3-,%#"3-#'_0"%$%&#-*(C*+-*%,#Z'()*'9-%"B29"*.-'?.4+.-'$%+'<-3-,%+-%'9-#.-2.:'G-3&-345'
#C00' I$#"33-%&-"*9-,.-.' $%+' =-*-,%9"*$%&-%' I$*' ?,-+0$%&#-%.f,BF0$%&' 3`&0,B2#.'
,%.-*FC33$%"0'&-.*C((-%'f-*+-%:'G,-#-',%.-*FC33$%"0-'X$#"33-%"*9-,.'&-2.'"$B2'"$#'+-3'
<*$%+#".I' -,%#'+-#' \"K,.-0#' ;:]'Q%.-*FC33$%"0-'=-*-,%9"*$%&-%' I$*'?,-+0$%&#-%.f,BF0$%&'
2-*1C*:' 80#' ?."+.*"%+F-*%-' \,-0#' ,#.' +,-' <-3-,%+-' E-,F-%+C*(' %"B2' +-3' +*,..-%' X,-0' +-#'
\"K,.-0#' ;:M' X-%.*"0`*.0,B2-#' ?m#.-3D' Vn?B2f-*K$%F.p' ()*' )9-*`*.0,B2-' nop'
=-*#C*&$%&#-,%*,B2.$%&-%'#Cf,-'()*'+,-'nop'&-f-*90,B2-'e%.f,BF0$%&'$%+'nop'"0#'n#C0B2-#p'
I$'#,B2-*%'$%+' I$'#.4*F-%Z:'G"#'e,%F"$(#I-%.*$3'"3'?B23,-+-K0".I'#C00'+,-'=-*#C*&$%&'()*'
+-%'?."+.*"%+F-*%'\,-0'#,B2-*%'$%+'#.4*F-%:'

X$*'=-*#C*&$%&'+-*' /-1`0F-*$%&'$%+'$3'+,-'q,*.#B2"(.' ,3'P"%+'I$'&-f42*0-,#.-%',#.'%"B2'
+-3' -*#.-%' <*$%+#".I' +-#' \"K,.-0#' ;:M@' e,%I-02"%+-0D' -,%-' "$#&-fC&-%-' E"%+-0#'̂ $%+'
G,-%#.0-,#.$%&##.*$F.$*'1C*&-#-2-%:'e#' f,*+'+,-'e*(C*+-*0,B2F-,.' -,%-#'9*-,.-%'?K-F.*$3#'"%'
e,%*,B2.$%&-%' (C*3$0,-*.D' f-0B2-#' +$*B2' $%.-*#B2,-+0,B2-' <*`5-%D' /-.*,-9#"*.-%' $%+'
8%&-9C.#(C*3-%' &-f42*0-,#.-.' f,*+:' G$*B2' +,-' !-#.#-.I$%&' -,%-*' &-(4B2-*.-%'
?C*.,3-%.#"$#f"20' ,3' ,%%-*#.4+.,#B2-%' e,%F"$(#I-%.*$3' f,*+' -,%-' F)%(.,&-'
e%.f,BF0$%&#3`&0,B2F-,.'&-f42*0-,#.-.:'

G-*'If-,.-'<*$%+#".I'+-#'\"K,.-0#';:M@'e,%I-02"%+-0'240.'(-#.D'+"##'Vn,%p'"00-%'<-3-,%+-%'nop'
,%' &$.-*D' ($504$(,&' -**-,B29"*-*' X$C*+%$%&' I$' +-%' qC2%&-9,-.-%' "$#*-,B2-%+-'
e,%I-02"%+-0#-,%*,B2.$%&-%' I$*' G-BF$%&' +-#'.4&0,B2-%' /-+"*(#' iL"21-*#C*&$%&j' 9-,' &$.-*'
e,%9-..$%&' ,%' +,-' ?,-+0$%&##.*$F.$*' iqC2%&-9,-.-j' "%&-#.*-9.' f-*+-%' n#C00-%pZ:'G$*B2' +,-'
e*f-,.-*$%&'+-#'R-f-'S"*F.-#' #C00'+,-'L"21-*#C*&$%&'+-*'<-3-,%+-'#,B2-*&-#.-00.'f-*+-%: ''

X$+-3'&,0.'+"#'X-%.*"0,.4.#&-9C.:'e%.#K*-B2-%+'+-#'89#".I'M'+-#'+*,..-%'X,-0-#'$%.-*'\"K,.-0'
;:M@' e,%I-02"%+-0' +)*(-%' Ve,%F"$(#I-%.*-%' nop' ,3' ?,%%-' 1C%' 6' MM' 89#".I' ;'
/"$%$.I$%&#1-*C*+%$%&'i/"$L=Yj'ie,%I-02"%+-0#&*C5K*Ck-F.-j'nop'f-&-%',2*-*'9-#C%+-*-%'



*+'),-.(/0/$1&($ )
2/+/3$4/)5/3%/$4&(6 +;+45$3#%")%"R5*")"$+!"%#(()*0L@#)+P$A+HJ+SC&)M#(.0R")'$(,+-,+123,&"/"L@#'RT+

'

X+

/-+-$.$%&'()*'+,-'X-%.*"0,.4.',%'+-*'R-&-0'%$*',%'nop'?."+.F-*%-%'Q:'Y*+%$%&'nop'-*f-,.-*.'
f-*+-%'iX-%.*"0,.4.#&-9C.jZ:'G,-#',#.',3'!"00-'+-#'1C*2"9-%9-IC&-%-%'/-9"$$%&#K0"%-#'L*:'OM'
Ve,%F"$(#I-%.*$3'8 3' ?B23,-+-K0".IZ' I$.*-((-%+D' +"' +,-' <-3-,%+-' E-,F-%+C*(' -,%'
?."+.*"%+F-*%'Q:'Y*+%$%&',#.:''

Q3'\"K,.-0';:M@'e,%I-02"%+-0'f,*+',3' X,-0'1,-*' (C*3$0,-*.D'+"##'+"#'/--,%.*4B2.,&$%&#1-*9C.'
&,0.:'VG,-'G"*#.-00$%&'$%+'!-#.#-.I$%&'() *'=C*2"9-%',3'?,%%-'+-#'6'MM'89#".I';'/"$L=Y'+"*('
+,-'=-*#C*&$%&#($%F.,C%'X-%.*"0-*'Y*.-'%,B2.'f-#-%.0,B2'9--,%.*4B2.,&-%'$%+'F-,%-'#B24+0,B2-%'
8$#f,*F$%&-%'"$('X-%.*"0-'=-*#C*&$%&#9-*-,B2-',%'+-*'K0"%-%+-%'<-3-,%+-'C+-*',%'"%+-*-%'
<-3-,%+-%'-*f"*.-%'0"##-%'nopZ:'

g%.-*' 89#".I' If-,' X,-0' 1,-*' f,*+' (-#.&-2"0.-%D' +"##' V+,-' G"*#.-00$%&' $%+' !-#.#-.I$%&' () *'
e,%I-02"%+-0#-,%*,B2.$%&-%' ,3' ?,%%-' 1C%' 6' MM' 89#".I' ;' /"$L=Y' F-,%-'#B24+0,B2-%'
8$#f,*F$%&-%' "$(' +,-' 1-*9*"$B2-*%"2-' =-*#C*&$%&' 3,.' q"*-%' $%+' <) .-*%' +-#'.4&0,B2-%'
/-+"*(#'( ) *'+,-'/-1 ` 0F-*$%&',3'e,%I$&#&-9,-.'-*f"*.-%'0"##-%'n+"*(pZ:'

G,-' <-3-,%+-' E-,F-%+C*(' ,#.' "0#' ?B2f-*K$%F.' ()*' WC$*,#3$#' $%+' e*2C0$%&' "%' +-*' Y#.#--'
"$#&-f,-#-%:'G,-#',#.',3'X,-0'+-*'R"$3C*+%$%&'$%.-*'\"K,.-0'7:d:M'(-#.&-#-.I.:'

Q3'R"23-%'+-*' +$*B2&-()2*.-%' /-.-,0,&$%&#1-*("2*-%'FC%%.-'+,-'P"%+-#K0"%$%&'(-#.#.-00-%D'
+"##'-,%-'X$#.,33$%&'&-&-%)9-*'+-*'_0"%$%&',%'8$##,B2.'&-#.-00.'f-*+-%'F"%%:'

'

A>A! @#7$C*+(8(+*4*7&

R-&,C%"0K0"%-*,#B2' 9-.*"B2.-.D' &-2`*.' E-,F-%+C*(' ,%%-*2"09' +-#' \*-,#-#' _0`%' I$' +-3'
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?.-00K04.I-' ,3' _0"%&-9,-.' I$' #B2"((-%:'Q3' R"23-%' +-*' ?"%,-*$%&#K0"%$%&-%' +-*' <-3-,%+-'
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>:A@@'s3'$3("##-%'+"*(:'

X$+-3' f-*+-%' ,3' W-,0' /' Q:b>:>' +,-' 3"l,3"0-%' <-94$+-2`2-%' (-#.&-#-.I.D' +,-' ,%' +-*'
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(-#.&-#-.I.:' G"9-, ' ,#.' +,-' e**,B2.$%&' 1C%' 9"$0,B2-%' E"$K.'̂ C+-*' L-9-%"%0"&-%' "%' +-*'
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=-*9,%+$%&' ,%' +"#' f-,.-*' 0,-&-%+-' `#.0,B2-' t$"*.,-*' I$' #B2"((-%:' ?C3,.' #.-00.' +,-#-*'
?.*"5-%9-*-,B2' -,%-' 8*.' V&-3,#B2.-' =-*F-2*#(04B2-Z' +"*:' g3' -,%-' &-C*+%-.-'
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G"9-,'&-0.-%'(C0&-%+-'E,%f-,#-r'

e#' &,0.' 6' MN' G?B2<:' q-*' \$0.$*+-%F3"0-' -%.+-BF.' C+-*' (,%+-.D' 2".' +,-#' $%1-*I)&0,B2'
$%3,..-09"*' C+-*' )9-*' +,-' <-3-,%+-' +-*' C9-*-%' G-%F3"0#B2$.I9-2`*+-' 3,.I$.-,0-%:' G,-'
=-*K(0,B2.$%&'9-#.-2.'(-*%-*'()*'+,-'e,&-%.)3-*,%'C+-*'+-%'e,&-%.)3-*'$%+'+,-'/-#,.I-*,%'C+-*'
+-%'/-#,.I-*'+- #'<*$%+#.)BF#'C+-*'+-#'<-f4##-*#D'"$('C+-*',%'+-3'+-*'!$%+C*.'0,-&.D'$%+'()*'
+,-'P-,.-*,%'C+-*'+-%'P-,.-*'+-*'8*9-,.-%D'+,-'I$*'e%.+-BF$%&'C+-*'I$'+-3'!$%+'&-()2*.'2"9-%:'
G,-' S,..-,0$%&' -,%-*' C+-*' -,%-#' +-*' =-*K(0,B2.-.-%' 9-(*-,.' +,-' )9*,&-%:' G,-' %"B2' ?".I' >'
=-*K(0,B2.-.-%' 2"9-%' +"#' \$0.$*+-%F3"0' $%+' +,-' !$%+#.4..-' ,%' $%1-*4%+-*.-3' X$#."%+' I$'
-*2"0.-%D'#Cf-,.'-#'C2%-'-*2-90,B2-'L"B2.-,0-'C+-*'8$(f-%+$%&-%'1C%'\C#.-%'&-#B2-2-%'F"%%:'
G,-#-' =-*K(0,B2.$%&' -*0,#B2.' #K4.-#.-%#' %"B2' 890"$(' 1C%'1,-*' qCB2-%' #-,.' +-*' S,..-,0$%&:'
8*B24C0C&,#B2-'\$0.$*+-%F3"0-'#,%+'%,B2.'%$*'!$%+-D'#C%+-*%'"$B2'+,%&0,B2-'X-$&%,##-'f,-'
=-*4%+-*$%&-%'$%+'=-*(4*9$%&-%',%'+-*'%".)*0,B2-%'/C+-%9-#B2"((-%2-,.:'

'

'



*+'),-.(/0/$1&($ )
2/+/3$4/)5/3%/$4&(6 +;+45$3#%")%"R5*")"$+!"%#(()*0L@#)+P$A+HJ+SC&)M#(.0R")'$(,+-,+123,&"/"L@#'RT+

'

J: +

K67! E)0/+4)$*-+$L/#9($9+:$A/+:1&'/M#$

G-*' /-9"$$%&#K0"%' L*:' OM' f,*+' -%.#K*-B2-%+' +-%' R-&-0$%&-%' +-#' 6' M;' "' /"$</' "0#'
/-9"$$%&#K0"%',3'Q%%-%9-*-,B2',3'1-*-,%("B2.-%'=-*("2*-%'"$(&-#.-00.:'8$#'+,-#-3'<*$%+',#.'
()*'+"#'_0"%&-9,-.'F-,%-'$3("##-%+-'g3f-0.K*)($%&'%"B2'6'>'89#:'7'/"$</'%`.,&'$%+'-#'f,*+'
"$B2'F-,%'g3f-0.9-*,B2.'&-345'6'>"'L*:'>'/"$</'-*#.-00.:' '

'

Q>1! P/.4;V7#6$#;#&

Q>1>1! G+*9%/.+-;%%/.4;V7#6$#;&[GP5\&
L"B2' 6' >A' 89#:' M' /L".?B2<' f-*+-%' P"%+#B2"(.##B2$.I&-9,-.-' "0#' *-B2.#1-*9,%+0,B2'
(-#.&-#-.I.-'<-9,-.-'+-(,%,-*.D',%'+-%-%'-,%'9-#C%+-*-*'?B2$.I'1C%'L".$*'$%+'P"%+#B2"(.'I$*'
e*2"0.$%&D' e%.f,BF0$%&' C+-*' q,-+-*2-*#.-00$%&' +-*' P-,#.$%&#'̂ $%+' !$%F.,C%#(42,&F-,.'+-#'
L".$*2"$#2"0.-#'C+-*'+-*'R-&-%-*".,C%#(42,&F-,.'-*(C*+-*0,B2',#.:''

G"#' _0"%&-9,-.' +-#' /-9"$$%&#K0"%#' L*:' OM' 9-(,%+-.' #,B2' %,B2.' ,%' C+-*' %"2-' -,%-3'
P"%+#B2"(.##B2$.I&-9,-.:'

'

Q>1>A! R+;4"%/.4;V7#6$#;&[RP5\&
L".$*#B2$.I&-9,-.-' iL?<j' f-*+-%' %"B2' 6' >;' 89#:' M' /L".?B2<' "0#' *-B2.#1-*9,%+0,B2'
(-#.&-#-.I.-'<-9,-.-'+-(,%,-*.D',%'+-%-%'-,%'9-#C%+-*-*'?B2$.I'1C%'L".$*'$%+'P"%+#B2"(.',%',2*-*'
<"%I2-,.' C+-*' ,%' -,%I-0%-%' W-,0-%' I$*' e*2"0.$%&D' e%.f,BF0$%&' C+-*' q,-+-*2-*#.-00$%&' 1C%'
P-9-%##.4..-%D' /,C.CK-%' C+-*' P-9-%#&-3-,%#B2"(.-%' 9-#.,33.-*' f,0+' 0-9-%+-*' W,-*'̂ $%+'
_(0"%I-%"*.-%'-*(C*+-*0,B2',#.:'

G"#' _0"%&-9,-.' +-#' /-9"$$%&#K0"%#' L*:' OM' 9-(,%+-.' #,B2' %,B2.' ,%' C+-*' %"2-' -,%-3'
L".$*#B2$.I&-9,-.:'

'

Q>1>2! b+%%#"%/.4;V7#6$#;&[bP5\&
L"B2'6'NM'89#:'M'$%+'>'qE<'&,0.D'+"##'#Cf-,.'-#'+"#'qC20'+-*'800&-3-,%2-,.'-*(C*+-*.D'

M:' <-f4##-*' ,3' Q%.-*-##-' +-*' +-*I-,.' 9-#.-2-%+-%' C+-*' F)%(.,&-%' `((-%.0,B2-%'
q"##-*1-*#C*&$%&'1C*'%"B2.-,0,&-%'e,%f,*F$%&-%'I$'#B2).I-%D'

>:' +"#'<*$%+f"##-*'"%I$*-,B2-*%'C+-*'

;: ' +"#'#B24+0,B2-'89(0,-5-%'1C%'L,-+-*#B20"&#f"##-*'#Cf,-'+"#'89#B2f-33-%'$%+'+-%'
e,%.*"&' 1C%' /C+-%9-#."%+.-,0-%D' G)%&-'̂ C+-*' _(0"%I-%#B2$.I3,..-0%' ,%' <-f4##-*' I$'
1-*3-,+-%D'

F"%%' +,-' P"%+-#*-&,-*$%&' +$*B2' R-B2.#1-*C*+%$%&' q"##-*#B2$.I&-9,-.-' (-#.#-.I-%:' Q%' +-*'
R-B2.#1-*C*+%$%&' ,#.' +,-' 9-&)%#.,&-' _-*#C%' I$' 9-%-%%-%:' G,-' P"%+-#*-&,-*$%&' F"%%' +,-'
e*34B2.,&$%&'%"B2'?".I'M'+$*B2'R-B2.#1-*C*+%$%&'"$(' "%+-*-'P"%+-#9-2`*+-%' )9-*.*"&-%:'
W*,%Ff"##-*#B2$.I&-9,-.-'#C00-%'%"B2'S"5&"9-'+-*'"00&-3-,%'"%-*F"%%.-%'R-&-0%'+-*'W-B2%,F'
,%'XC%-%'3,.'$%.-*#B2,-+0,B2-%'?B2$.I9-#.,33$%&-%'$%.-*.-,0.'f-*+-%:'

G"#' _0"%&-9,-.' +-#' /-9"$$%&#K0"%#' L*:' OM' 9-(,%+-.' #,B2' %,B2.' ,%' C+-*' %"2-' -,%-3'
q"##-*#B2$.I&-9,-.:'

'



*+'),-.(/0/$1&($ )
2/+/3$4/)5/3%/$4&(6 +;+45$3#%")%"R5*")"$+!"%#(()*0L@#)+P$A+HJ+SC&)M#(.0R")'$(,+-,+123,&"/"L@#'RT+

'

J=+

Q>1>I! ZC7#(%/.4;V7#6$#;&[P8#/$+(&'"C;#/;#9&J"#+\&
e*2"0.$%&#I,-0-'#,%+'+,-'/-f"2*$%&'$%+'e%.f,BF0$%&'-,%-#'&)%#.,&-%'e*2"0.$%&#I$#."%+-#'()*'
+,-',3'<-9,-.'1C*2"%+-%-%'_CK$0".,C%-%'$%+'E"9,.".-'+-*'=C&-0"*.-%'+-#'8%2"%&#'Q'$%+'%"B2'
8*.,F-0' 7' 89#:' >' +-*' R,B2.0,%,-' dOb7@Obeq<' +-#' R".-#' 1C3' >:' 8K*,0' MOdO'
i=C&-0#B2$.I*,B2.0,%,-j' #Cf,-' f-,.-*-*' ()*' +"#'P"%+'?B20-#f,&̂EC0#.-,%' 9-+-$.-%+-*' 8*.-%:'
800-'=-*4%+-*$%&-%'$%+'?.`*$%&-%D'+,-' I$' -,%-*' -*2-90,B2-%'/--,%.*4B2.,&$%&'-,%-#'L".$*"'
>@@@<̂-9,-.-#' ,%' #-,%-%' ()*' +,-' e*2"0.$%&#I,-0-' C+-*' +-%' ?B2$.IIf-BF' 3"5&-90,B2-%'
/-#."%+.-,0-%'()2*-%'F`%%-%D'#,%+'0"$.'6';;'89#:'M'/L".?B2<'$%I$04##,&:'

G"#' _0"%&-9,-.' +-#' /-9"$$%&#K0"%#' L*:' OM' 9-(,%+-.' #,B2' %,B2.' ,%' C+-*' %"2-' -,%-3'
=C&-0#B2$.I&-9,-.:'

'

Q>1>K! T(C"+̂T+4*+^̀ +6$;+; 5̂#6$#;&[5#6$#;#&7#F#$*%/.+-;($/.#"&3#9#4;4*7\&
G"#'%4B2#.&-0-&-%-'!!Ê<-9,-.'<C*Ff,-#-'\,.I-9-*&'9-(,%+-.'#,B2'B":'MDNA'F3'#)+f-#.0,B2'
+-#'_0"%&-9,-.-#:'G$*B2'+,-'_0"%$%&#"9#,B2.'+-#'/-9"$$%&#K0"%-#'L*:'OM',#.'+"2-*'3,.'F-,%-%'
-*2-90,B2-%'/--,%.*4B2.,&$%&-%'+-#'!!E<̂-9,-.#'I$'*-B2%-%:'

'

Q>1>L! 5#%#;V($/.&7#%/.];V;#&3$C;C8#&
Q%%-*2"09' +-#' _0"%&-9,-.-#' $%+' +-##-%' q,*F$%&#9-*-,B2' 9-(,%+-%' #,B2' F-,%-' %"B2' 6' ;@'
/L".?B2<'$%+'%"B2'6'M]'/9&L".?B28<'&-#B2).I.-%'/,C.CK-:''

'

Q>A! P/.4;V7];#" &

Q>A>1! P/.4;V74;&X#*%/.&
!)*' +"#' ?B2$.I&$.' S-%#B2' 3)##-%' ,%#9-#C%+-*-' +,-' 8$#f,*F$%&-%' +-#' =C*2"9-%#' "$(' +,-'
3-%#B20,B2-'<-#$%+2-,.'"%"0m#,-*.'$%+'"9&-fC&-%'f-*+-%:'Q%'/-I$&'"$('+-%'/-9"$$%&#K0"%'
E-,F-%+C*('L*:' OM'Ve,%F"$(#I-%.*$3'83'?B23,-+-K0".IZ'#,%+'+"2-*'+,-'8$#f,*F$%&-%'+$*B2'
?."$9 D̂'P,B2.D̂'<-*$B2̂'$%+'?B2"00,33,##,C%-%'f42*-%+'+-#'/"$#'$%+'()*'+,-'8%0"&-'$%+'+-%'
/-.*,-9'%42-*'I$'9-.*"B2.-%:'

?."$9,33,##,C%-%'

G$*B2' +"#' =C*2"9-%' F"%%' -#' "$(&*$%+' +-*' ,3' _0"%&-9,-.' +$*B2I$()2*-%+-%' 8*9-,.-%' $%+'
S"5%"23-%'9"$9-+,%&.'I$'?."$9,33,##,C%-%'"$('+-%'9-%"B29"*.-%'<*$%+#.)BF-%'FC33-%:'
G,-#-'Q33,##,C%-%'#,%+'k-+CB2' "$('+,-' /"$K2"#-'9-#B2*4%F.:'?C(-*%'+,-' /"$I-,.-%*-&-0$%&'
i@M:'YF.C9-*'9,#'>]:'!-9*$"*j'-,%&-2"0.-%'f,*+D',#.'"$(&*$%+'+-#',%'+,-#-3'X-,.*"$3#'2`2-*'I$'
-*f"*.-%+-%' L,-+-*#B20"&#' "0#' ,%' +-%' !*)2k"2*#'̂ $%+' ?C33-*3C%".-%D' 2,-*' 3,.' F-,%-%'
-*2-90,B2-%' g3f-0."$#f,*F$%&-%' I$' *-B2%-%:' 8%0"&-%'̂ $%+' 9-.*,-9#9-+,%&.' ,#.' 3,.'F-,%-%'
-*2-90,B2-%'g3f-0."$#f,*F$%&-%'+$*B2'?."$9,33,##,C%-%'I$'*-B2%-%:'

'

P,B2.,33,##,C%-%'
/"$9-+,%&.'F"%%'-#'+$*B2'+-%'P,B2.F-&-0'9-,'/"$#.-00-%'̂$%+'P,-(-*("2*I-$&-%'$%+'+$*B2'+,-'
/-0-$B2.$%&'+-*'/"$#.-00-',%#9-#C%+-*-',%'+-%'q,%.-*3C%".-%'I$'P,B2.,33,##,C%-%'FC33-%:'
?C(-*%'2,-*'"9-*'+,-')90,B2-%'R-&-0$%&-%'()*'/"$I-,.-%',%'G-$.#B20"%+'-,%&-2"0.-%'f-*+-%D',#.'
9"$9-+,%&.'3,.'F-,%-%'-*2-90,B2-%'g3f-0."$#f,*F$%&-%'I$'*-B2%-%:'

'



*+'),-.(/0/$1&($ )
2/+/3$4/)5/3%/$4&(6 +;+45$3#%")%"R5*")"$+!"%#(()*0L@#)+P$A+HJ+SC&)M#(.0R")'$(,+-,+123,&"/"L@#'RT+

'

JI +

<-*$B2#,33,##,C%-%'
?C(-*%'9-,'+-3'/"$'+-*'<-94$+-'+,-')90,B2-%'=C*#B2*,(.-%'()*'+-%'/"$'1C%'<-94$+-%'9-"B2.-.'
#Cf,-' 9-,3' /-.*,-9' +,-' ,%' &-3,#B2.-%' /"$(04B2-%' %C*3"0-%' L$.I$%&-%' #."..(,%+-%D' ,#.' 3,.'
F-,%-%'-*2-90,B2-%'g3f-0."$#f,*F$%&-%'+$*B2'<-*$B2#,33,##,C%-%'I$'*-B2%-%:'

'

?B2"00,33,##,C%-%'
Q%' +-*' /"$K2"#-' ,#.' 3,.' -,%-*' e*2`2$%&' +-*' ?B2"00,33,##,C%-%' I$' *-B2%-%:' G,-#' *-#$0.,-*.'
-,%-*#-,.#' +$*B2' +,-' +$*B2I$()2*-%+-%' 8*9-,.-%' ,3' _0"%&-9,-.' +$*B2' +,-' -,%&-#-.I.-%'
/"$3"#B2,%-%' $%+' "%+-*-*#-,.#' +$*B2' +-%' -*2`2.-%' S".-*,"0'̂ $%+' _-*#C%-%1-*F-2*' ()*'
/"$3".-*,"0-%' $%+' 8*9-,.-*:' ?C(-*%' #,B2' 9-,' +-%' 8*9-,.-%' k-+CB2' "%' +,-' <-*4.-'̂ $%+'
S"#B2,%-%04*3#B2$.I1-*C*+%$%&'i;>:'/Q3?B2=j'&-2"0.-%'f,*+D',#.'2,-*'3,.'F-,%-%'-*2-90,B2-%'
g3f-0."$#f,*F$%&-%'I$'*-B2%-%:'

8%0"&-%̂' $%+' 9-.*,-9#9-+,%&.' ,#.D' #C(-*%' +,-' L$.I$%&#9-+,%&$%&-%' ()*' -,%-' &-3,#B2.-'
/"$(04B2-'#Cf,-'+,-'W-B2%,#B2-'8%0-,.$%&'I$3'?B2$.I'&-&-%'P4*3'iW8'P4*3'| 'A:'/Q3?B2=j'
9-"B2.-.' f-*+-%D'3,.'F-,%-%' -*2-90,B2-%'g3f-0."$#f,*F$%&-%'+$*B2'?B2"00,33,##,C%-%' I$'
*-B2%-%:'Q3'\"K,.-0'd:>'f-*+-%'+,-'/-0"%&-'+-#'Q33,##,C%##B2$.I-#'FC%F*-.-*'9-#B2*,-9-%:'

'

/-f-*.$%& '
G,-'Q33,##,C%-%'+$*B2'?."$9D'P,B2.D'<-*$B2'$%+'?B2"00'#,%+'&*`5.-%.-,0#' "$('+,-' /"$K2"#-'
9-#B2*4%F.:' ?C(-*%' &-f,##-' =C*&"9-%' f,-' -,%-' /"$I-,.-%*-&-0$%&' $%+' =C*#B2*,(.-%' %"B2'
/Q3?B2<' 9-"B2.-.' f-*+-%D' ,#.' ()*' +"#' ?B2$.I&$.' S-%#B2' 3,.'F-,%-%' -*2-90,B2-%'
/--,%.*4B2.,&$%&-%'I$'*-B2%-%:'

'

Q>A>A! P/.4;V74;&'-(+*V#*&4*9&3$C;C8#&
G"#' _0"%&-9,-.' ,#.' +-*I-,.' )9-*f,-&-%+' +$*B2' qC2%̂' $%+' /)*C9-9"$$%&' #Cf,-' +-%' +"*"%'
"%#B20,-5-%+-%'=-*F-2*#(04B2-%'&-K*4&.:'g3'+,-'<-94$+-%',3'?)+-%'+-#'_0"%&-9,-.#'2-*$3'
#,%+'3-2*-*-'<*)%(04B2-%'3,.'X,-*&-2`0I-%'1C*2"%+-%D'f-0B2-'k-+CB2'%,B2.#'"0#'#B2).I-%#f-*.'
-,%I$C*+%-%'#,%+:''

Q3'LC*+-%'+-#'_0"%&-9,-.#'9-(,%+-%'#,B2D'If,#B2-%'+-3'e,%F"$(#I-%.*$3',3'Y#.-%'$%+'+-3'
qC2%&-94$+-'"%'+-*'GC*(#.*"5-'>',3'LC*+-%D'3-2*-*-' /-#."%+#&-2`0I-'+-*-%'RC+$%&'#-2*'
f"2*#B2-,%0,B2' "$#&0-,B2#K(0,B2.,&' f4*-%:'G"'+-*'1C*2"9-%9-IC&-%-'/-9"$$%&#K0"%'L*:'OM'
k-+CB2'%"B2'6'M;"'/"$</'"0#'/-9"$$%&#K0"%'+-*'Q%%-%-%.f,BF0$%&'"$(&-#.-00.'f,*+D'-%.("00-%'
-%.#K*-B2-%+-'8$#&0-,B2#K(0"%I$%&-%:''

!)*'+"#'?B2$.I&$.'_(0"%I-%'$%+'/,C.CK-'f,*+'+"2-*'3,.'F-,%-%'-*2-90,B2-%'/--,%.*4B2.,&$%&-%'
&-*-B2%-.:' Q3' X$&-' +-*' e,%()&$%&' ,%' +"#' 9-#.-2-%+-' P"%+#B2"(.#9,0+' f4*-%' k-+CB2' +"#'
8%K(0"%I-%' 1C%' -,%,&-%' /4$3-%' $%+' <-2`0I-%' "$(' +-3' I$F)%(.,&-%' _"*FK0".I'
-3K(-20-%#f-*.:'

E,-*9-,' ,#.' "$B2' I$' 9-"B2.-%D' +"##' -,%-' e%.(-*%$%&' 1C%' <-2`0I-%' I$*' /"$(-0+(*-,3"B2$%&'
"$5-*2"09' +-*' <-2`0I#B2$.I(*,#.' If,#B2-%' +-3' @M:' YF.C9-*' $%+' +-3' 0-.I.-%' !-9*$"*."&' I$'
-*(C0&-%'2".:'/-&,%%'+-*'/"$3"5%"23-%'#,%+'+-*'$%.-*-%'L".$*#B2$.I9-2`*+-'3,.I$.-,0-%:'

'

Q>A>2! P/.4;V74;&c$#"#&
G$*B2' +,-' 9-*-,.#' 9-#.-2-%+-' $*9"%-' L$.I$%&' +-#' _0"%&-9,-.#' ,#.' -,%-' L$.I$%&' +$*B2'
f,0+0-9-%+-' W,-*-' ,%' +,-#-3' W-,0' 1C%' E-,F-%+C*('"0#'-2-*' $%f"2*#B2-,%0,B2' I$' 9-f-*.-% :'
a-+CB2'9-#.-2.',3'%`*+0,B2-%'W-,0'+-#'_0"%&-9,-.#D',3'/-*-,B2'+-*'9-#.-2-%+-%'<-2`0I-'$%+'



*+'),-.(/0/$1&($ )
2/+/3$4/)5/3%/$4&(6 +;+45$3#%")%"R5*")"$+!"%#(()*0L@#)+P$A+HJ+SC&)M#(.0R")'$(,+-,+123,&"/"L@#'RT+

'

JH+

?B2$KK-%D'-,%-'KC.-%.,-00-'S`&0,B2F-,.'()*'/*$.'̂$%+'L,#.K04.I-'1C%'/*$.1`&-0%'$%+'-1-%.$-00'
"$B2'!0-+-*34$#-:'

G,-'#)+0,B2-%'<-94$+-'#,%+'+-*I-,.')9-*f,-&-%+'%CB2'9-fC2%.D'k-+CB2'9-#.-2.'"$B2'2,-*'+,-'
S`&0,B2F-,.'1C%'L-#.-*%'#-,.-%#'<-94$+-9*).-*%:'

E,-*I$' 2".' + "#'g3f-0.K0"%$%&#9)*C' /,C'TC%#$0.' ?ED'E$#$3' -,%-%'8*.-%#B2$.I*-B2.0,B2-%'
!"B29-,.*"&' I$3' 1C*2"9-%9-IC&-%-%' /-9"$$%&#K0"%' L*:' OM' 3,.' ?."%+' a"%$"*' >@>7'
+$*B2&-()2*.:'E,-*9-,'FC%%.-',3'e*&-9%,#'$%.-*'/-"B2.$%&'+-*'&-%"%%.-%'E,%f-,#-'(C0&-%+-#'
(-#.&-#.-00.'f-*+-%r''

Ve,%-'1C*2"9-%9-+,%&.-'/-.*C((-%2-,.'1C%'?4$&-.,-*"*.-%'+-#'8%2"%&-#'Q='+-*'!!ER̂,B2.0,%,-'
,#.' KC.-%I,-00' ()*' MM' !0-+-*3"$#"*.-%' &-&-9-%:' /-I)&0,B2' +-*' 81,("$%"' ,#.' -,%-'
1C*2"9-%9-+,%&.-'/-.*C((-%2-,.'KC.-%I,-00'()*'&-94$+-9*).-%+-'8*.-%'#Cf,-'+,-'/*$.1`&-0'+-*'
<-2`0I-' &-&-9-%:' q-,.-*2,%' ,#.' -,%-' /-.*C((-%2-,.' ()*' +,-' R-K.,0,-%"*.' X"$%-,+-B2#-' %,B2.'
"$#&-#B20C##-%:'8*.-%#B2$.I*-B2.0,B2-' \C%(0,F.-' -%.#.-2-%',3'X$&-'+-*'<-94$+-"9*,##-'$%+'
+-*' /"$(-0+(*-,3"B2$%&' i<-2`0I-%.(-*%$%&-%j:' 8$#' +-%' "*.-%#B2$.I*-B2.0,B2-%'
\C%(0,F."%"0m#-%' -*&,9.' #,B2' ()*' (C0&-%+-'<*$KK-%'+,-' LC.f-%+,&F-,.' 1C%'S"5%"23-%' I$*'
=-*3-,+$%&' "*.-%#B2$.I*-B2.0,B2-*' =-*9C.-r' !0-+-*34$#-r' /"$I-,.-%*-&-0$%&' b' ' R-K.,0,-%r'
/-#".IFC%.*C00-D' <-#B2f,%+,&F-,.#9-#B2*4%F$%&' ()*' /"$("2*I-$&-' b' /*$.1`&-0r'
/ "$I-,.-%*-&-0$%&D'&&(:'=-*&*43$%&-%:''

e*2-90,B2-'?.`*$%&-%'1C%'8*.-%D'+,-' I$' -,%-*' /--,%.*4B2.,&$%&'1C%'E"9,.".($%F.,C%-%'C+-*'
+-3' e*2"0.$%&#I$#."%+' 0CF"0-*' _CK$0".,C%-%' ()2*-%D' .*-.-%' +$*B2' +"#' =C*2"9-%' %,B2.' "$(:'
800-*+,%&#' FC33.' -#' "$(&*$%+' 1C%' ?.`*$%&-%' I$' +"$-*2"(.-%' X-*#.`*$%&-%' 1C%'
!C*.K(0"%I$%&##.4..-%D' +,-' *4$30,B2' "$#&-&0,B2-%' f-*+-%' 3)##-%:' !)*' +,-' 9-*-,.#' >@>;'
"9&-*,##-%-%'<-94$+-'f$*+-%'9-*-,.#'Te!̂S"5%"23-%'&-0-,#.-.:'?C00.-%'f-,.-*-'<-94$+-'$%+'
<-2`0I-' -%.(-*%.' f-*+-%' 3)##-%D' 9-.*-((-%' +$*B2I$()2*-%+-' Te!Ŝ"5%"23-%' (C0&-%+-'
8*.-%&*$KK-%r' !0-+-*34$#-r' &&(:' ?,B2-*$%&' $%+' L-$"%K(0"%I$%&-%' 1C%' /4$3-%D' &&(:'
8%9*,%&$%&' 1C%' L,#.F4#.-%' b' /*$.1`&-0r' 8%9*,%&$%&' 1C%' L,#.F4#.-%' iS-20#B2f"09-%'̂ $%+'
?K-*0,%&#s$"*.,-*-j' "%' <-94$+-%' #Cf,-' L,#.F4#.-%' ()*' &-2`0I9-fC2%-%+-' 8*.-%:' ' G,-'
("B2&-*-B2.-'g3#-.I$%&'$%+'+,-'+"3,.'-,%2-*&-2-%+-'q,*F#,B2-*2-,.'+-*'S"5%"23-%'()*'+,-'
9-.*C((-%-%'8*.-%'#C00'+$*B2'-,%-'g3f-0.9"$9-&0-,.$%&'#,B2-*&-#.-00.'f-*+-%:'

g%.-*' +-*' =C*"$##-.I$%&D'+"##'+,-' +-3' <$."B2.-%'&-%"%%.-%'S"5%"23-%' I$*' =-*3-,+$%&'
"*.-%#B2$.I*-B2.0,B2-*'=-*9C.-'%"B2'6'77'Q'/L".?B2<'-,%&-2"0.-%'f-*+-%D',#.'+,-'8$(#.-00$%&'
+-#'1C*2"9-%9-IC&-%-%'/-9"$$%&#K0"%-#'L*:'OM'"0#'"*.-%#B2$.I*-B2.0,B2'I$04##,&'"%I$#-2-%:Z'

G-*' 8*.-%#B2$.I*-B2.0,B2-' !"B29-,.*"&' #Cf,-' +,-' GCF$3-%.".,C%' I$*' g3#-.I$%&' +-*'
`FC0C&,#B2-%' \C3K-%#".,C%#3"5%"23-%' ,3'X$#"33-%2"%&'3,.'+-3'8*.-%#B2$.I'#,%+'+-%'
_0"%$%.-*0"&-%'"0#'8%0"&-'9-,&-()&.:'

'

Q>A>I! P/.4;V74;&3C9#*&
G,-'/`+-%',3'_0"%&-9,-.'#,%+'"$#'$3f-0.("B20,B2-*'?,B2.'%,B2.'"0#'9-#C%+-*#'#B2).I-%#f-*.'
-,%I$C*+%-%:'e,%'<*C5.-,0'+-*' !04B2-' ,#.'9-*-,.#'+$*B2'qC2%'̂ $%+' /)*C&-94$+-'9If:'+$*B2'
=-*F-2*#"%0"&-%'1-*#,-&-0.D'#C'+"##'2,-*'-,%-'-%.#K*-B2-%+-'=C*9-0"#.$%&'&-&-9-%',#.:'

G,-'I$#4.I0,B2-'/C+-%1-*#,-&-0$%&',#.',%'/-I$&'"$('6'M'"'89#:'>'/"$</D'"0#C'+-3'#B2C%-%+-%'
g3&"%&' 3,.' <*$%+' $%+' /C+-%D' &-%-*-00' "0#' -*2-90,B2-' g3f-0."$#f,*F$%&' I$' 9-.*"B2.-%D'
k-+CB2'f,*+'()*'+-%'/-9"$$%&#K0"%'L*:'OM'"$(&*$%+'+-*'&-*,%&-%'<*`5-'+-#'_0"%&-9,-.-#',%'
=-*9,%+$%&' 3,.' +-*' 9-*-,.#' #."*F' "$#&-K*4&.-%' /C+-%1-*#,-&-0$%&' 3,.' F-,%-%' -*2-90,B2-%'
/--,%.*4B2.,&$%&-%'&-*-B2%-.:'

'



*+'),-.(/0/$1&($ )
2/+/3$4/)5/3%/$4&(6 +;+45$3#%")%"R5*")"$+!"%#(()*0L@#)+P$A+HJ+SC&)M#(.0R")'$(,+-,+123,&"/"L@#'RT+

'

<F+

Q>A>K! P/.4;V74;&b+%%#"&
G"#' ?B2$.I&$.' q"##-*' f,*+' "$(&*$%+' 1C%' (-20-%+-%' Y9-*(04B2-%&-f4##-*%' ,3' _0"%&-9,-.'
)9-*f,-&-%+' +$*B2' +,-' I$#4.I0,B2-' /C+-%1-*#,-&-0$%&' $%+' +,-' +"3,.' -,%2-*&-2-%+-'
=-**,%&-*$%&'+-*'<*$%+f"##-*%-$9,0+$%&'9--,%.*4B2.,&.:''

8$(&*$%+' +-*' =C*9-0"#.$%&' +$*B2' +,-' 9-#.-2-%+-' =-*#,-&-0$%&' $%+' +-*' 1-*&0-,B2#f-,#-'
&-*,%&-%' <*`5-' +-#' _0"%&-9,-.#' f,*+' ()*' +"#' ?B2$.I&$.' q"##-*' 3,.' F-,%-%' -*2-90,B2-%'
/--,%.*4B2.,&$%&-%'&-*-B2%-.:'

'

Q>A>L! P/.4;V74;&!($F+a&G4-;&
G"#'_0"%&-9,-.',#.'+$*B2'+,-'&*C5(04B2,&-'=-*#,-&-0$%&'+$*B2'<-94$+-'$%+'=-*F-2*#(04B2-%'
9-*-,.#' #."*F' 1C*9-0"#.-.:'e#' 9-(,%+-%' #,B2' +-*I-,.' ,3' ?)+-%' F0-,%-*-' <*)%(04B2-%' 3,.'
1-*-,%I-0%+-%'<-2`0I-%'#Cf,-' "$B2' ,3'LC*+-%D' fC+$*B2' -,%-'&-*,%&()&,&-'_*C+$F.,C%'1C%'
!*,#B20$(.',3'_0"%&-9,-.'#."..(,%+-.:'

S,.'+-*' 8$(#.-00$%&' +-#'1C*2"9-%9-IC&-%-%'/-9"$$%&#K0"%-#'L*:'OM'#C00-%'I$F)%(.,&'+,-#-'
-%.(-*%.' $%+' "%+-*f-,.,&' -*#-.I.' f-*+-%: ' E,-*()*' f,*+ ' ,3' W-,0' /' -,%' -%.#K*-B2-%+-#'
8%K(0"%I&-9C.'(-#.&-#-.I.D'#C'+"##',3'/-*-,B2'+-*' ?.-00K0".I"%0"&-'-%.#K*-B2-%+'1-*.*4&0,B2-'
/4$3-' &-K(0"%I.' f-*+-%'3)##-%:' G,- ' k-f-,0,&-%' P"$994$3 - ' #,%+'0"%&(*,#.,&' I$'#,B2-*%D'I$'
#B2).I-%'#Cf,-')9-*'-,%-%'X-,.*"$3'1C%'3,%+-#.-%#'N'a"2*-%'+"$-*2"(.'I$'K(0-&-%:''

S,.'G$*B2()2*$%&'+,-#-*'S"5%"23-'f,*+'()*'+"#'?B2$.I&$.'\0,3"b'P$(.'3,.' F-,%-%'-*2-90,B2-%'
/--,%.*4B2.,&$%&-%'&-*-B2%-.:'

'

Q>A>O! P/.4;V74;&G+*9%/.+-;%6$(9&
G"#'P"%+#B2"(.#9,0+'9If:'Y*.#9,0+'#.-00.'#,B2'+-*I-,.'"0#'-,%-'.mK,#B2-',%%-*`*.0,B2-'S,#B2$%&'
"$#' qC2%%$.I$%&-%D' /)*C&-94$+-%' $%+' e,%F"$(#3`&0,B2F-,.-%' +"*:' e,%-' -*2-90,B2-'
/--,%.*4B2.,&$%&' +-#' ?B2$.I&$.-#' P"%+#B2"(.#9,0+' ,#.' +$*B2' +,-' e*f-,.-*$%&' +-*'
_"*FK0".I(04B2-%'#Cf,-' +-3'89*,##'+-*'<-94$+-' ,3' #)+f-#.0,B2-%' /-*-,B2'+-#'_0"%&-9,-.#'
%,B2.'I$'-*f"*.-%:'

e,%-' e,%()&$%&' ,%' +"#' 9-#.-2-%+-' P"%+#B2"(.#9,0+'f,*+ ' +$*B2' +,-' _(0"%I$%&' 1C%' -,%,&-%'
/4$3-%'$%+'<-2`0I-%',3'/-*-,B2'+-*'_"*FK0".I(04B2-'9-&)%#.,&.:'

'

Q>A>Q! P/.4;V74;&!4(;4" &̂4*9&P+/.7];#" &
Q3'_0"%&-9,-.'C+-*',%'+-##-%'L42-'#,%+'+-*I-,.'F-,%-'/"$'̂C+-*'/C+-%+-%F340-*'9-F"%%.:'

'

Q>A>S! b#/.%#(<$"=4*7#*&9#"&P/.4;V7];#"&
G$*B2' +,-' +-%' 89*,##' +-*' qC2%&-94$+-' ,3' ?)+-%' +-#' _0"%&-9,-.#' f,*+' "$(&*$%+' +-*'
=-**,%&-*$%&'+-#'1C*2"%+-%-%'qC2%*"$3#'+,-'<-#$%+2-,.'+-#'S-%#B2-%'9--,%(0$##.:'

G,-'RC+$%&'1C%'1C*2"%+-%-%' /4$3-%'$%+'<-2`0I-%' ,3'_0"%&-9,-.' ()2*.' I$' -,%-*'+,*-F.-%'
=-*#B20-B2.-*$%&'+-#'?B2$.I&$.-#'_(0"%I-%'$%+'/,C.CK-:'Q%'=-*9,%+$%&'3,.'+-3'89*,##'+-*'
/-#."%+#&-94$+-'()2*.'+,-'RC+$%&'+-*'/4$3-'$%+'<-2`0I-'"$B2'I$'-,%-*'=-*#B20-B2.-*$%&'
+-#' ?B2$.I&$.-#' W,-*-:' e%.#K*-B2-%+-' S"5%"23-%' ,%' !C*3' 1C%' %-$-*' 8%9*,%&$%&' 1C%'
L,#.F4#.-%' ()*' !0-+-*34$#-' f$*+-%' 9-*-,.#' +$*B2' Te!̂S"5%"23-%' +$*B2&-()2*.:' e,%-'
-%.#K*-B2-%+-'GCF$3-%.".,C%',#.'+-%'_0"%$%.-*0"&-%'"0#'8%0"&-'N'9-,&-()&.:'

G,-'I$#4.I0,B2-'=-*#,-&-0$%&',3'_0"%&-9,-.'()2*.'I$'-,%-*'=-*#B20-B2.-*$%&'+-#'?B2$.I&$.-#'
/C+-%'i!04B2-%1-*#,-&-0$%&j'$%+'q"##-*'i=-**,%&-*$%&'<*$%+f"##-*%-$9,0+$%&j:'8$5-*+-3'



*+'),-.(/0/$1&($ )
2/+/3$4/)5/3%/$4&(6 +;+45$3#%")%"R5*")"$+!"%#(()*0L@#)+P$A+HJ+SC&)M#(.0R")'$(,+-,+123,&"/"L@#'RT+

'

<J+

()2*.'+,-'I$#4.I0,B2-'=-*#,-&-0$%&',%'=-*9,%+$%&'3,.'+-3'q-&("00'+-*'F0-,%.-,0,&-%'<-2`0I-'
$%+' <*)%(04B2-%' I$' -,%-*' 3,%,3"0-%'=-*#B20-B2.-*$%&' +-#' S,F*CF0,3"#' $%+' +"3,.' +-#'
?B2$.I&$.-#'\0,3"b'P$(.:'e,%'e%.&-&-%f,*F-%'+$*B2'+"#'8%K(0"%I-%'1C%'%-$-%'/4$3-%'#C00'
+"3,.'-*3`&0,B2.'f-*+-%: '

'

Q>A>1?!E4%+FF#*-+%%4*7&9#"&HF<#(;+4%<$"=4*7#*&
G,-' 1C*"$##,B2.0,B2-%' g3f-0."$#f,*F$%&-%' $%+' ,2*-' e*2-90,B2F-,.' #,%+D' 9-IC&-%' "$(' +,-'
-,%I-0%-%'?B2$.I&).-*D',%'W"9-00-'M')9-*#,B2.0,B2'+"*&-#.-00.:'

W"9:'Mr'X$#"33-%("##$%&'+-*'g3f-0."$#f,*F$%&-%'

P/.4;V74; & 3##$*;"U/.;$74*7& X+N*+.F#* &

X#*%/. ' \-,%-'-*2-90,B2-'
/--,%.*4B2.,&$%&'

/"$04*3'-,%#B2*4%F-%'

W8'P4*3'9-"B2.-%'

'-(+*V#*&4*9&
3$C;C8#&

\-,%-'-*2-90,B2-'
/--,%.*4B2.,&$%&'

8%K(0"%I$%&'1C%'/4$3-%'$%+'<-2`0I-%'
,3'_0"%&-9,-.'

c$#"#& /--,%.*4B2.,&$%&' _C.-%.,"0"9#B24.I$%&'()*'/*$.1`&-0'$%+'
!0-+-*34$#-'b'Te! Ŝ"5%"23-%'+$*B2'
8%9*,%&$%&'1C%'L,#.F4#.-%'

S,%+-*$%&'+$*B2'/"$I-,.-%*-&-0$%&'$%+'
$3f-0.&$."B2.-*0,B2-'/"$9-&-2$%&:'

3C9#*& e*2-90,B2-'
/--,%.*4B2.,&$%&'

S,%+-*$%&'+$*B2'W-,01-*#,-&-0$%&'iI:/:'
<*"##B2C..-*(04B2-%'C+-*'
R"#-%&,..-*#.-,%-',%'+-%'X$("2*.-%j:'

b+%%#"& \-,%-'-*2-90,B2-'
/--,%.*4B2.,&$%&'

S,%+-*$%&'+$*B2'W-,01-*#,-&-0$%&'$%+'
=-*#,BF-*$%&'+-#'L,-+-*#B20"&#',3'
_0"%&-9,-.'

!($F+aG4-;& \-,%-'-*2-90,B2-'
/--,%.*4B2.,&$%&'

S,%+-*$%&'+$*B2'/"$3̂'$%+'
<-2`0I"%K(0"%I$%&-%'

G+*9%/.+-;%6$(9& \-,%-'-*2-90,B2-'
/--,%.*4B2.,&$%&'

S,%+-*$%&'+$*B2'/"$3 '̂$%+'
<-2`0I"%K(0"%I$%&-%'

!4(;4" &̂4*9&
P+/.7];#" &

\-,%-'-*2-90,B2-'
/--,%.*4B2.,&$%&'

\-,%-'S,%+-*$%&'

b#/.%#(<$"=4*7#* & \-,%-'-*2-90,B2-'
/--,%.*4B2.,&$%&'

S,%+-*$%&'+$*B2'/"$3̂'$%+'
<-2`0I"%K(0"%I$%&-%''

'

Q>2! X+N*+.F#*&V4"&Z#"F#$94*7&

?B2$.I&$.'S-%#B2'
q42*-%+'+-*' /"$K2"#-'#,%+'I$3'?B2$.I'+-#'S-%#B2-%D'"9-*'"$B2'1C%'=`&-0%'$%+'"%+-*-%'
W,-*-%D'+,-'?B2"00'̂$%+'P,B2.,33,##,C%-%',3'/"$&-9,-.'&-*,%&'I$'2"0.-%:'

L"B2'6'd'89#:'M'+-*'<-*4.- '̂$%+'S"#B2,%-%04*3#B2$.I1-*C*+%$%&'| ';>:'/Q3?B2=' | '+)*(-%',%'
qC2%̂' $%+' "%+-*-%' 9-#C%+-*#' #B2$.I9-+)*(.,&-%' <-9,-.-%' /"$3"#B2,%-%' "%' ?C%%'̂ $%+'
!-,-*."&-%'&"*'%,B2.'$%+'"%'q-*F."&-%',%'+-*'X-,.'1C%'>@r@@'g2*'9,#'@dr@@'g2*'%,B2.'9-.*,-9-%'
f-*+-%: '



*+'),-.(/0/$1&($ )
2/+/3$4/)5/3%/$4&(6 +;+45$3#%")%"R5*")"$+!"%#(()*0L@#)+P$A+HJ+SC&)M#(.0R")'$(,+-,+123,&"/"L@#'RT+

'

<<+

?B2$.I&$.'W,-*-'
<4/=#'+#%,#(#7/%()
G,-'/"$(-0+(*-,3"B2$%&'$%+'+,-'e,%*,B2.$%&'+-*'/"$#.-00-'+)*(-%'%$*',%'+-*'X-,.'If,#B2-%'+-3'
@M:'YF.C9-*'$%+'>]:'!-9*$"*'-,%-#'k-+-%'a"2*-#'-*(C0&-%:'

'

>?@#7+(/+405+#,7'05#)<4/$#(#5/%()
?C(-*%'+,-'/"$#.-00-%-,%*,B2.$%&',%'+-*'/*$.I-,.D'"0#C',%'+,-'X-,.'If,#B2-%'+-3'@M:'S4*I'$%+'
+-3';@:'?-K.-39-*'-,%-#'k-+-%'a"2*-#D'9-&,%%.'C+-*',%'+,-#-%'X-,.*"$3'2-*-,%*"&.D'3$##'1C*'
/-&,%%'+-*' /"$#.-00-%-,%*,B2.$%&D'#K4.-#.-%#' "9-*' "9'+-3'@M:'S4*ID' -,%-'/-&-2$%&'#-,.-%#'
-,%-#'-,&-%#'+"()*'9-#.-00.-%'<$."B2.-*#'I$*'/*$.1C&-0'̂9If:'L,#.F"*.,-*$%&'9-"$(.*"&.'f-*+-%D'
$3' #C' I$' 1-*2,%+-*%D' +"##' -#' I$' W`.$%&-%' 1C%' Q%+,1,+$-%' $%+' +-3' 8$#0`#-%' +-*'
=-*9C.#9-#.4%+-'%"B2'6'77'89#:'M'/L".?B2<'FC33.:'G,-#-'R-&-0$%&'&,0.'-9-%("00#'9-,'-,%-*'
g%.-*9*-B2$%&'+-*'/"$"*9-,.-%',%'+-*'/*$.I-,.'1C%'3-2*'"0#'>'qCB2-%:'

'

?B2$.I&$.'/C+-%'b'_(0"%I-%'$%+'/,C.CK-'
P"$.'6'M"'89#:'>' /"$</'#C00'3,.'<*$%+'$%+' /C+-%'#K"*#"3'$3&-&"%&-%'f-*+-%:'G,-#' ,#.'
#CfC20' f42*-%+' +-*' _0"%$%&#'̂ "0#' "$B2' f42*-%+' +-*' /"$K2"#-' I$' 9-*)BF#,B2.,&-%:' G"#'
9-+-$.-.D'+"##'f42*-%+'+-*'/"$K2"#-'(C0&-%+-'_$%F.-'I$'9-"B2.-%'#,%+r'

¥! e,%#".I'1C%'#B2f-*-3'<-*4.r'G-*'e,%#".I'1C%'#B2f-*-3'<-*4.'i/"&&-*D'PFfD'R"+0"+-*D'
-.B:j' #C00.-' 1C*f,-&-%+' %$*' "$(' +-3' I$' 9-"*9-,.-%+-%' <-04%+-D' "0#C' +-%' -,&-%.0,B2-%'
/"$(-0+-*%' -*(C0&-%:' e,%-' u9-*("2*$%&' 1C%' %,B2.' I$' +-%' /"$(-0+-*%' C+-*' +-*-%'
X$f-&$%&-%' &-2`*,&-%' /C+-%#D' ,%#9-#C%+-*-' ,3' q$*I-09-*-,B2' 1C%' /4$3-%D' #C00.-'
&*$%+#4.I0,B2'1-*3,-+-%'f-*+-%:'

¥! ?,B2-*$%&' 1C%' /4$3-%' "%' +-%' X$f-&$%&-%r' /4$3-' $%+' <-2`0I-D' f-0B2-' +$*B2' +,-'
/"$3"5%"23-%'%,B2.'9-.*C((-%'#,%+D'#,B2'"9-*',%'$%3,..-09"*-*'L42-'I$'+-%'X$f-&$%&-%'
$%+' I$' +-%' /"$(-0+-*%' 9-(,%+-%D' 3)##-%' +$*B2' -,%-%' 8%("2*#B2$.I' &-&-%'
/-#B24+,&$%&-%'&-#,B2-*.'f-*+-%:'

¥! P"&-*$%&'1C%'/"$3".-*,"0,-%'$%+'/"$3"#B2,%-%r'<*$%+#4.I0,B2'#C00.-'+,-'P"&-*$%&'1C%'
/"$3".-*,"0,-%' $%+' /"$3"#B2,%-%' #C' K0".I#K"*-%+' $%+' 9C+-%#B2C%-%+' f,-' 3`&0,B2'
-*(C0&-%:' /"&&-*' $%+' "%+-*-' /"$3"#B2,%-%' F`%%-%' 9-,#K,-0#f-,#-' "$(' 9*-,.-%'
?."20K0"..-%' &-K"*F.' f-*+-%D' $3' +"#' <-f,B2.' +-*' S"#B2,%-%' &0-,B2345,&-*' "$(' +-%'
/C+-%' I$' 1-*.-,0-%' $%+' -,%-' $%&-fC00.-' /-#B24+,&$%&' +-*' <*"#%"*9-' $%+' +-#'
Y9-*9C+-%#'I$'1-*3-,+-%:'G"9-,',#.',%'+-*'L42-'1C%'/4$3-%'$%+'<-2`0I-%'9-#C%+-*#'
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1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Im Ortskern von Heikendorf, Kreis Plön, sollen umfangreiche Umbaumaßnahmen durchgeführt 
werden (Abb. 1). Die Maßnahme sieht u.a. die Freilegung des Areals �cAm Schmiedeplatz�  ̂�t Objekte 
Teichtor 1a, 3 und Buurvagt 1 sowie die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 91 �(�º�Œ�� �����•�� �'�����]���š�� �c���]�v�l���µ�(�•�Ì���v�š�Œ�µ�u�� ���u�� �^���Z�u�]�������‰�o���š�Ì�^�� �]�u�� �����•���Z�o���µ�v�]�P�š���v�� �s���Œ�(���Z�Œ���v�� �P���u�X��
§ 13 a (2) Bau GB vor. Planungsziel der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist 
die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Vergrößerung des vorhandenen 
Marktes und einem neuen Areal in der Ortsmitte für Aufenthaltsqualität und den ruhenden Indivi-
dualverkehr. Der sich noch in der Planung befindliche B-Plan Nr. 92 soll die Errichtung eines Wohn- 
und Geschäftshauses umfassen. Das gesamte Areal hat eine Größe von ca. 0,85 ha (Abb. 1). 

Der Gebäudebestand auf den Grundstücken Teichtor 1a, 3 und Buurvagt 1, 24226 Heikendorf 
wurde bereits im Jahr 2023 abgebrochen. Es erfolgte eine Prüfung der artenschutzrechtlichen Be-
troffenheit (siehe Stellungnahme BIOCONSULT SH 2023) im Zuge der Abbrucharbeiten. 

 
Abb. 1 Räumliche Lage des Plangeltungsbereiches für die B-Pläne 91 & 92 in der Gemeinde Heikendorf. 

Der vorliegende Artenschutzfachbeitrag umfasst die Betrachtung der möglichen Auswirkungen des 
Vorhabens auf die Belange des Artenschutzes gem. § 44 BNatSchG, basierend auf einer Potenzial-
abschätzung mit einer ergänzenden Kartierung bzgl. der Brutvögel. Die für das Vorhaben relevanten 
europäischen Vogelarten sowie die Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie im 
Untersuchungsgebiet werden ermittelt und bezüglich artenschutzrechtlicher Konflikte, die zum 
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Eintreten eines oder mehrerer Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG führen können, ge-
prüft und bewertet.  

Die Prüfung und die Bewertung des Eintretens der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG erfolgt 
anhand der Arbeitshilfen �c���������Z�š�µ�v�P�������•�����Œ�š���v�•���Z�µ�š�Ì�Œ�����Z�š��s �����]�������Œ���W�o���v�(���•�š�•�š���o�o�µ�v�P�^��(LBV SH & 

AFPE 2016) �•�}�Á�]�����c�&�o�������Œ�u���µ�•�����µ�v�����^�š�Œ���˜���v�����µ�^ (LBV 2020). 

BIOCONSULT SH GMBH & CO. KG, Husum, wurde durch die GOS Gesellschaft für Ortsentwicklung und 
Stadterneuerung mbH Treuhänderischer Sanierungsträger der Gemeinde Heikendorf, beauftragt, 
für das geplante Vorhaben den Artenschutzfachbeitrag gemäß § 44 BNatSchG auf Grundlage einer 
Potenzialabschätzung sowie einer Brutvogelkartierung zu erstellen.  
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2 UNTERSUCHUNGSRAHMEN 

Der Plangeltungsbereich für die Aufstellung des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 91 und 92 befin-
det sich im südlichen Teil der Gemeinde Heikendorf im Kreis Plön. Das Ziel der Planung zur Aufstel-
lung der B-Pläne Nr. 91 und 92 der Gemeinde Heikendorf (s. Abb. 2) ist die Schaffung der baupla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Vergrößerung des vorhandenen Marktes und einem 
neuen Areal in der Ortsmitte für Aufenthaltsqualität und den ruhenden Individualverkehr. Der sich 
noch in der Planung befindliche B-Plan Nr. 92 soll die Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses 
umfassen.  

Die Fläche ist naturräumlich durch das Schleswig-Holsteinische Hügelland geprägt und ist biogeo-
graphisch der kontinentalen Region zuzuordnen. Südwestlich des Vorhabengebietes liegt in ca. 
1,6 km Entfernung das FFH-Gebiet DE-1627-322 �c�'�}�Œ�l�Á�]���•�����<�]�š�Ì�������Œ�P�^. Weiterhin befindet sich das 
FFH-Gebiet DE-1627-321 �cHagener Au und Passader See�^��in ca. 4,3 km Entfernung nordöstlich des 
Plangeltungsbereiches. Das nächstgelegene Vogelschutzgebiet DE-1528-�ï�õ�í�� �c�<�º�•�š���v�o���v���•���Z���(�š��
Bottsand �t �D���Œ�Ì�l���u�‰���µ�v�����À�}�Œ�P���o���P���Œ�š�����&�o�����Z�P�Œ�º�v�����^�������(�]�v�����š���•�]���Z���v�‚�Œ���o�]���Z���]�v�������X���ñ�U�ñ���l�u�����v�š�(���Œ�r
nung. Das Vorhabengebiet liegt in der Hauptachse des überregionalen Vogelzuges. 

 

Abb. 2 Übersicht über den Plangeltungsbereich des B-Planes Nr. 91 (südlicher Bereich) und des B-Pla-
nes Nr. 92 (nördlicher Bereich) in der Gemeinde Heikendorf. 

Am 22.02.2023 fand eine Begehung der Fläche sowie eine Begehung der abzubrechenden Gebäude 
auf den Grundstücken Teichtor 1a, 3 und Buurvagt 1 für die artenschutzrechtliche Potenzialabschät-
zung statt.  
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Abb. 3 Blick auf die noch abzureißenden Gebäude (baufällige Garage und Schuppen in der Mitte des 
Vorhabenbereichs) sowie eine zu entfernende Heckenstruktur, welche sich westlich an den 
Schuppen sowie die Garage anschließt im B-Plan Nr. 91. (Fotos: S. Bock, 22.02.2023). 
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Abb. 4 Verlassenes Mehlschwalbennest am bereits im Jahr 2023 abgerissenen Haus Teichtor 1a im B-

Plan Nr. 91. (Foto: S. Bock, 22.02.2023). 

Im zentralen Teil des B-Planes Nr. 91 befindet sich eine baufällige Garage sowie ein angebauter 
Schuppen (s. Abb. 3), die im Zuge des Vorhabens entfernt werden sollen. Diese wurden im Februar 
2022 zum Teil von Vegetation befreit. 

Im Zuge der Vorhabenumsetzung des B-Planes Nr. 92 sind ggf. weitere Gebäudeabrisse und Gehölz-
wegnahmen nötig.  

Als Ergebnis der Ortsbegehung wird eine Eignung für Gehölzbrüter sowie Brutvögel menschlicher 
Bauten (Mehlschwalbennest am Gebäude Teichtor 1a, siehe Abb. 4) angenommen. Weiterhin kann 
eine Eignung für Fledermausquartiere nicht ausgeschlossen werden. Auf den Flächen des Plangel-
tungsbereiches selbst befinden sich keine Kleingewässer. Westlich liegt die Kieler Förde in ca. 400 m 
Entfernung. 

2.1 Vorhaben und Wirkfaktoren 

Der für die Umsetzung des Planungszieles erforderliche Abriss der drei Gebäude Teichtor 1a, 
Teichtor 3 sowie Buurvagt 1 sowie die Freistellung von allen Gehölzen war bereits Bestandteil einer 
artenschutzrechtlichen Stellungnahme (BIOCONSULT SH 2023).  

Neben den bereits vollzogenen Gebäudeabrissen sind Gehölze und Gebüsche von der Planung be-
troffen, die im Rahmen des Vorhabens entfernt werden müssen (s. Abb. 5). Somit ist eine potenzi-
elle Betroffenheit für Gebäudebrüter und gebäudegebundene Fledermausarten sowie Gehölzbrü-
ter zu prüfen. Eine Betroffenheit von Amphibienarten, kann aufgrund fehlender Gewässer im 
Umgebungsbereich sowie des von Bebauung eingeschlossenen Charakters ausgeschlossen werden. 
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Es ist nicht davon auszugehen, dass Amphibienarten in den bereits überbauten Bereich des Gelän-
des einwandern. Jedoch sind vereinzelte Vorkommen von Zauneidechsen nicht ausgeschlossen. 

 
 Abb. 5 Entwurfsplanung zur Aufstellung des B-Planes Nr. 91 in der Gemeinde Heikendorf. (Quelle: Plan-

kontor). 



Aufstellung B-Plan Nr. 91 & 92 der Gemeinde Heikendorf 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag  

 

 11  
 

 

Vorhaben können mit Faktoren verbunden sein, die negative Auswirkungen auf Tier- und Pflanzen-
arten haben können. Diese Wirkfaktoren können i. d. R. in bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirk-
faktoren unterschieden werden. Im Folgenden werden die für das Vorhaben relevanten Wirkfakto-
ren, die potenziell artenschutzrechtliche Konflikte auslösen können, und die potenziell betroffenen 
Artengruppen aufgeführt (s. Tab. 2.1). 

Tab. 2.1: Wirkfaktoren des Vorhabens mit potenziell betroffenen Artengruppen. 

Wirkfaktor 
potenziell betroffene 

Artengruppe(n) 

baubedingt 

Emissionen 
- z. B. Lärm, Licht, Staub 

�� Flora und Fauna 

Flächeninanspruchnahme (temporär) 
- z. B. Baustraßen, Lager- und Abstellflächen 

�� Flora und Fauna 

Vergrämende Effekte 
- z. B. Silhouettenwirkung, Erschütterung  

�� Fauna 

anlagenbedingt 

Flächeninanspruchnahme �� Flora und Fauna 

Habitatveränderung �� Flora und Fauna 

betriebsbedingt 

Habitatveränderung 
- z. B. Kollisionen mit neuen Gebäuden 

�� Flora und Fauna 

2.2 Methodik und ausgewertete Daten 

In einer artenschutzrechtlichen Prüfung gem. § 44 f. BNatSchG sind grundsätzlich alle im Untersu-
chungsraum vorkommenden Arten des Anhangs IV der FFH-RL sowie alle einheimischen europäi-
schen Vogelarten bzw. Vogelarten, die dem strengen Schutz nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG un-
terliegen, auf Artniveau zu berücksichtigen. Nicht gefährdete Vogelarten ohne besondere Habitat-
ansprüche können gildenbezogen betrachtet werden (vgl. LBV SH & AFPE 2016).  

Im Rahmen der Relevanzprüfung (s. Kapitel 3) wird das Artenspektrum auf die Arten reduziert, die 
im Untersuchungsgebiet nachgewiesen sind bzw. die unter Beachtung der Lebensraumansprüche 
im Untersuchungsgebiet vorkommen können und für die Beeinträchtigungen im Sinne der Verbots-
tatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG durch Wirkungen des Vorhabens nicht von vornherein aus-
geschlossen werden können. Arten, für die im Eingriffsraum bzw. in direkt angrenzenden Bereichen 
strukturell geeignete Lebensräume vorhanden sind, die dort aber aufgrund der Vorbelastungen 
durch die vorhandenen Nutzungen bzw. aus biogeographischen Gründen nicht zu erwarten sind 
oder für die nachteilige Auswirkungen des geplanten Vorhabens ausgeschlossen werden können, 
werden nicht weiter untersucht.  

In Kapitel 4 wird das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG durch die Aus-
wirkungen der geplanten Änderung des B-Planes bzw. der Neuaufstellung des B-Planes auf die re-
levanten Arten untersucht. Sollten artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen, CEF-
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Maßnahmen, artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen und/oder FCS-Maßnahmen notwendig 
sein, werden diese in Kapitel 5 aufgezeigt. 

Grundlage für die Bestandsdarstellung ist zum einen eine Potenzialanalyse, die auf einem Ortster-
min zur Flächenanalyse (durchgeführt am 22.02.2023) sowie einer ausführlichen Datenrecherche 
(aktuelle Literatur zur Verbreitung und den Habitatansprüchen der Pflanzen- und Tierarten des 
Anh. IV der FFH-�Z�>�V���o���v�����•�Á���]�š�����^���Z�µ�š�Ì�P�����]���š�•�l�µ�o�]�•�•���v�•�������Œ�µ�Z�š�X�����]�������µ�•�Á���Z�o���•�š�º�š�Ì�š���•�]���Z�����µ�(���c�&�o�������Œ�r
mäuse in Schleswig-�,�}�o�•�š���]�v�^��(FÖAG 2011)�U�� ���µ�(�� �����v�� �:���Z�Œ���•�����Œ�]���Z�š�� �î�ì�í�ô�� �Ì�µ�u�� �c�D�}�v�]�š�}�Œ�]�v�P�� ���µ�•�P���r
wählter Tierarten in Schleswig-�,�}�o�•�š���]�v�^��(MELUND & FÖAG 2018) und auf die Datenabfrage aus 
dem Artkataster vom 05.01.2024 (LANIS SH & LLUR 2024) mit den folgenden Inhalten: 

�x Amphibien und Reptilien (Stand: 01.01.2023) 
�x Libellen (Stand: 01.01.2023) 
�x Brutvögel (Stand: 01/2023) 
�x Rastvögel (Stand: 03/2010) 
�x Säugetiere (Stand: 13.12.2022) 
�x Fledermäuse (Stand: 21.09.2022) 
�x Fische (Stand: 28.01.2021) 
�x Fischotter (Kartierung, Stand: 15.10.2023) 
�x Heuschrecken (Stand: 01.01.2023) 
�x Käfer (Stand: 28.01.2021) 
�x Schmetterlinge (Stand: 28.01.2021) 

 

Die Datenabfrage des Artkatasters (LANIS SH & LLUR 2024) ergab im Plangebiet und in der näheren 
Umgebung (1 km Umkreis) Nachweise folgender vorhabenrelevanter FFH-Anhang IV-Arten: Fran-
senfledermaus, Wasserfledermaus, Braunes Langohr, Großer Abendsegler, Zwergfledermaus, Mü-
ckenfledermaus, Fischotter (ca. 5 km östl., aus 2017), Haselmaus (ca. 1,4 km südlich, aus 1930), 
Kammmolch (z. B. ca. 1,5 km nördl., aus 2006), Eu. Laubfrosch (z. B. ca. 3,4 km östl., aus 2020), 
Moorfrosch (z. B. ca. 3,7 südöstl., aus 2020) und Zauneidechse (ca. 4 km südöstl., aus 1978). 

Ergänzend zur Habitatpotenzialanalyse (s. Kap. 3.1) wurde eine Brutvogelkartierung mit fünf Bege-
hungen von Ende März bis Ende Juni durchgeführt. Die Ergebnisse der Kartierung fließen in Kapi-
tel 3.2 ein. 
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3 RELEVANZPRÜFUNG 

Die nachfolgende Relevanzprüfung verfolgt das Ziel, aus den in Schleswig-Holstein (SH) vorkom-
menden Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und den europäischen Vogelarten diejenigen zu 
identifizieren, die im Wirkbereich des Vorhabens (potenziell) Vorkommen bilden und für die eine 
potenzielle Betroffenheit durch die vorhabenspezifischen Wirkfaktoren besteht.  

3.1 Arten des Anhanges IV der FFH-RL gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG 

In diesem Schritt werden die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie identifiziert, deren bekannte 
Verbreitung ein Vorkommen im Vorhabengebiet ausschließt oder deren grundsätzliche Lebens-
raumansprüche im Vorhabengebiet sowie der direkten Umgebung nicht erfüllt werden (siehe  Tab. 
3.1). Der Ausschluss von Arten anhand ihres Verbreitungsgebietes (keine Überschneidung mit Vor-
habengebiet) oder aufgrund unzureichender Habitatansprüche wird in der Spalte Prüfung der Ver-
botstatbestände notwendig erläutert (siehe Tab. 3.1).  

Allen Arten, für die eine potenzielle vorhabenbedingte Betroffenheit nicht ausgeschlossen werden 
konnte, wird hier eine Prüfungsrelevanz zugeschrieben. Die Arten des Anhang IV der FFH-RL sind 
dabei grundsätzlich auf Artniveau zu behandeln.  
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Tab. 3.1 Prüfung der in SH vorkommenden Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie daraufhin, ob eine Betroffenheit durch das geplante Vorhaben auf bekannte rezente 
Vorkommen vorliegt sowie ob aufgrund der Verbreitung oder grundlegender Habitatansprüche die jeweilige Art ausgeschlossen werden kann. 

Art 
RL 
SH 

Innerhalb des be-
kannten Verbrei-

tungsgebietes 

Habitat- 
ansprüche erfüllt 

/  Nachweis 

Vorhaben-
bedingte 

Betroffen-
heit  

 

Prüfung der Verbotstatbestände notwendig 
(ggf. Kurzbegründung für Nichtbetroffenheit bzw. Ausschluss der Art) 

Pflanzen      

Froschkraut 
(Luronium natans) 

1 
Nein 

(LLUR 2019a) 
- - 

Das Froschkraut wächst an flach überschwemmten, zeitweise sogar trockenfal-
lenden Uferbereichen nährstoffarmer stehender oder langsam fließender Ge-
wässer. Das Vorhaben liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes und nicht im 
Bereich der Wiederansiedlungsgebiete. Es besteht keine Prüfrelevanz. 

Kriechender Sellerie 
(Apium repens) 

1 
Nein 

(LLUR 2019a) 
- - 

Wichtig für die konkurrenzschwache Pionierpflanze sind offene Böden mit ei-
nem niedrigen Pflanzenbewuchs in der Umgebung und ein feuchter bis nasser 
Untergrund. Im Jahr 2007 war nur noch ein Vorkommen der Art in SH auf der 
Insel Fehmarn bekannt. Seit diesem Zeitpunkt läuft ein Wiederansiedlungspro-
jekt der Artenagentur Schleswig-Holstein in 12 Gebieten (STIFTUNG NATURSCHUTZ 

SCHLESWIG- HOLSTEIN 2005). Das Vorhaben liegt außerhalb des Verbreitungsge-
bietes und nicht im Bereich der Wiederansiedlungsgebiete. Es besteht keine 
Prüfrelevanz. 

Schierlings-Wasserfen-
chel 

(Oenanthe conioides) 
1 

Nein 
(LLUR 2019a) 

- - 

Die endemische Art kommt ausschließlich an den gezeitenbeeinflussten, schli-
ckigen Uferbereichen der Elbe im Raum Hamburg vor (NLWKN 2011a). Das Vor-
haben liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes und nicht im Bereich der Wie-
deransiedlungsgebiete. Es besteht keine Prüfrelevanz. 

Fledermäuse      

Großes Mausohr 
(Myotis myotis) 

0 
Nein 

(LLUR 2019b) 
- - 

Diese Art ist ein typischer Bewohner von großen Dachstühlen, wo sie meist le-
benslang ihre Wochenstube haben. Das Jagdgebiet sind unterwuchsarme Wäl-
der, hier werden große Laufkäfer und Spinnen vom Boden erbeutet. Auf dem 
Weg von Wochenstubenquartier zum Jagdgebiet orientiert sich die Art an He-
cken, Bächen, Waldrändern und Gebäuden (KUNZLER 2003). Die Art jagt struk-
turgebunden innerhalb von Waldflächen und nicht im Offenland, so dass eine 
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Art 
RL 
SH 

Innerhalb des be-
kannten Verbrei-

tungsgebietes 

Habitat- 
ansprüche erfüllt 

/  Nachweis 

Vorhaben-
bedingte 

Betroffen-
heit  

 

Prüfung der Verbotstatbestände notwendig 
(ggf. Kurzbegründung für Nichtbetroffenheit bzw. Ausschluss der Art) 

vorhabenbedingte Betroffenheit des Jagdgebietes ausgeschlossen wird. Das 
Große Mausohr ist auch als Durchzügler nicht betroffen, da kein Verbreitungs-
gebiet in Skandinavien vorliegt. Es besteht keine Prüfrelevanz. 

Kleine Bartfledermaus 
(Myotis mystacinus) 

1 
Nein 

(LLUR 2019b) 
- - 

Diese Art ist sehr anpassungsfähig und besiedelt vor allem kleinräumig geglie-
derte Kulturlandschaften, Wälder und Siedlungsbereiche. Als Jagdgebiete 
nutzt sie Wälder, Waldränder, Gewässerufer, Hecken und Gärten. Für ihre Wo-
chenstuben nutzt sie vor allem Quartiere in Hohlräumen in und an Gebäuden 
in Fugen oder Rissen, weiterhin auch in Baumhöhlen oder hinter abstehender 
Borke. Die Kleine Bartfledermaus ernährt sich hauptsächlich von fliegenden In-
sekten, kann aber auch Insekten und Spinnen von Pflanzen absammeln. Das 
Vorhaben liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes. Es besteht keine Prüfre-
levanz. 

Bechsteinfledermaus 
(Myotis bechsteinii) 

2 
Ja 

(LLUR 2019b) 
Nein - 

Diese typische Waldfledermausart hat ihren Verbreitungsschwerpunkt in Mit-
teleuropa, insbesondere in Deutschland. In Schleswig-Holstein kommt die Art 
vor allem in den südöstlichen Kreisen, Segeberg, Stormarn und im Herzogtum 
Lauenburg vor, wobei auch Vorkommen bis Kiel bekannt sind. Sie lebt in alten, 
geschlossenen Laubwäldern mit hohem Alt- und Totholzbestand. Im Sommer 
benötigt sie ein hohes Quartierangebot von bis zu 50 Baumhöhlen. Die Art jagt 
außerhalb von Wäldern auch auf Streuobstwiesen, wo sie Insekten von Pflan-
zen absammelt. Das Vorhaben liegt zwar innerhalb des Verbreitungsgebietes, 
jedoch werden die Habitatansprüche der Art im Plangeltungsbereich und in der 
näheren Umgebung nicht erfüllt. Es besteht keine Prüfrelevanz. 

Fransenfledermaus 
(Myotis nattereri) 

V 
Ja 

(LLUR 2019b) 
Ja /  

(LANIS SH 2024) 
Ja 

Im Frühjahr jagt die Fransenfledermaus vorwiegend in halboffenen Lebensräu-
men wie Streuobstwiesen, Weiden mit Hecken und Bäumen sowie in ortsnahen 
weiträumigen Gartenlandschaften oder an Gewässern (TRAPPMANN & CLEMEN 
2001; FIEDLER et al. 2004; TRAPPMANN & BOYE 2004). Im Spätsommer jagen Fran-
senfledermäuse auch in Wäldern (TRAPPMANN & BOYE 2004). Sie gelten als stark 
strukturgebunden fliegende Fledermäuse, welche sehr empfindlich gegenüber 
Zerschneidungen sind. Fransenfledermäuse weisen zudem eine hohe 
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Empfindlichkeit gegenüber Lichtemissionen und andererseits eine geringe 
Empfindlichkeit gegenüber Lärm auf (LBV SH 2020). Eine Betroffenheit des 
Jagdgebietes kann nicht ausgeschlossen werden. Die Prüfung der Verbotstat-
bestände erfolgt in Kapitel 4. 

Große Bartfledermaus 
(Myotis brandtii) 

2 
Ja 

(LLUR 2019b) 
Ja Ja 

Die Art bewohnt gewässerreiche Mischwälder, wobei ihre Wochenstuben häu-
fig in und an Gebäuden zu finden sind. Gejagt wird über Wasser, entlang des 
Waldrandes oder unter der Baumkrone in 20 m Höhe. Beim Flug orientiert sie 
sich eng an Leitelemente wie Hecken oder Baumreihen. Generell vermeidet die 
Art nach Möglichkeit offene Landschaftsteile. Das Vorhaben liegt innerhalb des 
Verbreitungsgebietes und die Art kann als Durchzügler von und nach Skandina-
vien vorkommen, eine Betroffenheit kann nicht ausgeschlossen werden. Die 
Prüfung der Verbotstatbestände erfolgt in Kapitel 4. 

Teichfledermaus 
(Myotis dasycneme) 

2 
Ja 

(LLUR 2019b) 
Ja Ja 

Der Lebensraum dieser Art befindet sich in gewässerreichen Tieflandregionen. 
Hier sammelt sie an Stillgewässern oder langsam fließenden Flüssen mit ihren 
relativ großen Hinterfüßen aquatische Insekten von der Oberfläche. Wochen-
stuben befinden sich hauptsächlich in und an Gebäuden, die Jagdgebiete liegen 
im Umkreis von 10-15 km. Geeignete Winterquartiere können bis zu 300 km 
entfernt von den Sommerquartieren liegen. Eine Betroffenheit des Jagdgebie-
tes kann nicht ausgeschlossen werden. Die Prüfung der Verbotstatbestände 
erfolgt in Kapitel 4. 

Wasserfledermaus 
(Myotis daubentonii) 

*  
Ja 

(LLUR 2019b) 
Ja /  

(LANIS SH 2024) 
Ja 

Die Sommerquartiere der Art sind meist Baumhöhlen in der Nähe von Wald-
lichtungen. Aufgrund ihrer Jagdweise an Stillgewässern oder langsam fließen-
den Flüssen, besitzen gewässernahe Wälder eine hohe Bedeutung als Quartier-
standorte. Bei der Jagd kann sie Insekten mit dem Mund oder auch mit ihren 
relativ großen Füßen von der Wasseroberfläche sammeln. Eine Betroffenheit 
des Jagdgebietes kann nicht ausgeschlossen werden. Die Prüfung der Verbots-
tatbestände erfolgt in Kapitel 4. 
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Braunes Langohr 
(Plecotus auritus) 

V 
Ja 

(LLUR 2019b) 
Ja /  

(LANIS SH 2024) 
Ja 

Diese Art ist eine Waldfledermaus, nutzt aber sowohl Gebäude als auch Bäume 
als Quartiere. Anzutreffen in lockeren Nadel-, Misch-, Laub- und Auwäldern mit 
ausgeprägten mehrstufigen Schichten. Außerhalb des Waldes jagt es auf Wie-
sen, Friedhöfen oder Gärten. Diese Art vollzieht nur kurze Wanderungen von 
1-10 km zwischen Sommer- und Winterquartier. Eine Betroffenheit des Jagd-
gebietes kann nicht ausgeschlossen werden. Die Prüfung der Verbotstatbe-
stände erfolgt in Kapitel 4. 

Breitflügelfledermaus 
(Eptesicus serotinus) 

3 
Ja 

(LLUR 2019b) 
Ja Ja 

Eine Art, die ihre Sommerquartiere fast ausschließlich in und an Gebäuden hat. 
Zur Überwinterung ist trotz ihrer weiten Verbreitung wenig bekannt. Auf Of-
fenlandbereichen mit Gehölzanteilen jagt sie größere Käfer, dabei nimmt sie 
diese auch vom Boden auf. Eine Betroffenheit des Jagdgebietes kann nicht aus-
geschlossen werden. Die Prüfung der Verbotstatbestände erfolgt in Kapitel 4. 

Großer Abendsegler 
(Nyctalus noctula) 

3 
Ja 

(LLUR 2019b) 
Ja /  

(LANIS SH 2024) 
Ja 

Eine der größten Fledermausarten Deutschlands, welche altholzreiche Wälder 
im Flachland besiedelt. Wochenstuben und Sommerquartiere befinden sich 
meist in Baumhöhlen. Jagdgebiete sind bevorzugt Ränder von Laubwäldern in 
Kombination mit Still- oder Fließgewässern. Zwischen Sommer- und Winter-
quartier legen die Großen Abendsegler bis zu 1.600 km zurück, wobei Flussauen 
aufgrund des hohen Nahrungsangebots eine bedeutende Rolle spielen. Eine 
Betroffenheit des Jagdgebietes kann nicht ausgeschlossen werden. Die Prüfung 
der Verbotstatbestände erfolgt in Kapitel 4. 

Kleiner Abendsegler 
(Nyctalus leisleri) 

2 
Nein 

(LLUR 2019b) 
- - 

Die beiden Abendsegler ähneln sich sehr in ihrer Ökologie und ihren Habitatan-
sprüchen. Der Kleine Abendsegler ist eine typische Waldfledermaus, die gele-
gentlich Gebäude als Quartier nutzt. Auch er vollzieht Wanderungen von bis zu 
1500 km von Sommer- zu Winterquartier. Jagdgebiete können mannigfaltig 
ausgeprägt sein, wobei er hauptsächlich den freien Luftraum über Gewässern 
oder Wäldern bejagt. Das Vorhaben liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes. 
Es besteht keine Prüfrelevanz. 
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Zwergfledermaus 
(Pipistrellus pipistrel-

lus) 
*  

Ja 
(LLUR 2019b) 

Ja /  
(LANIS SH 2024) 

Ja 

Eine der kleinsten Fledermausarten Deutschlands, welche sehr anpassungsfä-
hig ist und eine Vielzahl von Lebensräumen nutzt. Sie jagt bevorzugt im Bereich 
von Ortslagen, in der Umgebung von Gebäuden, u. a. entlang von Straßen, in 
Innenhöfen mit viel Grün, in Park- und Gartenanlagen, des Weiteren über Ge-
wässern, entlang von Waldrändern und Waldwegen, dagegen kaum im Waldes-
inneren (BORKENHAGEN 2011). Die Art besiedelt sowohl im Sommer als auch im 
Winter spaltenförmige Verstecke an Gebäuden. Dazu zählen beispielsweise 
Fassadenverkleidungen aus Holz oder Schiefer, kleine Hohlräume an der Dach-
traufe und in Außenwänden. Eine Betroffenheit des Jagdgebietes kann nicht 
ausgeschlossen werden. Die Prüfung der Verbotstatbestände erfolgt in Kapi-
tel 4. 

Mückenfledermaus 
(Pipistrellus pygmaeus) 

V 
Ja 

(LLUR 2019b) 
Ja /  

(LANIS SH 2024) 
Ja 

Sie ist die kleinste Fledermausart in Europa, welche ähnlich geringe Ansprüche 
bei der Auswahl des Jagdhabitats wie die Zwergfledermaus hat. Dagegen 
scheint die Mückenfledermaus nicht so stark an Gebäudequartiere gebunden 
zu sein wie die Zwergfledermaus (BRAUN & DIETERLEN 2003), nutzt aber auch 
Spaltenquartiere an und in Bauwerken. Ihr bevorzugter Lebensraum sind Au-
wälder, wobei sie diese als Nahrungs- und auch Quartiergebiet nutzt. Eine Be-
troffenheit des Jagdgebietes kann nicht ausgeschlossen werden. Die Prüfung 
der Verbotstatbestände erfolgt in Kapitel 4. 

Rauhautfledermaus 
(Pipistrellus 

nathusii) 
3 

Ja 
(LLUR 2019b) 

Ja Ja 

Diese Art gehört zu den typischen Waldfledermausarten und besiedelt im Som-
mer gewässernahe Waldgebiete in Tieflandregionen. Als Wochenstuben nutzt 
sie Baumhöhlen, Stammrisse, Spalten hinter loser Rinde oder auch Spalten an 
Gebäuden. Sie fliegt im Spätsommer sowohl aus den baltischen Staaten als 
auch aus Skandinavien in Richtung Südwesten über 1000 km zu ihren Winter-
quartieren (DIETZ & KIEFER 2014). Eine Betroffenheit des Jagdgebietes kann nicht 
ausgeschlossen werden. Die Prüfung der Verbotstatbestände erfolgt in Kapi-
tel 4. 
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Zweifarbfledermaus 
(Vespertilio murinus) 

1 
Ja 

(LLUR 2019b) 
Ja Ja 

Die Art bezieht hauptsächlich Spaltenquartiere an Gebäuden, wobei dies wahr-
scheinlich ein Ersatzhabitat für ursprünglich genutzte Felsenquartiere ist. Sie 
jagt größtenteils über Gewässern und ihren Uferbereichen, sowie in Offenland-
bereichen und Siedlungen. Eine Besonderheit der Art ist das Vorhandensein 
von vier Milchzitzen und ihre auffällige Rückenfellfärbung. Das Vorhaben liegt 
innerhalb des Verbreitungsgebietes. Die Prüfung der Verbotstatbestände er-
folgt in Kapitel 4. 

Säugetiere      

Fischotter 
(Lutra lutra) 

2 
Ja 

(LLUR 2019b) 
Nein /  

(LANIS SH 2024) 
- 

Der Fischotter besiedelt eine Vielzahl gewässergeprägter Lebensräume, wobei 
naturnahe Landschaften mit zahlreichen Jagd- und Versteckmöglichkeiten be-
vorzugt werden. Die Fähigkeit der Art in einer Nacht bis zu 40 km, auch über 
Land, zurückzulegen (GREEN et al. 1984), lässt den Schluss zu, dass es in Schles-
wig-Holstein kein Gebiet gibt, indem der Fischotter nicht zumindest zeitweise 
vorkommen kann (BEHL 2012). Das Vorhaben liegt zwar innerhalb des Verbrei-
tungsgebietes, jedoch passen die Habitatbedingungen im Plangeltungsbereich 
durch den bebauten Charakter nicht zu den Lebensraumansprüchen des Fisch-
otters. Es besteht keine Prüfrelevanz. 

Biber 
(Castor fiber) 

1 
Nein 

(LLUR 2019b) 
- - 

Der europäische Biber hat seinen Lebensraum sowohl in stehenden als auch in 
fließenden Gewässern. Feuchtlebensräume mit Weichhölzern sind der typische 
Lebensraum des Bibers. Das Vorhaben liegt außerhalb des Verbreitungsgebie-
tes. Es besteht keine Prüfrelevanz. 

Haselmaus 
(Muscardinus 
avellanarius) 

2 
Ja 

(MELUND & FÖAG 
2018) 

Nein /  
(LANIS SH 2024) 

- 

Die Haselmaus besiedelt ein breites Spektrum an Habitaten, wobei sie eine 
strenge Bindung an Gehölzstrukturen aufzeigt. Neben Waldbereichen gehören 
auch beerenreiche, strauchdominierte Lebensräume, wie Knicks, Hecken oder 
Gebüsche zum Lebensraum der Art ((BÜCHNER & LANG 2014; MELUR & LLUR 
2014). Die Verbreitung innerhalb Schleswig-Holsteins beschränkt sich haupt-
sächlich auf die östlichen Landesteile; es ist auch eine größere Populationsinsel 
westlich von Neumünster bekannt (MELUR & FÖAG 2014). Das Vorhaben liegt 



Aufstellung B-Plan Nr. 91 & 92 der Gemeinde Heikendorf - Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
 

 

 20  
 

 

Art 
RL 
SH 

Innerhalb des be-
kannten Verbrei-

tungsgebietes 

Habitat- 
ansprüche erfüllt 

/  Nachweis 

Vorhaben-
bedingte 

Betroffen-
heit  

 

Prüfung der Verbotstatbestände notwendig 
(ggf. Kurzbegründung für Nichtbetroffenheit bzw. Ausschluss der Art) 

zwar innerhalb des Verbreitungsgebietes, jedoch passen die Habitatbedingun-
gen im Plangeltungsbereich durch den bebauten Charakter nicht zu den Le-
bensraumansprüchen der Haselmaus. Es besteht keine Prüfrelevanz. 

Waldbirkenmaus 
(Sicista betulina) 

R 
Nein 

(LLUR 2019b) 
- - 

Die Waldbirkenmaus zeigt ähnlich der Haselmaus eine Bindung an gehölzreiche 
Habitate, wobei ebenfalls Knicks und Hecken zum Lebensraum der Art zählen 
(BORKENHAGEN 2011). Sie zählt zu den seltensten Säugetieren Deutschlands und 
konnte für Schleswig-Holstein bisher siebenmal sicher nachgewiesen werden. 
Alle Nachweise lagen dabei innerhalb der Region Angeln (MELUR & FÖAG 
2014). Das Vorhaben liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes. Es besteht 
keine Prüfrelevanz. 

Wolf 
(Canis lupus) 

0 Ja Nein - 

Wölfe zeigen in Deutschland keine speziellen Ansprüche an ein bestimmtes Ha-
bitat, sondern besiedeln große Gebiete, in welchen Habitatkomplexe zur Erfül-
lung der Anforderungen, in verschiedenen Phasen, z. B. während der Jungen-
aufzucht, aufgesucht werden. Wolfsrudel nutzen, abhängig von der 
Nahrungsverfügbarkeit, Territorien von bis zu mehreren hundert Quadratkilo-
metern (BFN 2022). Innerhalb dieser Territorien wandern die Tiere regelmäßig 
zwischen den für die verschiedenen Phasen genutzten Lebensräumen. Durch 
das Vorhaben werden keine für den Wolf relevanten Lebensräume zerschnit-
ten. Es besteht keine Prüfrelevanz.  

Schweinswal 
(Phocoena phocoena) 

2 Ja Nein - 

Der Schweinswal ist die einzige Walart, die sich auch in Nord- und Ostsee fort-
pflanzt und darüber hinaus die kleinste Walart Europas. Er lebt in kleinen Grup-
pen in Gebieten mit bis zu 200 m Wassertiefe, wo er bodenlebenden Fischen 
nachstellt. Es sind saisonale Wanderungen beobachtet worden, wobei sie ver-
mutlich Beute nachziehen oder vor einer winterlichen Vereisung ausweichen. 
Das Vorhaben liegt zwar innerhalb des räumlichen Verbreitungsgebietes, der 
Plangeltungsbereich befindet sich jedoch im terrestrischen Bereich und es wer-
den keine Beeinträchtigungen auf den aquatischen Lebensraum der Art erwar-
tet. Es besteht keine Prüfrelevanz. 
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Amphibien      

Kammmolch 
(Triturus cristatus) 

3 
Ja 

(MELUND & FÖAG 
2018) 

Nein /  
(LANIS SH 2024) 

 
- 

 

Große Feuchtgrünlandbestände mit Hecken, Feldgehölzen und Wäldern und 
vielen Kleingewässern stellen den idealen Lebensraum des Kammolches dar. 
Kammmolche bevorzugen stehende, fischfreie Flachgewässer ab 0,5 m Tiefe 
mit strukturreicher Unterwasservegetation und lichter Ufervegetation. Lang-
same Fließgewässer oder stehende Gräben werden nur selten besiedelt (LANU 
2005). Die Art tritt auch an Acker-, Grünland- oder Brachestandorten auf, der 
Sommerlebensraum der Art liegt meist in räumlicher Nähe der Fortpflanzungs-
gewässer, die auch als Winterlebensraum dienen können. Der Plangeltungsbe-
reich befindet sich zwar innerhalb des Verbreitungsgebietes und es liegen 
Nachweise in der Umgebung vor (LANIS SH 2024), jedoch entspricht der Cha-
rakter des Vorhabengebietes nicht den Lebensraumansprüchen der Art, wes-
halb eine Betroffenheit ausgeschlossen werden kann. Durch die urbane Umge-
bung ist ebenfalls eine Betroffenheit von Wanderrouten ausgeschlossen. Es 
besteht keine Prüfrelevanz. 

Eu. Laubfrosch 
(Hyla arborea) 

3 
Ja 

(MELUND & FÖAG 
2018) 

Nein /  
(LANIS-SH 2024) 

 
- 
 

Laubfrösche bewohnen reich strukturierte Landschaften mit möglichst hohem 
Grundwasserstand, häufige Habitate sind Auwälder, Feldgehölze, durchsonnte, 
feuchte Niederwälder und Landschilfbestände. Der Laubfrosch benötigt fisch-
freie, besonnte Kleingewässer mit krautreichen Flach- und Wechselwasserzo-
nen als Laichgewässer. Als Tagesverstecke (Nahrungshabitate, terrestrische 
Teillebensräume) werden extensiv bewirtschaftete Feucht- und Nasswiesen 
genutzt. Außerhalb der Paarungszeit dienen Gehölzstreifen, Röhrichte und ge-
wässerbegleitende Hochstaudenfluren als Sitz- und Rufwarten. Während sei-
ner Wanderungen orientiert sich die Art sehr stark an Gehölzen. Der Plangel-
tungsbereich befindet sich zwar innerhalb des Verbreitungsgebietes und es 
liegen Nachweise in der Umgebung vor (LANIS SH 2024), jedoch entspricht der 
Charakter des Vorhabengebietes nicht den Lebensraumansprüchen der Art, 
weshalb eine Betroffenheit ausgeschlossen werden kann. Durch die urbane 
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Umgebung ist eine Betroffenheit von Wanderrouten ebenfalls ausgeschlossen. 
Es besteht keine Prüfrelevanz. 

Moorfrosch 
(Rana arvalis) 

*  
Ja 

(MELUND & FÖAG 
2018) 

Nein / 
(LANIS-SH 2024) 

- 
 

Der Moorfrosch bevorzugt natürlicherweise Gebiete mit hohem Grundwasser-
stand oder stau-nasse Flächen (z. B. Feuchtwiesen, Bruchwälder, Zwischen- und 
Niedermoore (LANU 2005)). Außerhalb seiner bevorzugten Lebensräume be-
siedelt er Grünlandgräben, extensive Fischteiche, sowie flache Uferbereiche 
großer Seen (LANU 2005). Laich- bzw. Landhabitate stehen grundsätzlich in 
räumlich engem Zusammenhang; wandernde Individuen können jedoch bis zu 
1.000 m in Sommerhabitate zurücklegen (LANU 2005; GLANDT 2010). Der Plan-
geltungsbereich befindet sich zwar innerhalb des Verbreitungsgebietes und es 
liegen Nachweise in der Umgebung vor (LANIS SH 2024), jedoch entspricht der 
Charakter des Vorhabengebietes nicht den Lebensraumansprüchen der Art, 
weshalb eine Betroffenheit ausgeschlossen werden kann. Durch die urbane 
Umgebung ist eine Betroffenheit von Wanderrouten ebenfalls ausgeschlossen. 
Es besteht keine Prüfrelevanz. 

Kl. Wasserfrosch 
(Rana lessonae) 

1 
Nein 

(MELUND & FÖAG 
2018) 

- - 

Der Kleine Wasserfrosch bevorzugt pflanzenreiche Moorgewässer bzw. klei-
nere nährstoffarme Weiher mit ausgedehnten Flachwasserzonen und Gräben 
als Laichgewässer. Gewässer mit ausgedehnten, dichten Röhrichtbeständen 
und vegetationslose Gewässer werden gemieden (MELUND & FÖAG 2018). Das 
Vorhaben liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes. Es besteht keine Prüfrele-
vanz. 

Wechselkröte 
(Bufo viridis) 

 
1 

Nein 
(MELUND & FÖAG 

2018) 
- - 

Die Wechselkröte bevorzugt trockenwarme, teilweise vegetationslose Biotope 
offener Landschaften (u.a. Bodenabbaugruben, Äcker, Ruderal-, Brach- und In-
dustrieflächen). Als Laichgewässer dient ein breites Spektrum von Gewässerty-
pen von kleineren Tümpeln bis hin zu großen dauerhaft wasserführenden Ge-
wässern (NLWKN 2011b). Das Vorhaben liegt außerhalb des 
Verbreitungsgebietes. Es besteht keine Prüfrelevanz. 
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Kreuzkröte 
(Bufo calamita) 

2 
Nein 

(MELUND & FÖAG 
2018) 

 
- 
 

- 

Die Kreuzkröte ist eine Pionierart, die frühe Sukzessionsstadien von Offenland-
Lebensräumen auf leichten Böden besiedelt. Als Laichgewässer werden wech-
selfeuchte Dünentäler, Strandseen, Kleingewässer im Moorrandbereich sowie 
vegetationsarme Tümpel, Weiher und Teiche genutzt (LANU 2005). Das Vorha-
ben liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes. Es besteht keine Prüfrelevanz. 

Knoblauchkröte 
(Pelobates fuscus) 

2 
Ja 

(MELUND & FÖAG 
2018) 

 
Nein 

 
- 

Die Knoblauchkröte bevorzugt trockene, lockere und grabfähige Böden, natür-
licherweise in Dünengebieten der Küste und des Binnenlandes. Durch anthro-
pogene Habitatzerstörung weicht die Knoblauchkröte auch auf Heidegebiete, 
Sand- und Kiesgruben, Industriebrachen und Randbereiche von Siedlungen so-
wie Ackerflächen aus (LANU 2005; BFN 2012; MELUND & FÖAG 2018). Der Plan-
geltungsbereich befindet sich zwar innerhalb des Verbreitungsgebietes und es 
liegen Nachweise in der Umgebung vor (LANIS SH 2024), jedoch entspricht der 
Charakter des Vorhabengebietes nicht den Lebensraumansprüchen der Art, 
weshalb eine Betroffenheit ausgeschlossen werden kann. Durch die urbane 
Umgebung ist ebenfalls eine Betroffenheit von Wanderrouten ausgeschlossen. 
Es besteht keine Prüfrelevanz. 

Rotbauchunke 
(Bombina bombina) 

2 
Nein 

(MELUND & FÖAG 
2018) 

- - 

Als Laichgewässer und Sommerlebensraum bevorzugen Rotbauchunken ste-
hende, sonnenexponierte Flachgewässer mit dichtem sub- und emersen Mak-
rophytenbestand. Diese können z.B. offene, im Agrarland liegende Feldsölle, 
überschwemmtes Grünland, Flachwasserbereiche von Seen, verlandete Kies-
gruben, ehemalige Tonstiche und andere Kleingewässer sein, die meist im of-
fenen Agrarland liegen (ELBING et al. 1996a). Im Zuge des Vorhabens sind keine 
Gewässer betroffen. Es besteht keine Prüfrelevanz. 

Reptilien      

Schlingnatter 
(Coronella austriaca) 

1 
Nein 

(MELUND & FÖAG 
2018) 

- - 

Schlingnattern besiedeln trockenwarme, kleinräumig gegliederte Lebens-
räume, die sowohl offene, oft steinige Elemente (Felsen, Steinhaufen/-mau-
ern), liegendes Totholz als auch niedrigen Bewuchs im Wechsel mit Rohboden-
flächen, aber auch Gebüsche oder lichten Wald aufweisen. In den nördlichen 
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Verbreitungsgebieten stellen sandige Heidegebiete sowie Randbereiche von 
Mooren bzw. degenerierte Hochmoorkomplexe die wichtigsten Lebensräume 
für die Schlingnatter dar (PODLOUCKY & WAITZMANN 1993). Das Vorhaben liegt 
außerhalb des Verbreitungsgebietes. Es besteht keine Prüfrelevanz. 

Zauneidechse 
(Lacerta agilis) 

2 
Ja 

(MELUND & FÖAG 
2018) 

Ja /  
(LANIS SH 2024) 

Ja 

Die Zauneidechse kommt in verstreuten Populationen über ganz Schleswig-
Holstein vor. Sie besiedelt die verschiedensten, vor allem auch durch den Men-
schen geprägten Lebensräume. Entscheidend dabei ist das Vorhandensein ge-
eigneter Sonnen- und Versteckplätze (z.B. Steinschüttungen, Ansammlungen 
von Totholz) sowie bewuchsfreie Flächen mit geeignetem Untergrund zur Eiab-
lage (ELBING et al. 1996b; LEOPOLD 2004). So ist sie im Norddeutschen Tiefland 
eng an Sandböden gebunden. Zauneidechsen sind auf vegetationsarme, son-
nige Trockenstandorte in Schleswig-Holstein angewiesen. Eine Betroffenheit 
der Zauneidechse ist vorhabenbedingt nicht ausgeschlossen. Eine Prüfung der 
Verbotstatbestände erfolgt in Kapitel 4. 

Fische      

Europäischer Stör 
(Acipenser sturio) 

 
0 

Nein 
(LLUR 2019c) 

- - 

Der Europäische Stör gilt in Schleswig-Holstein seit 1968 als ausgestorben (KIN-

ZELBACH 1987). Seit 2008 läuft im Bereich der Elbe ein Wiederansiedlungspro-
gramm, aus dem bereits einige Wiederfundmeldungen im Wattenmeer be-
kannt sind (GESSNER et al. 2010). Adulte Tiere wandern die Flüsse hinauf, um 
über steinig bis kiesigen Untergrund bei starker Strömung zu laichen (STEINMANN 
& BLESS 2004). Danach kehren die Elterntiere zurück ins Meer, die Jungtiere ver-
lassen mit 2-4 Jahren die Flüsse (FREYHOF & KOTTELAT 2007). Das Vorhaben liegt 
außerhalb des Verbreitungsgebietes. Es besteht keine Prüfrelevanz. 

Baltischer Stör 
(Acipenser oxyrinchus) 

n.g. Nein 
(LLUR 2019c) 

- - 

Der Baltische Stör gilt in Europa als verschollen (PAAVER 1996; FREYHOF & KOT-

TELAT 2007). Seit 2006 werden jedoch wie beim Europäischen Stör Tiere im Ein-
zugsgebiet von Oder und Weichsel ausgesetzt (GESSNER et al. 2010). Die Jungfi-
sche halten sich vorwiegend im Unteren Odertal und Stettiner Haff auf, wurden 
aber auch schon an den Küsten Schleswig-Holsteins erfasst (GESELLSCHAFT ZUR 
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RETTUNG DES STÖRS E.V. 2010; GESSNER et al. 2010). Auch diese Störart wandert 
zur Fortpflanzung zwischen Salz- und Süßwasser und legt dabei bis zu 800 km 
zurück. Das Vorhaben liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes. Es besteht 
keine Prüfrelevanz. 

Nordseeschnäpel 
(Coregonus 

oxyrhynchus) 
1 

Nein 
(LLUR 2019c) 

- - 

Der Nordseeschnäpel galt in Deutschland seit den zwanziger Jahren des 20. 
Jahrhunderts als ausgestorben. Durch ein seit 1987 laufendes Wiederansied-
lungsprogamm konnten sich jedoch in Elbe, Eider und Treene wieder Bestände 
etablieren, wobei die adulten Tiere auch die küstennahen Gewässer des Wat-
tenmeers vor Schleswig-Holstein besiedeln (JÄGER 2003). Diese Art benötigt zur 
Fortpflanzung schnellströmende Bereiche mit kiesigem oder sandigem Sub-
strat. Das Vorhaben liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes. Es besteht keine 
Prüfrelevanz. 

Käfer      

Eremit 
(Osmoderma eremita) 

2 
Ja 

(LLUR 2019d) 
Nein - 

Der Eremit bewohnt große Höhlen entsprechend alter Laubbäume. Dies macht 
ihn zu einer Charakterart sehr naturnaher, urständiger Wälder, in welchen zu-
mindest ein Teil der Bäume sein natürliches Alter erreichen kann (SCHAFFRATH 
2003; MLUR 2011a). Direkte Beobachtungen sind sehr selten, meist erfolgt der 
Nachweis über die charakteristischen zylindrischen Exkremente der Larven. 
Das Vorhaben liegt zwar innerhalb des Verbreitungsgebietes, jedoch sind keine 
Baumbestände von der Planumsetzung betroffen. Es besteht keine Prüfrele-
vanz. 

Heldbock 
(Cerambyx cerdo) 

1 
Nein 

(LLUR 2019d) 
- - 

Der Heldbock bewohnt ähnlich wie der Eremit alte Bäume, insbesondere Ei-
chen. Diese müssen jedoch nicht in geschlossenen Wäldern vorhanden sein, 
sondern zählen auch in losen Beständen oder Alleen zu seinem Besiedlungs-
raum ((MLUR 2011a)). Der nachtaktive Käfer kann durch daumengroße Löcher 
in die Rinde oder groben Bohrmehl am Stammfuß nachgewiesen werden. In 
Schleswig-Holstein ist nur ein Baum, der von der Art zur Fortpflanzung genutzt 
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wird, nahe der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern bekannt. Das Vorhaben 
liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes. Es besteht keine Prüfrelevanz. 

Schmalbindiger Breit-
flügel-Tauchkäfer 

(Graphoderus biline-
atus) 

1 Nein 
(LLUR 2019d) 

- 
- 

Der Schmalbindige Breitflügel-Tauchkäfer bewohnt schwach bis mäßig nähr-
stoffführende, bis zu einem Meter tiefe, größere Standgewässer mit bewuchs-
reichen Uferzonen (GEO MAGAZIN 2001). Eier werden oberhalb des Wassers in 
Stängel und Blätter von Wasserpflanzen abgelegt. Die adulten Tiere sind flug-
fähig und ernähren sich räuberisch. In Schleswig-Holstein sind Nachweise aus 
den südöstlichen Landesteilen bekannt. Das Vorhaben liegt außerhalb des Ver-
breitungsgebietes. Es besteht keine Prüfrelevanz. 

Libellen      

Asiatische Keiljungfer 
(Gomphus flavipes) 

R 
Nein 

(LLUR 2019e) 
- - 

Diese Art kommt nur in großen Fließgewässern vor, in SH einzig im Bereich der 
Elbe oberhalb von Geesthacht (FÖAG 2017). Eine Verbreitung weiter flussab-
wärts kann aufgrund des steigenden Salzgehaltes und Mangel geeigneter Habi-
tate ausgeschlossen werden. Das Vorhaben liegt außerhalb des Verbreitungs-
gebietes. Es besteht keine Prüfrelevanz. 

Grüne Mosaikjungfer 
(Aeshna viridis) 

2 
Ja 

(LLUR 2019e) 
Nein - 

Die Grüne Mosaikjungfer besiedelt große Teile SH mit gewässerreichen Gebie-
ten. Sie nutzt ein großes Spektrum an Gewässern, wobei eine Präferenz für 
Kleingewässer und Gräben erkennbar ist. Die Art ist an das Vorhandensein der 
Krebsschere (Stratiotes aloides) als Pflanze für die Eiablage und als Lebensraum 
für die Larven gebunden (LANU 1997; MLUR 2011b; FÖAG 2015, 2017). Es ist 
davon auszugehen, dass die meisten Gewässer mit Beständen der Krebsschere 
als potenzieller Lebensraum gelten können. Aufgrund fehlender Lebens-
raumeignung wird ein Vorkommen dieser Art im Plangeltungsbereich ausge-
schlossen und die Art nicht weiter betrachtet. Es besteht keine Prüfrelevanz. 

Östliche Moosjungfer 
(Leucorrhinia albifrons) 

0 
Nein 

(LLUR 2019e) 
- - 

Die Art galt bis 2011 in SH als ausgestorben (MLUR 2011b) und bis heute sind 
keine reproduktiven Populationen bekannt. Sie besiedelt sonnige, windge-
schützte Stillgewässer, welche möglichst nährstoff- und fischarm sein sollten. 
Vorhandensein von Unterwasser- und Ufervegetation ist ebenfalls essenziell. 
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Diese Ansprüche erfüllen in Schleswig-Holstein nur wenige Wald- und Moor-
seen sowie vereinzelte Abbaugruben, so dass abseits dieser eine Ansiedlung als 
unwahrscheinlich gilt. Das Vorhaben liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes. 
Es besteht keine Prüfrelevanz. 

Zierliche Moosjungfer 
(Leucorrhinia caudalis) 

0 
Nein 

(LLUR 2019e) 
- - 

Die Art galt in SH bis 2011 als ausgestorben  (MLUR 2011b) , seit 2011 sind 8 
Nachweise an künstlich angelegten Gewässern im Flusssystem der Trave im 
Süd-Osten von SH bekannt (FÖAG 2017). Die Art besiedelt sonnige, windge-
schützte Gewässer, mit Vegetation nahe der Wasseroberfläche (MAUERSBER-
GER 2013, BÖNSEL & FRANK 2013). Das Vorhaben liegt außerhalb des Verbrei-
tungsgebietes. Es besteht keine Prüfrelevanz. 

Große Moosjungfer 
(Leucorrhinia pectora-

lis) 
3 

Ja 
(LLUR 2019e) 

Nein - 

Die Fundorte der Art reichen über die gesamte Landesfläche von Schleswig-
Holstein bis nach Helgoland, das Hauptvorkommen liegt in den östlichen und 
südlichen Landesteilen (z. B. Salemer Moor). Die Große Moosjungfer stellt eine 
thermophile Art dar, welche vor allem besonders wärmebegünstigte und wind-
geschützte, nährstoffärmere Gewässer mit üppiger Schwimm- und Unterwas-
servegetation besiedelt (ADOMSSENT 1994; HAACKS & PESCHEL 2007). Aufgrund 
fehlender Lebensraumeignung wird ein Vorkommen dieser Art im Plangel-
tungsbereich ausgeschlossen und die Art nicht weiter betrachtet. Es besteht 
keine Prüfrelevanz. 

Grüne Flussjungfer 
(Ophiogomphus ce-

cilia) 
0 

Nein 
(MELUND & FÖAG 

2018) 
- - 

Die Grüne Flussjungfer gilt in SH bis heute als ausgestorben. Sie lebt an kleinen 
bis großen Fließgewässern mit einer sandig-kiesigen Sohle. Eine hohe Struk-
turdiversität der Gewässersohle mit Steinen und Totholz fördert die Besiedlung 
eines Fließgewässers. Das Vorhaben liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes. 
Es besteht keine Prüfrelevanz. 

Sibirische Winterlibelle 
(Sympecma paedisca) 

0 
Nein 

(MELUND & FÖAG 
2018) 

- - 
Die Sibirische Winterlibelle in SH als verschollen, der letzte Nachweis wurde 
2001 erbracht. Sie lebt an flachen, besonnten Stillgewässern mit einem Mosaik 
aus Ried- und Röhricht-Pflanzenbeständen. Zu den geeigneten Habitaten 
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zählen auch Moorgewässer. Das Vorhaben liegt außerhalb des Verbreitungsge-
bietes. Es besteht keine Prüfrelevanz. 

Schmetterlinge      

Nachtkerzenschwär-
mer 

(Proserpinus proser-
pina) 

A 
Ja 

(LLUR 2019f) 
Nein - 

Der Nachtkerzenschwärmer ist eine Wanderfalterart, die in Schleswig-Holstein 
als Arealerweiterer geführt wird. Die Falter oder Raupen werden immer wieder 
an verschiedenen Stellen beobachtet, bilden dort aber selten längerfristige 
Vorkommen. Die Eiablage- und Futterpflanze der Raupen gehören ausschließ-
lich der Familie der Nachtkerzengewächse (Onagraceae) an, wobei insbeson-
dere die Gattung der Weidenröschen (Epilobium) zu erwähnen ist (RENNWALD 
2005). Diese wachsen häufig an feuchten bis nassen Standorten mit zum Teil 
sehr dichter und hoch aufwachsender Vegetation (z. B. Wiesengräben, Bach- 
und Flussufern). Im Gegensatz dazu benötigen die adulten Tiere zum Nahrungs-
erwerb ruderale, trockene Standorte mit ausreichenden Beständen von Saug-
pflanzen (Gewöhnlichen Natternkopf (Echium vulgare), Wiesensalbei (Salvia 
pratensis), Nelken (Dianthus, Silene). Aufgrund fehlender Lebensraumeignung 
wird ein Vorkommen dieser Art im Plangeltungsbereich ausgeschlossen und die 
Art nicht weiter betrachtet. Es besteht keine Prüfrelevanz. 

Weichtiere      

Zierliche Tellerschne-
cke 

(Anisus vorticulus) 
1 

Nein 
(LLUR 2019g) 

- - 

Die Zierliche Tellerschnecke lebt aquatisch in sonnenexponierten, flachen, me-
sotrophen Gewässern mit einem üppigen Bestand an Wasserpflanzen, wobei 
sie hohe Empfindlichkeiten gegen Strömung und Verwirbelungen aufzeigt 
(WIESE 1991). Das Vorhaben liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes. Es be-
steht keine Prüfrelevanz. 

Gemeine Flussmuschel 
(Unio crassus) 

1 
Nein 

(LLUR 2019g) 
- - 

Die Gemeine Flussmuschel besiedelt kleine Flüsse und Bäche, wo sich das 
adulte Tier im feineren Ufersubstrat niederlässt (GLOER & MEIER-BROOK 1998). 
Das Vorhaben liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes. Es besteht keine Prüf-
relevanz. 



Aufstellung B-Plan Nr. 91 & 92 der Gemeinde Heikendorf - Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
 

 

 29  
 

 

1) RL (Rote Liste): Quellen:  Pflanzen (LANU SH 2006), Fledermäuse (MELUR & LLUR 2014), Säugetiere (MELUR & LLUR 2014), Amphibien (LLUR 2019), Reptilien (LLUR 

2019), Fische (LANU 2002), Käfer (MLUR 2011a), Libellen (MLUR 2011a), Schmetterlinge (LLUR 2009), Weichtiere (MELUR & LLUR SH 2016) 

Abkürzungen: D = Daten unzureichend; * = ungefährdet; V = Vorwarnliste; G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes; 3 = gefährdet; 2 = stark gefährdet; 1 = vom Aussterben 

bedroht; 0 = ausgestorben oder verschollen; n. g = nicht gelistet; A = Arealerweiterer
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3.2 Avifauna 

Bezüglich der europäischen Vogelarten erfolgt die Betrachtung getrennt für Brutvögel/Nahrungs-
gäste, Rastvögel und Vogelzug (siehe Kap. 3.2); bestimmte Arten sind auf Artniveau1 zu betrachten, 
andere Arten können grundsätzlich auf Gildenniveau behandelt werden (LBV-SH/AFPE 2016). 

3.2.1 Vorkommende Brutvögel / Nahrungsgäste  

Aufgrund der Strukturausstattung ist davon auszugehen, dass die Brutvogelfauna im Plangeltungs-
bereich von Gebäudebrütern sowie von Arten der Gehölzbrüter dominiert wird. Die Ergebnisse der 
von BIOCONSULT SH im Frühjahr 2023 durchgeführten Brutvogelkartierung wurden vorhabenbedingt 
ausgewertet. Im Plangeltungsbereich befindet sich eine Gehölzstrukturen (Hecke), wo im Rahmen 
der Brutvogelkartierung das Revier eines Haussperlings festgestellt wurde. Eine gem. LBV-SH/AFPE 
(2016) einzelartlich zu prüfende Art wurde nicht festgestellt, jedoch befanden sich an der Außen-
fassade �����•�������Ì�µ�Œ���]�•���v�����v���'�������µ�����•���c�d���]���Z�š�}�Œ���ï�^��zum Zeitpunkt der Begehung vier ehemalige Nes-
ter der Mehlschwalbe (Delichon urbicum). 

Darüber hinaus können Arten der Brutvogelgilde Gehölzbrüter im Plangeltungsbereich und dessen 
Nahbereich betroffen sein, wenn Knick- und Gehölzbereiche im Rahmen der Vorhabenumsetzung 
entfernt werden müssen. 

Einzelartbetrachtung 

Die Tabelle im Anhang gibt eine Übersicht, welche Arten bei einer möglichen Betroffenheit dieser 
Habitatkomplexe nach LBV SH & AfPE (2016) einer Einzelartbetrachtung unterliegen. Berücksichtigt 
werden hierbei Brutvogelvorkommen, die im Rahmen der Brutvogelkartierung durch BioConsult SH 
im Jahr 2023 festgestellt wurden sowie Daten der LANIS-Datenabfrage (LANIS SH & LLUR 2024). 

Mehlschwalbe 

Mehlschwalben sind Gebäudebrüter, die sich durch eine mehrjährige, wiederholte Nutzung ihrer 
Nester auszeichnen. Da im Plangeltungsbereich Gebäude abgerissen werden, gehen durch das Vor-
haben mögliche Brutplätze verloren, sodass eine vorhabenbedingte Betroffenheit dieser Arten 
nicht ausgeschlossen werden kann.  

Gildenbetrachtung 

Zur besseren Handhabung der Betrachtung der Brutvogelgilden nach LBV SH & AfPE (2016) wurden 
einzelne Gruppen und (Unter-Gilden) zusammengefasst, so dass diese nun den betroffenen Lebens-
räumen bzw. Habitatkomplexen entsprechen, die durch geplante Eingriffe betroffen sein könnten. 

 

1 europaweit gefährdete Arten des Anhang I der VSchRL; in SH heimische gefährdete oder sehr seltene Arten; Arten mit 
besonderen Habitatansprüchen, Arten mit ungleicher räumlicher Verteilung in SH, Koloniebrüter 
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Die potenziell vom vorliegenden Vorhaben betroffenen Brutvogelarten gehören der Brutvogelgilde 
an, die zur Betrachtung folgendermaßen zusammengefasst wurde: 

�x Brutvögel der Gehölze 

o Gehölzfreibrüter (inkl. geschlossene Nester, z.B. Beutelmeise) 
o Gehölzhöhlenbrüter 

 
�x Brutvögel menschlicher Bauten 

 

Brutvögel der Gehölze 

Werden innerhalb des Plangeltungsbereiches im Zuge von Baumaßnahmen (z. B. für Zuwegungen) 
Gehölze entfernt, kann eine vorhabenbedingte Betroffenheit von Brutvögeln der Gehölze nicht aus-
geschlossen werden. Es erfolgt eine vertiefende artenschutzrechtliche Prüfung (s. Kap. 4.3.2). 

Brutvögel menschlicher Bauten 

Die Habitatausstattung des Vorhabenbereichs zeigt für Brutvögel menschlicher Bauten potenziell 
geeignete Strukturen. Im Plangeltungsbereich werden im Zuge der Nutzungsumordnung/Neuord-
nung Gebäude abgebrochen, sodass eine vorhabenbedingte Betroffenheit von Gebäudebrütern 
(z. B. Mehlschwalben) nicht ausgeschlossen werden kann. Es erfolgt eine vertiefende artenschutz-
rechtliche Prüfung (s. Kap. 4.3.1). 

3.2.2 Rastvögel 

Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten auf der Fläche mit dem Gehölzbestand wie in Kap 2 be-
schrieben, ist ein Vorkommen von Singvogelarten wie Staren und Drosseln potenziell auf der Fläche 
zu Zugzeiten möglich. Aufgrund der städtischen Lage des Plangeltungsbereiches und der umgeben-
den Bebauung ist jedoch nicht mit rastenden Vogelarten zu rechnen, die über die Schwellenwerte 
der jeweils landesweit bedeutsamen Vorkommen hinausgehen. 

Gemäß LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR SCHLESWIG-HOLSTEIN & AMT FÜR PLANFESTSTELLUNG ENER-

GIE (2016) gilt:  

�c���]�����������Œ�����]�š�µ�v�P�������Œ���Z���•�š�À�‚�P���o���u�µ�•�•���(�º�Œ���i�������������š�Œ�}�(�(���v�������Œ�š�����µ�(�����Œ�š�v�]�À�����µ�����Œ�(�}�o�P���v�X���Z���r
gelmäßig genutzte Rastplätze und insbesondere Schlafplätze erfüllen wichtige Habitat-
funktionen und sind als Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG einzustufen. Da 
kleinere Rastvogelbestände meistens eine hohe Flexibilität aufweisen, kann sich die Be-
handlung im Regelfall auf die mindestens landesweit bedeutsamen Vorkommen beschrän-
ken. Ab dieser Schwelle kann nicht mehr unterstellt werden, dass ein Ausweichen in andere 
gleichermaßen geeignete Rastgebiete ohne weiteres problemlos möglich ist. Es ist daher 
zu prüfen, ob betroffene Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang funktionsfähig blei-
�����v���µ�v�����}���������•���s�}�Œ�Z�������v���Ì���]�š�Á���]�o�]�P�����}�����Œ�������µ���Œ�Z���(�š�������Œ�Z�����o�]���Z�����^�š�‚�Œ�µ�v�P���v�����µ�•�o�‚�•�š�X�^ 
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Für Stare und Drosseln liegen keine Schwellenwerte für eine landesweite Bedeutung während der 
Rastzeit vor. Gerade für diese Arten wird auch angenommen, dass sie sehr flexibel auf Störungen 
reagieren können und ausreichend Ausweichhabitate um den Plangeltungsbereich zur Verfügung 
stehen.  

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit von Rastvögeln hinsichtlich des Verbots der erheblichen 
Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sowie des Verbotes der Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird also schon an dieser Stelle verneint, da 
weder Rastbestände landesweiter Bedeutung betroffen sind noch ein Flächenmangel an möglichen 
Ausweichhabitaten im räumlichen Zusammenhang vorliegt. 

Hinsichtlich des Verbots der Tötungen von Rastvögeln gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird eben-
falls ein Konflikt verneint. Bau-, anlage- und betriebsbedingte Tötungen von Rastvögeln, die über 
das allgemeine Lebensrisiko hinausgehen, werden nicht auftreten, da Rastvögel den Plangeltungs-
bereich meiden werden bzw. kurzfristig ausweichen können.  

Eine vertiefende Konfliktanalyse bezüglich der Rastvögel entfällt. 

3.2.3 Vogelzug 

Der Plangeltungsbereich liegt zwar innerhalb der Hauptzugachse des Wasservogelzuges (MILI SH 
2020). Eine Wirkung des Vorhabens wird jedoch ausgeschlossen, da keine vertikalen Strukturen 
erbaut werden sollen und eine Ausdehnung des Vorhabens in den Luftraum damit ausbleibt. Daher 
erfolgt keine vertiefende artenschutzrechtliche Prüfung hinsichtlich des Vogelzugs. 
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4 PRÜFUNG DES EINTRETENS VON VERBOTSTATBESTÄNDEN 
FÜR ARTEN DES ANHANGES IV DER FFH-RL GEM. 
§ 44 I BNATSCHG  

Für die in Kapitel 3 bestimmten Arten/Artgruppen, für die eine potenzielle Betroffenheit durch das 
Vorhaben besteht, wird in diesem Kapitel das Eintreten der Verbotstatbestände nach 
§ 44 I BNatSchG durch die Auswirkungen des geplanten Vorhabens geprüft.  

- Baubedingte und betriebsbedingte Tötungen von europäischen Vogelarten und Indivi-
duen der Arten des Anhangs IV der FFH-RL: Tötungen von Individuen betreffen neben aus-
gewachsenen Tieren auch verschiedene Entwicklungsstadien von Tieren (Eier, Laich). Ne-
ben der direkten Tötung ist auch das Verletzen der artenschutzrechtlich relevanten Arten 
verboten. Tötungen und Verletzungen können insbesondere baubedingt im Rahmen der 
Baufeldfreimachung entstehen, aber auch betriebsbedingt durch Verkehr im Plangeltungs-
bereich.  

- Erhebliche Störungen gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: Störungen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 
2 BNatSchG sind i. d. R. zeitlich begrenzt, so dass in diesem Kapitel nur baubedingte Stö-
rungen betrachtet werden. Dauerhafte anlagen- bzw. betriebsbedingte Störungen durch 
das Vorhaben (Silhouettenwirkung, Lärm, Licht) werden unter den Tatbestand der Schädi-
gung bzw. Zerstörung von Fortpflanzungsstätten (Brutgebiete) und Ruhestätten im nach-
folgenden Kapitel diskutiert.  
Die Verwirklichung dieses Verbotstatbestandes ist an die Verschlechterung des Erhaltungs-
zustands der betroffenen lokalen Populationen gekoppelt. Der Erhaltungszustand wird als 
�P�Œ�µ�v���•���š�Ì�o�]���Z���c�P�º�v�•�š�]�P�^�������š�Œ�����Z�š���š�U���Á���v�v�W 

o aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, dass 
diese Art ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraumes, dem sie ange-
hört, bildet und langfristig weiterhin bilden wird, 

o das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer 
Zeit vermutlich abnehmen wird und  

o ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vor-
handen sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art zu si-
chern. 

- Schädigung/Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG: Durch das geplante Vorhaben kann es zu einer Schädigung bzw. Vernichtung 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten europarechtlich geschützter Arten kommen, sofern 
diese vorher den Bereich des Plangeltungsbereichs als Fortpflanzungs- und/oder Ruhe-
stätte genutzt haben bzw. sofern diese Arten aufgrund der Scheuchwirkung des Vorhabens 
aus diesem und umliegenden Bereichen dauerhaft verdrängt werden. 
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4.1 Säugetiere 

4.1.1 Fledermäuse 

Aufgrund der vergesellschafteten Vorkommen der für dieses Vorhaben relevanten Fledermausar-
ten (s. Kap. 3.1) und der Gleichartigkeit der potenziellen Betroffenheit und der etwaigen Vermei-
dungs- oder Ausgleichmaßnahmen für diese Arten, erfolgt die Prüfung auf Eintreten der Verbots-
tatbestände nach § 44 BNatSchG durch das geplante Vorhaben im Folgenden übergreifend für alle 
potenziell vorkommenden Fledermausarten (Fransenfledermaus (Myotis nattereri), Große Bartfle-
dermaus (Myotis brandtii), Teichfledermaus (Myotis dasycneme), Braunes Langohr (Plecotus auri-
tus), Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), Zwergfle-
dermaus (Pipistrellus pipistrellus), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), Rauhautfledermaus 
(Pipistrellus nathusii), Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus)) im Plangebiet.  

In den bereits 2023 abgerissenen Gebäuden Teichtor 1a, 3 und Buurvagt 1 wurden keine Spuren 
oder Hinweise (Kot-, Fett- oder Fraßspuren) auf einen Besatz durch Fledermäuse festgestellt. Auf-
grund des Fehlens von Spuren eines vergangenen oder aktuellen Besatzes, konnte eine regelmäßige 
Nutzung der Gebäude durch Fledermäuse oder das Vorkommen größerer Ansammlungen wie z. B. 
Wochenstuben oder Winterquartiere sicher ausgeschlossen werden.  

Der Abriss weiterer Gebäude sowie die Rodung weiterer Gehölze im Rahmen der zukünftigen Vor-
habenumsetzung ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Unterlage nicht ausgeschlossen. 

Schädigung/Tötungen gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Baubedingt: Eine baubedingte Tötung von einzelnen Fledermäusen ist bei der Rodung einzelner 
Gehölze, wenn potenzielle Tages-/Zwischenquartiere besetzt sind, nicht ausgeschlossen. In diesem 
Falle sind zur Verhinderung des Eintretens von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG entsprechende artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen vorzusehen 
(s. Kap. 5.1.1).  

Durch Gebäudeabrisse können potenzielle Fledermauszwischenquartiere sowie Sommerquartiere 
(inkl. Wochenstuben) betroffen sein, was zum Eintreten des Verbotstatbestandes der Schädigung 
oder Tötung nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG führen kann. Um dies zu verhindern, sind entspre-
chende Vermeidungsmaßnahmen vorzusehen (s. Kap. 5.1.1).  

Anlage- und betriebsbedingt: Im Rahmen der Umsetzung der B-Pläne sind neue Gebäude und Ver-
kehrswege geplant. Eine betriebsbedingte signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos durch das Vor-
haben, z. B. durch Kollision mit Kfz-Verkehr innerhalb des Plangeltungsbereiches ist aber aufgrund 
der geringen Geschwindigkeit von �G 50 km/h für Fledermäuse auszuschließen (LBV SH 2020). 

Das Eintreten des Verbotstatbestands der Schädigung/Tötung von Individuen gem. 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann nicht ausgeschlossen werden, entsprechende Vermeidungsmaß-
nahmen werden in Kap. 5.1 aufgeführt.  
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Erhebliche Störungen gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Baubedingt: Die Verwirklichung dieses Verbotstatbestandes ist an die Verschlechterung des Erhal-
tungszustands der betroffenen lokalen Populationen gekoppelt. Da die während der Bauarbeiten 
zu erwartenden Störungen zeitlich und lokal begrenzt sind, ist eine kurzzeitige Ausweichreaktion 
der Fledermäuse zu erwarten. Durch die Bauarbeiten und die damit verbundene Lärm- und 
Lichtimmission kann es zu temporären Störungen von Individuen kommen, die das Plangebiet als 
Nahrungshabitat nutzen. Diese Störungen beschränken sich jedoch auf die aktive Bauphase. Indivi-
duen können in dieser Phase auf umliegende Strukturen ausweichen. Eine erhebliche Störung der 
lokalen Population wird ausgeschlossen.  

Anlage- und betriebsbedingt: Ein dauerhafter Einfluss oder eine Verschlechterung des Erhaltungs-
zustands der betroffenen lokalen Populationen kann sicher ausgeschlossen werden. 

Das Eintreten des Verbotstatbestands der Erheblichen Störungen gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
ist nicht erfüllt. 

Schädigung/Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Baubedingt: Bei der Planumsetzung, vor allem im Zuge der Gebäudeabrisse können Eingriffe in 
Strukturen mit potenzieller Tagesquartiereignung/Sommerquartieren erfolgen. In bebauten Gebie-
ten sind in der Regel zahlreiche Strukturen/Gebäude vorhanden, die potenzielle Tagesquartiere für 
Fledermäuse darstellen können. So auch in der Umgebung des Plangeltungsbereiches. Ein kurzfris-
tiger negativer Effekt durch den Wegfall der vorhandenen potenziellen Tagesquartierstrukturen ist 
daher nicht zu erwarten.  

Bei nächtlichen Bauarbeiten und einer damit verbundenen Beleuchtung kann es zu einer temporä-
ren Reduktion des Nahrungsangebotes im Plangeltungsbereich kommen. Für die im Nahbereich 
vorkommenden Fledermausarten wird der Plangeltungsbereich als zur Fortpflanzungsstätte gehö-
rendes Nahrungshabitat gewertet. Durch die Umlenkung und Tötung von Insekten durch 
Bauscheinwerfer und die Beleuchtung von Quartierbäumen kann es daher zu einer baubedingten 
Schädigung von Fortpflanzungsstätten kommen.  

Betriebsbedingt: Da im Zuge zahlreicher Modernisierungsmaßnahmen die Strukturvielfalt bebau-
ter Bereiche weiter abnimmt, sind in den geplanten, neu zu errichtenden Gebäuden erneut poten-
zielle Strukturen für Fledermäuse anzulegen, um im Rahmen der geplanten städtebaulichen Um-
baumaßnahme im Plangebiet langfristig ein Eintreten des Verbotstatbestands der Schädigung bzw. 
Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu verhindern 
(s. Kap. 5.2.1). 

Der Verbotstatbestand der Schädigung von Fortpflanzungsstätten ist damit bau- und betriebsbe-
dingt erfüllt, entsprechende Maßnahmen werden in Kapitel 5.2.1 behandelt. 
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4.2 Reptilien (Zauneidechse) 

Die Zauneidechse ist in weiten Landesteilen Schleswig-Holsteins zu erwarten. Der Verbreitungs-
schwerpunkt liegt dabei im Südosten, im Bereich der Geest und des östlichen Hügellandes. In der 
Marsch tritt die Art dauerhaft nur im Bereich von Sonderstandorte, wie z. B. Bahnstrecken oder 
Küstendünen auf (MELUR & FÖAG 2014). Die Zauneidechse besiedelt die verschiedensten, vor allem 
auch durch den Menschen geprägten Lebensräume. Entscheidend dabei ist das Vorhandensein 
zahlreicher geeigneter Sonnen- und Versteckplätze (z. B. Steinschüttungen, Ansammlungen von 
Totholz) sowie bewuchsfreier Flächen mit geeignetem, grabfähigem Untergrund für die Eiablage 
(ELBING et al. 1996b; LEOPOLD 2004).  

Schädigung/Tötung von Individuen gem. § 44 I Nr. 1 BNatSchG 

Im Zuge des Vorhabens kann es zu baubedingten Tötungen von ins Baufeld wandernden Tieren 
durch Baumaschinenverkehr kommen. Es sind Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baube-
dingten Tötungen erforderlich (Kap. 5.1.2). 

Betriebs- und Anlagebedingte Tötungen sind nicht zu erwarten. 

Erhebliche Störungen gem. § 44 I Nr. 2 BNatSchG 

Eine artenschutzrechtlich relevante erhebliche Störung im Sinne § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG, die sich 
auf den Erhaltungszustand der lokalen Population auswirken könnte, ist ausgeschlossen.  

Schädigung / Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem. § 44 I Nr. 3 BNatSchG 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden nicht aus der Natur entnommen, beschädigt oder zer-
stört. Die Ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleiben im räumlichen Zu-
sammenhang für die Zauneidechse erhalten. 

4.3 Brutvögel 

4.3.1 Brutvögel menschlicher Bauten, auch Mehlschwalbe 

Mehlschwalben sind Gebäudebrüter, die sich durch eine mehrjährige, wiederholte Nutzung ihrer 
Nester auszeichnen. Da im Plangeltungsbereich Gebäude abgerissen werden, gehen durch das Vor-
haben mögliche Brutplätze verloren, sodass eine vorhabenbedingte Betroffenheit dieser Arten 
nicht ausgeschlossen werden kann.  

Schädigung/Tötung von Individuen gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Baubedingt: Bei einem Baubeginn innerhalb des Brutzeitraums der Gilde Brutvögel menschlicher 
Bauten vom 01.03. bis zum 15.09. kann es zu einer baubedingten Betroffenheit von brütenden Sta-
ren, Dohlen, Mehl- und Rauchschwalben kommen, sofern Gebäude in dieser Zeit abgerissen 
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werden müssen. Tötungen von Jungvögeln bzw. die Zerstörung von Nestern/Gelegen sind dann 
nicht auszuschließen. Falls die Bauarbeiten nicht außerhalb der Brutsaison durchgeführt werden 
können, muss direkt vor Beginn der Abbrucharbeiten das Gebäude auf einen aktuellen Besatz durch 
Brutvögel überprüft werden. 

Ist ein aktueller Besatz vorhanden, sind zur Verhinderung des Eintretens von Verbotstatbeständen 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG entsprechende artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 
vorzusehen (s. Kap. 5.1.3). 

Anlagebedingte und betriebsbedingte Tötungen durch Kollisionen von Staren, Dohlen, Mehl- und 
Rauchschwalben mit den Gebäuden (anlagebedingt) bzw. durch Kollisionen mit dem neu auftreten-
den Verkehr (betriebsbedingt) sind aufgrund der Lage und Anbindung an bestehendes Siedlungs-
gebiet als allgemeines Lebensrisiko zu werten und lösen keinen artenschutzrechtlichen Konflikt aus. 

Erhebliche Störungen gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Durch die durch Bauarbeiten ausgelösten baubedingten Störungen sowie anlage- und betriebsbe-
dingte Störungen sind höchstens kleinräumige Vergrämungen einzelner Brutpaare möglich. Auch 
wenn es zum Abriss von Staren, Dohlen-, Mehl- und Rauchschwalbennestern durch das Vorhaben 
an oder im Gebäude kommt, ist hieraus keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen 
Populationen der betroffenen Art abzuleiten, da die vergleichsweise geringe Beeinträchtigungsin-
tensität und der auf kleine Störzonen beschränkte Umfang des Vorhabens keine merklichen popu-
lationsbezogenen Auswirkungen hervorrufen können. Für Stare, Dohlen, Mehl- und Rauchschwal-
ben sind strukturell adäquate Ausweichhabitate in ausreichender Größe und unmittelbarer 
räumlicher Umgebung im Plangeltungsbereich vorhanden. Stare, Dohlen, Mehl- und Rauchschwal-
�����v�����o���]�����v���•�}�u�]�š�����µ���Z���v�����Z�������Œ�������µ�Ì���]�š���c�o�������v�•�(���Z�]�P���•�����o���u���v�š�������•���v���š�º�Œ�o�]���Z���v���>�������v�•�Œ���µ�u���•�^��
ohne abnehmendes Verbreitungsgebiet und mit genügend großen Lebensräumen, um langfristig 
ein Überleben zu sichern.  

Schädigung/Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Durch Gebäudeabrisse kann es zur Schädigung/Vernichtung von Staren-, Dohlen-, Mehl- und 
Rauchschwalbennestern kommen. Da sich diese Arten durch eine mehrjährige Nutzung ihrer Nester 
auszeichnen, müssen Ausgleichsmaßnahmen für wegfallende Nester geleistet werden (Kap. 5.2.2).  

4.3.2 Brutvögel der Gehölze  

Sämtliche Arten, die dieser ökologischen Gilde zugeordnet werden, benötigen als essenzielle Habi-
tatstrukturen Gehölzbestände. Dies sind z. B. Gebüsche sowie verschiedene Gehölze in Wäldern 
und Siedlungslagen. Bei entsprechender Ausprägung des Strauchraumes treten freibrütend oder in 
Bodennähe brütend typische Singvogelarten wie Heckenbraunelle, Zaunkönig, Rotkehlchen, 
Zilpzalp und vereinzelt Garten- und Klappergrasmücke auf. In Gehölzen an Gehöften treten zudem 
bspw. Amsel und Buchfink auf. Alle Arten gehören mit jeweils mehr als 50.000 Brutpaaren (KOOP & 
BERNDT 2014) zu den häufigsten und weit verbreiteten Singvogelarten Schleswig-Holsteins. Diese 
Gruppe umfasst in der Regel anpassungsfähige Brutvögel verschiedenster Laubgehölztypen. 
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Besiedelt werden Gehölzstrukturen im menschlichen Siedlungsbereich (einschließlich Einzelbäu-
men und Baumgruppen), Feldgehölze sowie verschiedenste Waldtypen und Vorwaldstadien, Gebü-
sche und Hecken. Einige Arten kommen hauptsächlich in menschlichen Siedlungsbereichen vor, z. 
B. Elster, Türkentaube (u. a. ANDRETZKE in SÜDBECK et al. 2005). Mehrere Arten aus der Gruppe be-
nötigen gehölzfreie Biotope in der Umgebung als Nahrungshabitat, z. B. Elster, Grünfink, Türken-
taube (SÜDBECK et al. 2005) und besiedeln daher eher kleinflächige Gehölze bzw. Randbereiche. Die 
Brut beginnt ab Mitte März, viele Arten brüten mehrmals im Jahr, bei Ringel- und Türkentauben 
kommen Bruten bis Ende Oktober vor, für die meisten anderen Arten endet die Brutzeit im Juli 
(ANDRETZKE in SÜDBECK et al. 2005). 

Schädigung/Tötung von Individuen gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Baubedingt: Bei einem Baubeginn und einer möglichen Entnahme von Gehölzen/Hecken während 
der Brutzeit kann es zu einer baubedingten Betroffenheit von im Baufeld brütenden Arten der Gilde 
der Brutvögel der Gehölze kommen. Tötungen von Jungvögeln bzw. die Zerstörung von Gelegen 
sind dann nicht auszuschließen. In diesem Falle sind zur Verhinderung des Eintretens von Verbots-
tatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG entsprechende artenschutzrechtliche Vermeidungs-
maßnahmen vorzusehen (s. Kap. 5.1.3). 

Anlagebedingte und betriebsbedingte Tötungen durch Kollisionen von Arten der Brutvögel der Ge-
hölze mit den Gebäuden der Bebauung (anlagebedingt) bzw. durch Kollisionen mit dem neu auftre-
tenden Verkehr (betriebsbedingt) sind aufgrund der Lage und Anbindung an bestehendes Sied-
lungsgebiet als allgemeines Lebensrisiko zu werten und lösen keinen artenschutzrechtlichen 
Konflikt aus. 

Erhebliche Störungen gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Für die potenziell vorkommenden Arten der Gilde der Gehölzfreibrüter stellt der Plangeltungsbe-
reich nur einen kleinen Ausschnitt ihres gesamten Habitats bzw. Aktionsraums dar. Durch die Bau-
arbeiten ausgelöste baubedingte Störungen sowie anlage- und betriebsbedingte Störungen sind 
höchstens kleinräumige Vergrämungen einzelner Brutpaare möglich, wobei derartige Verlagerun-
gen naturgemäß in aufeinander folgenden Brutperioden (jährlich neu ausgewählte Neststandorte) 
regelmäßig stattfinden. In jedem Fall ist daraus keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der 
lokalen Populationen der betroffenen Arten der Gilde der Gehölzfreibrüter abzuleiten, da die ge-
ringe Beeinträchtigungsintensität und der auf kleine Störzonen beschränkte Umfang des Vorhabens 
keine merklichen populationsbezogenen Auswirkungen hervorrufen können. Für Arten der Brutvö-
gel der Gehölze sind strukturell adäquate Ausweichhabitate in ausreichender Größe und unmittel-
barer räumlicher Umgebung vorhanden. Arten der Brutvögel der Gehölze bleiben somit auch nach 
�����Œ�������µ�Ì���]�š���c�o�������v�•�(���Z�]�P���•�����o���u���v�š�������•���v���š�º�Œ�o�]���Z���v���>�������v�•�Œ���µ�u���•�^���}�Z�v���������v���Z�u���v�����•���s���Œ���Œ���]�r
tungsgebiet und mit genügend großen Lebensräumen, um langfristig ein Überleben zu sichern. 

Schädigung / Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Für die Brutvögel der Gehölze steht im räumlichen Zusammenhang grundsätzlich ausreichend Er-
satzhabitat zur Verfügung. Sollten Teile der umgebenden Gehölzbereiche im Zuge der Maßnahme 
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entfernt werden, kommt es zu einer Beeinträchtigung in der Verfügbarkeit des Nahrungsangebotes 
sowie zu einer Beschädigung/Zerstörung der Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten gem. § 44 Abs. 
1 Nr. 3 BNatSchG und es müssen Ausgleichsmaßnahmen für wegfallende Nester geleistet werden 
(Kap. 5.2.2).  



Aufstellung B-Plan Nr. 91 & 92 der Gemeinde Heikendorf 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag  

 

 40  
 

 

5 MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG ARTENSCHUTZRECHTLI-
CHER VERBOTE NACH § 44 BNATSCHG 

Aus den artenschutzrechtlichen Konfliktanalysen (Kap. 4) ergibt sich für verschiedene Arten die Not-
wendigkeit von Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote. Es werden gemäß 
LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR SCHLESWIG-HOLSTEIN & AMT FÜR PLANFESTSTELLUNG ENERGIE 
(2016) folgende Maßnahmentypen unterschieden: 

�x Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen zur Meidung oder Minderung von arten-
schutzrechtlichen Konflikten, 

�x CEF-Maßnahmen als Ausgleich des Verlusts einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte bzw. als 
Ersatzhabitat für zeitweilig gestörte Arten vor dem Eingriff und im räumlichen Zusammen-
hang, um sicherzustellen, dass Ersatzhabitat bereits geschaffen ist, bevor das Habitat zer-
stört wird, 

�x Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme auch nach dem Eingriff und im weiteren 
räumlichen Zusammenhang, um zerstörte oder durch Störung dauerhaft entwertete Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten auszugleichen, 

Durch die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen werden eine Tötung von Individuen und eine 
Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der betroffenen Artengruppen vermieden. Diese 
Maßnahmen sind zwingend erforderlich, um eine Verwirklichung der Verbotstatbeständen nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG zu verhindern. Wie in Kap. 4 beschrieben, ergeben sich keine 
Konflikte mit dem Störungsverbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, daher sind hier keine Maßnahmen 
vorzusehen. 

5.1 Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 

5.1.1 Fledermäuse 

Die Verhinderung des Eintretens des Verbotstatbestandes der Tötung gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG in Bezug auf die Artengruppe der Fledermäuse und den Abbruch von Gebäuden, die eine 
potenzielle ganzjährige Nutzung aufweisen, erfordert die Verhinderung des potenziellen Antreffens 
nicht mobiler Individuen durch die Beschränkung des Beginns der Abbrucharbeiten auf die Monate 
April und September, wobei im April die durchschnittliche Nachttemperatur zum Zeitpunkt des Be-
ginns der Abbrucharbeiten der vergangenen 3 Nächte nicht unterhalb von 5°C liegen darf.  

Sollte ein Abbruch außerhalb dieses Zeitraumes nötig sein, müssen unter Zustimmung und in enger 
Absprache mit der zuständigen Behörde geeignete Maßnahmen für die Abbrucharbeiten erarbeitet 
und ggf. unter Hinzunahme einer Umweltbaubegleitung umgesetzt werden. Des Weiteren sollte in 
diesem Zeitraum ein Gebäudeabriss, vor allem die Entfernung eines Daches händisch in kleinen 
Teilstücken erfolgen, so dass sich versteckenden Tieren die Möglichkeit einer Flucht gegeben wird.  

Im Falle, dass im Rahmen nächtlicher Bauarbeiten Baustrahler auf Gehölze gerichtet werden, kön-
nen potenzielle Quartierbäume beleuchtet werden. Ein- und ausfliegende Fledermäuse können da-
bei abgelenkt werden, sodass es zu einer Schädigung des Quartiers als Fortpflanzungs- oder 
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Ruhestätte kommt. Um diese Wirkung zu verhindern, dürfen keine Lichtscheinwerfer auf Gehölze 
gerichtet werden. 

5.1.2 Reptilien (Zauneidechse) 

Maßnahmen in Bereichen mit potenziellem Vorkommen der Zauneidechse (offene Bereiche) ber-
gen die Gefahr, dass einzelne Tiere verletzt oder getötet werden können. Da das Habitat nur be-
dingt für die Art geeignet ist, sind keine größeren Vorkommen zu erwarten. Dennoch müssen diese 
Bereiche vor den Maßnahmen gründlich auf einen Besatz überprüft und ggf. gefundene Tiere aus 
dem Gefahrenbereich verbracht werden.  

Zur Vermeidung baubedingter Tötungen von sich im Baufeld befindlichen Tieren sollte eine maxi-
male Geschwindigkeit der Baumaschinen von 10km/h in Bereichen mit potenziellem Vorkommen 
der Zauneidechse eingehalten werden. Bei Einhaltung der Geschwindigkeit ist durch den vergrä-
menden Effekt der Baumaschinen (Lärm und Vibration) gewährleistet, dass anwesende Tiere selbst-
ständig vor den Baumaschinen flüchten können.  

Da, wenn überhaupt, nur wenige Tiere erwartet werden, wird empfohlen, eine Begehung zur Un-
tersuchung auf einen möglichen Besatz vor Beginn der Maßnahmen in den Bereichen mit potenzi-
ellem Vorkommen der Zauneidechse durchzuführen. Sollten Tiere gefunden werden, müsste die 
Intensität, in Bezug auf Häufigkeit und den abgesuchten Bereich ggf. angepasst bzw. erhöht werden 
(z. B. wöchentliche Kontrollen), so dass gewährleistet werden kann, dass sich keine Tiere im Gefah-
renbereich der Maßnahmen aufhalten. 

Baumaßnahmen in Bereichen mit potenziellem Vorkommen der Zauneidechse (z.B. offene Bereiche 
auf Motorsportgelände) durch welche Strukturen entstehen, die zur Falle für die Tiere werden kön-
nen, wie z. B. offene Gräben zur Kabelverlegung, müssen, solange sie bestehen, täglich vor Beginn 
der Arbeiten überprüft und ggf. vorhandene Tiere aus dem Gefahrenbereich verbracht werden. Ein 
Einwandern von Tieren, während der aktiven Arbeiten an diesen Strukturen, ist durch den vergrä-
menden Effekt der Arbeiten nicht zu erwarten. 

Sollten einzelne Tiere im Gefahrenbereich gefunden werden, ist eine Verbringung an geeignete 
Stellen in der direkten Umgebung notwendig. Aufgrund der nur bedingten Eignung des Habitats 
werden, wenn überhaupt, nur einzelne Tiere erwartet, so dass ein vorzeitiges Abfangen des Vorha-
benbereiches nicht empfohlen wird. 

5.1.3 Brutvögel 

Durch Bautätigkeiten besteht die Gefahr, dass Gelege oder Bruten aufgegeben oder direkt zerstört 
werden und somit das Tötungsverbot erfüllt wird.  

Bezüglich der Arten der Gilde der Gehölzfreibrüter sind alle Fällungen von Bäumen bzw. von Gebü-
schen und Pflanzenbeständen außerhalb der Brutzeit potenziell vorkommender Brutvögel durch-
zuführen (Brutperiode: 01.03. bis 30.09.). Die Räumung des Baufeldes von ggf. vorhandenen 
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Gehölzbeständen muss gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG außerhalb der Vegetationsperiode zwi-
schen Anfang Oktober bis Ende Februar stattfinden. 

Bezüglich der Arten der Gilde der Gebäudebrüter sind alle Gebäudeabrisse außerhalb der Brutzeit 
durchzuführen. Für den Rückbau möglicher Gebäude ist ein Bauzeitenfenster zwischen September 
und März einzuhalten. In diesem Zeitraum sind keine Gelege oder eingeschränkt flugfähige Jungvö-
gel im Gebiet zu erwarten. Findet der Rückbau möglicher Gebäude innerhalb der Vogelbrutzeit 
statt, ist dieses vor Beginn der Abrissarbeiten auf Brutvögel zu untersuchen. Bei Fund einer Brut-
stätte ist das weitere Vorgehen mit der zuständigen UNB abzustimmen. 

Für die betroffenen Biotop- bzw. Nutzungstypen innerhalb des Baufeldes, die nicht zu den Gehölz-
strukturen (hier: Gebäude) gezählt werden, stellt die vorzeitige Baufeldräumung mit anschließen-
dem kontinuierlichem Baubetrieb hinreichend sicher, dass während der Bauzeit keine Ansiedlun-
gen von Brutvögeln auf den Bauflächen stattfinden. Sollte dies nicht gewährleistet sein, sind 
Ansiedlungen von Brutvögeln vor der Brutzeit auf andere Art zu vermeiden; die konkreten Maßnah-
men sind im Detail artbezogen zu beurteilen in enger Abstimmung zwischen dem Auftraggeber und 
der zuständigen UNB durchzuführen. Zur fachlich korrekten Durchführung der Vergrämungsmaß-
nahmen wird in diesem Falle eine ökologische Baubegleitung des Vorhabens empfohlen. 

5.2 CEF-Maßnahmen 

Im vorliegenden Fall sind im Zuge der Planumsetzung bereits drei Gebäude abgerissen sowie He-
cken- und Gehölzstrukturen entnommen worden. Weitere Entnahmen sind möglich. Zur sicheren 
Verhinderung des Eintretens von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen und zur Erhaltung 
der größtmöglichen Planungsflexibilität werden alle Maßnahmen als CEF-Maßnahmen festge-
schrieben. Ausschlaggebend sind im vorliegenden Fall die Fledermäuse (Kap. 4.1) und Brutvogelar-
ten der Gehölze und Gebäude (siehe Kap. 4.3).  

CEF-Maßnahmen (continued ecological functionality �t Bewahrung der ökologischen Funktionsfä-
higkeit) werden vor Beginn des Vorhabens angelegt. Der Sinn ist, dass auf der Vorhabenfläche lie-
gende Lebensräume, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört werden, in räumlicher Nähe in 
gleicher Größe und Qualität angeboten werden; damit wird den Verbotstatbeständen der Zerstö-
rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten vorgebeugt.  

5.2.1 Fledermäuse 

Durch das Vorhaben und die damit ggf. noch zu erwartenden Gebäudeabrisse sowie Gehölzentnah-
men ist das Eintreten des Verbotstatbestandes der Schädigung bzw. Vernichtung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten von Fledermäusen (Zwischenquartiere bzw. Tagesverstecke, Sommer- und 
Winterquartiere) gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht auszuschließen.  

Gebäude 

Ein Ausgleich des Verlustes von (potenziellen) Fledermausquartieren im Plangeltungsbereich an 
weiteren abzubrechenden Gebäuden, die eine Nutzung durch Fledermäuse über das Maß der 
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festgestellten Nutzung der bereits in 2023 abgerissenen Gebäude erwarten lassen, hat durch die 
Einrichtung potenzieller Fledermausquartierstrukturen an bereits bestehenden und nahe gelege-
nen Gebäuden, wenn möglich innerhalb des Vorhabenbereichs, vorgezogen (CEF-Maßnahme) zu 
erfolgen (LBV & AFPE 2016). Dabei muss gewährleistet werden, dass diese in Funktion und Umfang 
auch zu keinem späteren Zeitpunkt durch andere Maßnahmen, wie z. B. durch Sanierung oder die 
Installation von Wärmedämmung, beeinträchtigt werden. 

Die Anzahlen, die genaue Ausgestaltung und Anbringung der Fledermauskästen sowie der Nach-
weis der Umsetzung sind zu einem späteren Zeitpunkt in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber 
und der Unteren Naturschutzbehörde sowie ggf. Dritten, z. B. dem ausführenden Bauunternehmen, 
zu erarbeiten. 

Gehölze 

Sollten im Rahmen der Planumsetzung Gehölze gefällt werden müssen, welche eine potenzielle 
Zwischenquartier-/Wochenstubeneignung aufweisen, ergibt sich eine Veranlassung zur Durchfüh-
rung von CEF-Maßnahmen (LBV & AFPE 2016). 

In Bezug auf das Vorhaben ist für die potenziell zu fällenden Bäume, sofern diese eine Wochenstu-
ben-Nutzung aufweisen, im Regelfall ein Ausgleich im Verhältnis 1:5 nötig. Da die Funktion der Wo-
chenstube sowohl mit sofortiger Wirkung als auch langfristig sichergestellt werden muss, erfolgt 
ein zweistufiges Verfahren.  

Für die sofortige Wirkung wird ein künstliches Fledermausquartier mit einer Wochenstubeneignung 
für gehölzbewohnende Arten, wie z. B. der Fledermaus-Großraum-Flachkasten 3FF der Firma Sch-
wegler, angebracht. Um eine Attraktion und Fremdnutzung durch Brutvögel zu verhindern, ist vor-
zusehen, dass zusätzlich ein weiterer Brutvogelkasten in der direkten Umgebung angebracht wird 
(z. B. die Nisthöhle 2GR der Firma Schwegler). Um das Quartierangebot langfristig zu sichern (künst-
liche Quartiere weisen mit 10 bis 15 Jahren eine begrenzte Lebensdauer auf), sollte die Auswahl 
der Baumart und der Altersklasse, an denen die Kästen aufgehängt werden, so erfolgen, dass diese 
sich innerhalb dieser Zeitspanne zu potenziellen Quartierbäumen entwickeln können. Es sind daher 
möglichst alte ggf. bereits mit Höhlenansätzen versehene Bäume von langlebigen Baumarten, wie 
z. B. Eiche oder Buche, zu wählen.  

Des Weiteren sind diese Bäume als potenzielle zukünftige Quartierstandorte rechtlich abzusichern.  
Zusätzlich ist ein geeigneter und bereits bestehender Baum (Minimalabstand mind. 250 m, besser 
500 m) in der Umgebung mit je einem künstlichen Quartier für Fledermäuse und einem Nistkasten 
für Vögel auszustatten und rechtlich als Quartierbäume zu sichern.  

Ausgleichsbedarf (zusammenfassend): folgender Umfang wird empfohlen: 

�x Anbringung eines Sommerquartiers mit Wochenstubeneignung und eines Brutvogelkas-
tens an einem bestehenden geeigneten Baum, Sicherung des bestehenden Baumes  

�x Anbringung eines Quartiers mit Tagesquartiereignung an einem bestehenden Baum, Si-
cherung des Baumes 
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Die genaue Ausgestaltung und Anbringung sowie der Nachweis der Umsetzung sind zu einem spä-
teren Zeitpunkt in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Unteren Naturschutzbehörde 
sowie ggf. Dritten, z. B. dem ausführenden Bauunternehmen zu erarbeiten. 

5.2.2 Brutvögel 

Brutvögel menschlicher Bauten, inkl. Mehlschwalbe 

Durch Gebäudeabrisse ist das Eintreten des Verbotstatbestandes der Schädigung bzw. Vernichtung 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Brutvögeln gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu erwarten.  

Ein Ausgleich des zu erwartenden Verlustes potenzieller Nester im Plangeltungsbereich durch die 
abzubrechenden Gebäudeteile ist für gefährdete Brutvogelarten (siehe Kap. 4.3) durch die Installa-
tion von Nistkästen an bereits bestehenden Gebäuden innerhalb des Vorhabenbereichs vorzuneh-
men. Dabei muss gewährleistet werden, dass diese in Funktion und Umfang auch zu keinem späte-
ren Zeitpunkt durch andere Maßnahmen, wie z. B. durch Sanierung oder die Installation von 
Wärmedämmung, beeinträchtigt werden.  

Durch gerodete bzw. zu rodende Bäume ist das Eintreten des Verbotstatbestandes der Schädigung 
bzw. Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Brutvögeln gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG zu erwarten. Basierend auf einer Begehung des Plangebietes wurde der Umfang der Nist-
kästen festgelegt.  

Ausgleichsbedarf: folgender Umfang wurde empfohlen: 

�x 22 Mehlschwalbennisthilfen 
�x �Ì�Á���]���E�]�•�š�Z�]�o�(���•���š�•���(�º�Œ���À���Œ�•���Z�]�������v�����v�]�•���Z���v���Œ�º�š���v�������s�‚�P���o���~�Ì�X�����X�������•���c�^���š���^�]�v�P�À�}�P���o�P���Œ�š���v�^��

der Firma Hasselfeldt) 

Die Anbringung der Nisthilfen wurde bereits vom Auftraggeber als Ausgleich für die drei Gebäude-
abrisse (Teichtor 1a, Teichtor 3 sowie Buurvagt 1) in 2023 geleistet.  

Sollten weitere Gebäude abgerissen werden, muss der Ausgleichsbedarf entsprechend angepaßt 
werden. 
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6 FAZIT DER ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG 

Eine vorhabenbedingte Betroffenheit von Säugetierarten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie ist po-
tenziell für 11 Fledermausarten gegeben. Bezüglich der Avifauna ist eine vorhabenbedingte Betrof-
fenheit potenziell für gebäudebrütende Arten sowie die Brutvögel der Gehölze gegeben. Weiterhin 
ist eine Betroffenheit für die Reptilienart Zauneidechse nicht ausgeschlossen (Kap. 3).  

Artenschutzrechtliche Konflikte entstehen im Zuge der Gebäudeabrisse und der Baufeldfreima-
chung (Gehölzentfernungen).  

Aus den artenschutzrechtlichen Konfliktanalysen (Kap. 4) ergibt sich für folgende Gruppen die Not-
wendigkeit von Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote (siehe Kap. 5):  

(1) Fledermäuse: Bauzeitenregelung (Kap. 5.1.1) 

(2) Reptilien: Besatzkontrolle, Geschwindigkeitsbeschränkung für Baufahrzeuge (Kap. 
5.1.2)  

(3) Brutvögel: Bauzeitenregelung, ggf. Vergrämungen (Kap. 5.1.3) 

Erhebliche Störungen von Arten, die zu einer Beeinträchtigung von Habitatfunktionen oder dem 
Erhaltungszustand lokaler Populationen führen, treten durch das Vorhaben nicht auf. Allerdings 
kommt es aufgrund von Störungen zu dauerhaften Zerstörungen von Fortpflanzungsstätten, die 
räumlich ausgeglichen werden müssen (Kap. 5). Für die bereits 2023 abgerissenen Gebäude wurden 
bereits CEF-Maßnahmen geleistet. Sollten weitere Gebäude und Gehölze entfernt werden müssen, 
betreffen durchzuführende CEF-Maßnahmen folgende Artengruppen: 

(1) Fledermäuse: ggf. Sicherung und Neuanpflanzungen von Bäumen, ggf. Anbringung 
von Nistkästen (siehe Kap. 5.2.1). 

(2) Brutvögel: Anbringung von Nistkästen (Mehlschwalben- und Sperlingsquartiere) an 
Gebäuden sowie Nistkästen für gehölzbewohnende Arten (siehe Kap. 5.2.2). 

Die fachgerechte Umsetzung und die damit einhergehende Wirksicherheit der Maßnahmen für die 
betroffenen Arten soll durch eine Umweltbaubegleitung sichergestellt werden. 

 

Unter der Voraussetzung, dass die in Kapitel 5 genannten Maßnahmen zur Vermeidung arten-
schutzrechtlicher Verbote nach § 44 I BNatSchG eingehalten werden, ist die Aufstellung der 
B- Pläne Nr. 91 und 92 in Heikendorf als artenschutzrechtlich zulässig anzusehen. 
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A ANHANG 

Tab. A. 1 Artengruppen der europäischen Vogelarten (Stand: 28.10.2015), nach LBV-SH & AFPE (2016), es sind nur Arten aufgeführt, die der Einzelartbetrachtung unterliegen. 
Die grau hinterlegten Arten wurden als relevant identifiziert und im vorliegenden Gutachten behandelt. 

Euring-Nr. Artname Status1) 
RL B SH  
(2010) 

EU-VSchRL 
Kolonie-
brüter 

Habitatkomplexe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

110 Ohrentaucher B 1 I       s                     s                 

120 Schwarzhalstaucher B V   x     s                     s                 

220 Eissturmvogel B-H R    s               s   s                         

710 Basstölpel B-H R    s               s   s                         

720 Kormoran B     s   x   s           s s     s                 

950 Rohrdommel B   I       s                   e s   s             

980 Zwergdommel Bex 0 I       e                     s   e             

1220 Graureiher B     s   e e s             s e                     

1310 Schwarzstorch B 1 I         s             s                       

1340 Weißstorch B 2 I         e         s     e                 s   

1440 Löffler B R   s   s               s                         

1540 Singschwan B   I       s                     e s e             

1670 Nonnengans B   I       s             e       s                 

1710 Rostgans N   I           e s x   e         s             e   

2020 Moorente Bex 0 I       s                     s   x             

2040 Bergente B 1  II/III       s             e       s                 

2310 Wespenbussard B   I         s             s x                     

2380 Schwarzmilan B 1 I         s             s s                     

2390 Rotmilan B V I         s             s s                     

2430 Seeadler B   I         s             s e                     

2560 Schlangenadler Bex 0 I         s             s                       

2600 Rohrweihe B   I     e s                     s e s             
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Euring-Nr. Artname Status1) 
RL B SH  
(2010) 

EU-VSchRL 
Kolonie-
brüter 

Habitatkomplexe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

2610 Kornweihe B 2 I     s e                         x s e e e     

2630 Wiesenweihe B 2 I     s                         x x e x s x     

2920 Schreiadler Bex 1 I         s             s                       

2960 Steinadler Bex 0 I         s             s                       

3010 Fischadler Bex 0 I         s         x   s e                     

3200 Wanderfalke B   I     x   e         s x                     s   

3320 Birkhuhn B 1 I/II nur M     s                         s x s x   e     

3700 Wachtel B 3       s                             e s s s     

4080 Tüpfelralle B 3 I       s                   e s x s             

4100 Kleinralle V   I       s                     e   s             

4210 Wachtelkönig B 1 I     s                           x   s e s     

4330 Kranich B   I     s x               s       s x             

4460 Großtrappe Bex 0 I     s                               e s e     

4550 Stelzenläufer V   I     s               x       s                 

4560 Säbelschnäbler B   I s   s               s       s         e       

4590 Triel Bex 0 I     s                             s   e       

4700 Sandregenpfeifer B 2   x   s               s       s         e       

4770 Seeregenpfeifer B 1    x   s               s       s                 

4830 Mornellregenpfeifer Bex 0 I     s                             s           

4850 Goldregenpfeifer Bex 0 I/III     s                         s   e           

4930 Kiebitz B 3       s               x       x     e s x       

5120 Alpenstrandläufer B 1 I (nur UA schinzii)     s               s       x                 

5170 Kampfläufer B 1  I     s               s       x e s   e         

5180 Zwergschnepfe Bex 0 II/III     s                         e s             

5190 Bekassine B 2 II/III     s               e       e s s   x         

5200 Doppelschnepfe Bex 0 I     s                         s s             

5320 Uferschnepfe B 2       s               s       x e e   s         
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Euring-Nr. Artname Status1) 
RL B SH  
(2010) 

EU-VSchRL 
Kolonie-
brüter 

Habitatkomplexe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

5410 Großer Brachvogel B V       s                         s x   s e       

5460 Rotschenkel B V        s               s       x e x   x         

5540 Bruchwasserläufer Bex 0 I     s                         s               

5560 Flussuferläufer B R       s               x       x                 

5610 Steinwälzer B 1        s               s                         

5750 Schwarzkopfmöwe B   I s   s               x       x             e   

5780 Zwergmöwe Bex 0 I s   s               x       x                 

5820 Lachmöwe B   II s   s             e s       s x           e   

5900 Sturmmöwe B V  II s   s             x s       x x   x       x   

5910 Heringsmöwe B   II s   s             x s             s       x   

5920 Silbermöwe B   II s   s           e x s             s       x   

5921 Mittelmeermöwe Bex 0   s   s               s                         

6000 Mantelmöwe B   II s   s           e e s             x       e   

6020 Dreizehenmöwe B-H R    s               s   s                         

6050 Lachseeschwalbe B 1  I s   s               s                         

6060 Raubseeschwalbe Bex 0 I s   s               s                         

6110 Brandseeschwalbe B 1  I s   s               s                         

6140 Rosenseeschwalbe Bex 0 I s   s               s                         

6150 Flussseeschwalbe B   I s   s             e s       s             e   

6160 Küstenseeschwalbe B   I s   s               s                         

6240 Zwergseeschwalbe B 2  I s   s               s       e                 

6270 Trauerseeschwalbe B 1 I s     s                     s x               

6280 Weißflügelseeschwalbe V     s     s                     e                 

6340 Trottellumme B-H R    s               s   s                         

6360 Tordalk B-H R    s               s   s                         

6540 Papageitaucher Bex 0   s           s       s                         

7440 Uhu B   I     s   s     e       s e                   s 
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Euring-Nr. Artname Status1) 
RL B SH  
(2010) 

EU-VSchRL 
Kolonie-
brüter 

Habitatkomplexe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

7510 Sperlingskauz B   I           s           s                       

7570 Steinkauz B 2             s       s     x           x     s   

7680 Sumpfohreule B 2 I     s               x       x s s x x   x     

7700 Raufußkauz B   I           s           s                       

7780 Ziegenmelker B 1 I     s                 s           s           

7950 Mauersegler B     s         e       s   e                   s   

8310 Eisvogel B   I             s             s s                 

8400 Bienenfresser V     s           s                               s 

8410 Blauracke Bex 0 I           s s           s                     

8460 Wiedehopf Bex 0             s e e         s                     

8480 Wendehals B 1             s           x s                 x   

8630 Schwarzspecht B   I           s           s                       

8830 Mittelspecht B   I           s           s e                     

9720 Haubenlerche B 1       s                                   s s   

9740 Heidelerche B 3 I     s                 x           s   x x   x 

9760 Feldlerche B 3       s               s         e   x s s s     

9810 Uferschwalbe B     s           s                               s 

Rotmilan Rauchschwalbe B     s                 s                       s   

10010 Mehlschwalbe B     s                 s                       s   

10050 Brachpieper B 1 I     s                 x           s         x 

10172 Gelbkopfschafstelze B R        s               s               s         

10202 Trauerbachstelze B R                 s     s                         

11060 Blaukehlchen B   I   s s s             x     s s x         e     

11370 Braunkehlchen B 3     e s                         x x x s e x     

11460 Steinschmätzer B 1               s x     s         x   s         s 

11980 Wacholderdrossel B 3           s             x s                 x   

12420 Seggenrohrsänger Bex 0 I   s e x                         s             
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Euring-Nr. Artname Status1) 
RL B SH  
(2010) 

EU-VSchRL 
Kolonie-
brüter 

Habitatkomplexe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

12530 Drosselrohrsänger B 1         s                     s                 

12730 Sperbergrasmücke B 1 I         s               x         s           

12930 Grünlaubsänger V-H         s                 e s                     

13430 Zwergschnäpper B 3 I         e x   s       s                       

13490 Trauerschnäpper B 3             s       e   s x                 x   

15150 Neuntöter B V I         s             e s         x x         

15190 Schwarzstirnwürger Bex 0 I         s               s                     

15200 Raubwürger B 1           s               s         x x         

15200 Rotkopfwürger Bex 0           s               s                     

15600 Dohle B     x         x   x   s   x e                 s   

15630 Saatkrähe B     s       s             s x                 s   

15673 Nebelkrähe B 1 II     e   s         e     s                 s   

15820 Star B     x         s   x   s   s x                 s   

18660 Ortolan B 2 I   e s                   s                     

18820 Grauammer B 3     e s                   e             s x     
1) Status: B = Brutvogel (fett, normalgroß), B-H = Brutvogel nur auf Helgoland (fett, klein), Bex = ausgestorbener Brutvogel (klein), N = Neozoonart, eingeführte Vogelart (fett, normalgroß: Brutbe-

stand >100 Brutpaare; normal, normalgroß: Brutbestände unter 100 Bp), V = Vermehrungsgast (kursiv, normalgroß), V-H = Vermehrungsgast nur auf Helgoland (kursiv, klein) 

 

2) Habitatkomplexe: s = Schwerpunktvorkommen, x = kommt (regelmäßig) vor, e = ausnahmsweises Vorkommen 
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1 Bodennah brütende Vögel der Gras- und Staudenfluren 
2 Bodenbrüter  
3 Binnengewässerbrüter (incl. Röhricht)  
4 Gehölzfreibrüter (incl. geschlossene Nester, z.B. Beutelmeise)  
5 Gehölzhöhlenbrüter  
6 Bodenhöhlenbrüter  
7 Nischenbrüter  
8 Felsbrüter  
9 Brutvogel menschlicher Bauten einschließlich Gittermasten und Flachdächer  
10 Meer und Meereskueste (K), einschließlich Salzwiesen, Brackwasserröhrichte, Uferbefestigungen  
11 Waelder, Gebuesche und Kleingehoelze (W) einschließlich Waldlichtungen  
12 Gehoelze und sonstige Baumstrukturen (H) einschließlich Knicks  
13 Fliessgewaesser (F1)  
14 Stillgewaesser (F2) einschließlich Speicherbecken an der Nordseeküste  
15 Hoch-und Uebergangsmoore (M) einschließlich Torfstiche 
16 Gehoelzfreie Biotope der Niedermoore, Suempfe und Ufer (N) 
17 Heiden und Magerrasen (T), einschließlich Küstendünen 
18 Gruenland (G)  
19 Acker-und Gartenbau-Biotope (A) ohne Gehölzstrukturen 
20 Ruderalfluren / Saeume, Staudenfluren (R )   
21 Siedlungsbiotope (S) Städte, Dörfer, Parks mit Gewässern, Gärten, Flachdächer  
22 Geomorphologie (= steiler Hang im Binnenland und Binnendüne; Kiesgrubensteilwände, Steilufer an der Küste 
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1. �$�Q�O�D�V�V���X�Q�G���$�X�I�J�D�E�H�Q�V�W�H�O�O�X�Q�J 

Die Gemeinde Heikendorf will mit dem Bebauungsplans Nr. 91 die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen zur Erweiterung des Lebensmittelmarktes am Schmiedeplatz sowie die Her-
stellung einer Stellplatzanlage schaffen. 

Die nächstgelegene schutzbedürftige Bebauung befindet sich südlich und östlich des Plan-
geltungsbereiches. 

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung beinhaltet folgende Aufgabenstellungen: 

�x Schutz der Nachbarschaft vor Geräuschimmissionen aus Gewerbelärm; 

�x Schutz der Nachbarschaft vor Verkehrslärm auf öffentlichen Straßen durch den B-Plan-
induzierten Zusatzverkehr; 

�x Schutz des Plangeltungsbereichs vor Verkehrslärm; 

�x Erarbeiten von textlichen Vorschlägen für Begründung und Festsetzungen, die auch 
für die Verwendung für den Umweltbericht verwendet werden können. 

Im Rahmen der Vorsorge in der Bauleitplanung erfolgt eine Beurteilung anhand der Orien-
tierungswerte (OW) gemäß Beiblatt 1 [5�@���]�X�U���'�,�1�����������������Ä�6�F�K�D�O�O�V�F�K�X�W�]���L�P���6�W�l�G�W�H�E�D�X�³��[4], 
wobei zwischen gewerblichem Lärm und Verkehrslärm unterschieden wird. Andererseits 
kann sich die Beurteilung des Verkehrslärms auf öffentlichen Verkehrswegen an den Krite-
�U�L�H�Q���G�H�U�����������%�,�P�6�F�K�9�����Ä�9�H�U�N�H�K�U�V�O�l�U�P�V�F�K�X�W�]�Y�H�U�R�U�G�Q�X�Q�J�³[2]) orientieren. 

In der DIN 18005 [4] wird für die Berechnung von gewerblichen Anlagen auf die TA Lärm 
[3] verwiesen. Dementsprechend werden die Immissionen aus Gewerbelärm auf Grundlage 
der TA Lärm beurteilt.  

In den Bebauungsplan sind gegebenenfalls Festsetzungen aufzunehmen, die dem Schutz 
der innerhalb des Plangeltungsbereiches geplanten baulichen Nutzungen dienen. Die vor-
liegende Untersuchung enthält die in diesem Zusammenhang erforderlichen Aussagen. 

2. �g�U�W�O�L�F�K�H���6�L�W�X�D�W�L�R�Q 

Der Plangeltungsbereich befindet sich östlich der Straße Teichtor und südlich der Dorf-
straße. Südlich befindet sich die Straße Buurvagt. Im Osten und Westen sind weitere ge-
werbliche Nutzungen und Wohnnutzungen vorhanden. Im Süden grenzt Wohnbebauung 
an den Plangeltungsbereich an. 

Die nächstliegenden schutzbedürftigen Nutzungen finden sich in folgenden Bereichen: 

�x Wohnbebauung südlich des Planvorhabens (Immissionsorten IO 1 bis IO 3): Gemäß 
der vorangegangen schalltechnischen Untersuchungen zum REWE-Markt (ALK Akus-
tik-Labor Kiel GmbH, 2004) ist von einem Schutzanspruch auszugehen der einem all-
gemeinen Wohngebiet (WA) vergleichbar ist. 
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�x Schutzbedürftige Nutzung westlich, nördlich und südlich des Plangeltungsbereiches 
(Immissionsorte IO 4 bis IO 11): Diese Bereiche sind gemäß der Bebauungspläne Nr. 1 
und 1A als Mischgebiet (MI) oder Kerngebiet (MK) eingestuft. 

Die genauen örtlichen Gegebenheiten sind dem Lageplan der Anlage A 1 zu entnehmen. 

Tabelle 1: Immissionsorte 

 

3. �%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J�V�J�U�X�Q�G�O�D�J�H�Q 

3.1. Schalltechnische Anforderungen in der Bauleitplanung  

3.1.1. Allgemeines  

Die Berücksichtigung der Belange des Schallschutzes erfolgt nach den Kriterien der DIN 
18005 [4] in Verbindung mit dem Beiblatt 1 [5] unter Beachtung folgender Gesichtspunkte: 

�x Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Bauleitplanung die Belange des Umweltschutzes 
zu berücksichtigen. 

�x Nach § 50 BImSchG ist die Flächenzuordnung so vorzunehmen, dass schädliche Um-
welteinwirkungen unter anderem auf die ausschließlich oder überwiegend dem Woh-
nen dienenden Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. 

Die Orientierungswerte nach [5] stellen aus der Sicht des Schallschutzes im Städtebau er-
wünschte Zielwerte dar. Sie dienen lediglich als Anhalt, so dass von ihnen sowohl nach 
oben (bei Überwiegen anderer Belange) als auch nach unten abgewichen werden kann. 

Konkreter wird im Beiblatt 1 zur DIN 18005 �L�Q���G�L�H�V�H�P���=�X�V�D�P�P�H�Q�K�D�Q�J���D�X�V�J�H�I�•�K�U�W�����Ä�,�Q���Y�R�U��
belasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrs-
wegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im 
Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewi-
chen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch 
andere geeignete Maßnahmen (z.B. durch geeignete Gebäudeanordnung und 



Seite  4 

Proj.Nr.: 20059.01 

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 91 der Gemeinde 

Heikendorf 

 

20059.01 bericht.docx 31. Dezember 2023 LAIRM CONSULT GmbH  
   gedruckt: 3. Januar 2024 

Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen (insbesondere für Schlafräume) 
vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert wer�G�H�Q���³ 

Über den Abwägungsspielraum gibt es keine Regelungen. Zur Beurteilung des Verkehrs-
lärms kann man hilfsweise als Obergrenze die Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BIm-
SchV [2] heranziehen, da davon ausgegangen werden kann, dass die 16. BImSchV recht-
lich insoweit nicht strittig ist. 

Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, In-
dustrie und Gewerbe, Freizeitlärm) sollen gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 wegen der un-
terschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Geräuschquellen 
jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden. 

Für die im Rahmen dieser Untersuchung zu betrachtenden Nutzungsarten legt Beiblatt 1 
zur DIN 18005 die in Tabelle 2 zusammengefassten Orientierungswerte für Beurteilungs-
pegel aus Verkehrs- und Gewerbelärm fest. Beurteilungszeiträume sind die 16 Stunden 
zwischen 6 und 22 Uhr tags sowie die 8 Stunden von 22 bis 6 Uhr nachts. 

Tabelle 2: Orientierungswerte nach DIN 18005 Teil 1, Beiblatt 1 [5] 

Nutzungsart  

Orientierungswert nach [5] 

Verkehr a) Anlagen b) 

tags  nachts  tags  nachts  

dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  

reine Wohngebiete (WR) 50 40 50 35 
allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS), Wo-
chenendhausgebiete, Ferienhausgebiete und Campingplatzge-
biete 

55 45 55 40 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55 55 55 
besondere Wohngebiete (WB) 60 45 60 40 
Dorfgebiete (MD), dörfliche Wohngebiete (MDW), Mischgebiete 
(MI) und urbane Gebiete (MU) 60 50 60 45 

Kerngebiete (MK) 63 53 60 45 
Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50 
sonstige Sondergebiete (SO) sowie Flächen für den Gemeinbe-
darf, soweit sie schutzbedürftig sind, je nach Nutzungsart c) 45 bis 65 35 bis 65 45 bis 65 35 bis 65 

Industriegebiete (GI) d) �²  �²  �²  �²  
a) gilt für Verkehrslärm; 
b) gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Anlagen 
c) für Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Kurgebiete oder Pflegeanstalten ist ein hohes Schutzniveau anzustreben 
d) für Industriegebiete kann kein Orientierungswert angegeben werden 
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Tabelle 3: Immissionsgrenzwerte nach § 2 Absatz 1 der 16. BImSchV �± Verkehrslärm-
schutzverordnung [2] 

 
Nr. 

 
Gebietsnutzung  

Immissionsgrenzwerte  

tags  nachts  

dB(A)  

1 Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47 

2 reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 59 49 

3 Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete und urbane Gebiete 64 54 

4 Gewerbegebiete 69 59 

 

Die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von gewerblichen Anlagen sind gemäß Ab-
schnitt 7.6 der DIN 18005 gemäß TA Lärm in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 zu berechnen. 

3.1.2. Möglichkeiten zur Vermeidung von Konflikten  

Um bereits in der Phase der Bauleitplanung sicherzustellen, dass auch bei enger Nachbar-
schaft von gewerblicher Nutzung, Verkehrswegen und Wohnen die Belange des Schall-
schutzes betreffende Konflikte vermieden werden, stehen verschiedene planerische Instru-
mente zur Verfügung.  

Von besonderer Bedeutung sind: 

�x die Gliederung von Baugebieten nach in unterschiedlichem Maße schutzbedürftigen 
Nutzungen, 

�x aktive Schallschutzmaßnahmen wie Lärmschutzwände und -wälle; 

�x Emissionsbeschränkungen für Gewerbeflächen durch Festsetzung maximal zulässiger 
flächenbezogener immissionswirksamer Schallleistungspegel als Emissionskontingen-
�W�L�H�U�X�Q�J���Ä�Q�D�F�K���G�H�U���$�U�W���G�H�U���%�H�W�U�L�H�E�H���X�Q�G���$�Q�O�D�J�H�Q���X�Q�G���G�H�U�H�Q���E�H�V�R�Q�G�H�U�H�Q���%�H�G�•�U�Inissen 
und Eigensch�D�I�W�H�Q�³��z.B. im Sinne von § 1, (4), Satz 1, Ziffer 2 BauNVO sowie eines 
entsprechenden Nachweisverfahrens, 

�x Maßnahmen der Grundrissgestaltung und der Anordnung von Baukörpern derart, dass 
dem ständigen Aufenthalt von Personen dienende Räume zu den lärmabgewandten 
Gebäudeseiten hin orientiert werden, 

�x Vorzugsweise Anordnung der Außenwohnbereiche im Schutz der Gebäude, 

�x ersatzweise passiver Schallschutz an den Gebäuden über den maßgeblichen Außen-
lärmpegel nach DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, Teil 1 und Teil 2 [6] [7]. 

Nicht Gegenstand von Festsetzungen im Bebauungsplan sind �± unter Beachtung des Ge-
botes der planerischen Zurückhaltung �± Regelungen im Detail, wenn zum Schutz der Nach-
barschaft vor Lärmeinwirkungen erforderliche konkrete Maßnahmen in Form von Auflagen 
im Baugenehmigungsverfahren durchsetzbar sind. 
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3.2. Gewerbelärm  

Die Beurteilung der Geräuschimmissionen von Anlagen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG [1]) erfolgt nach der Technischen Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm (TA Lärm [3]), die sowohl für genehmigungsbedürftige als auch nicht genehmigungs-
bedürftige Anlagen gilt. Dabei handelt es sich überwiegend um gewerbliche und industrielle 
Anlagen und Betriebe (Gewerbelärm). 

Nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG [1] sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen so 
zu errichten und zu betreiben, dass 

�x schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche verhindert werden, die nach dem 
Stand der Technik zur Lärmminderung vermeidbar sind, und 

�x nach dem Stand der Technik zur Lärmminderung unvermeidbare schädliche Umwelt-
einwirkungen durch Geräusche auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 

Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BIm-
�6�F�K�*�����L�V�W���Q�D�F�K���7�$���/�l�U�P���Ä�����������V�L�F�K�H�U�J�H�V�W�H�O�O�W�����Z�H�Q�Q���G�L�H���*�H�V�D�P�W�E�H�O�D�V�W�X�Q�J1 am maßgeblichen 
�,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�R�U�W���G�L�H���,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�U�L�F�K�W�Z�H�U�W�H���Q�L�F�K�W���•�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�H�W���³���'�L�H���,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�U�L�F�K�W�Z�H�U�W�H���V�L�Q�G��
in der Tabelle 4 aufgeführt.  

Die Art der in Nummer 6.1 bezeichneten Gebiete und Einrichtungen ergibt sich aus den 
Festlegungen in den Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flä-
chen für Gebiete und Einrichtungen sowie Gebiete und Einrichtungen, für die keine Fest-
setzungen bestehen, sind nach Nummer 6.1 entsprechend der Schutzbedürftigkeit zu be-
urteilen.  

Tabelle 4: Immissionsrichtwerte (IRW) nach Nummer 6 TA Lärm [3] 

Bauliche  
Nutzung  

Üblicher Betrieb  Seltene Ereignisse (a) 

Beurteilungs pe-
gel  

Kurzzeitige Ge-
räusch spi tzen 

Beurteilungs pe-
gel  

Kurzzeitige Ge-
räusch spi tzen 

Tag Nacht  Tag Nacht  Tag Nacht  Tag Nacht  

dB(A)  

Gewerbegebiete (GE) 65 50 95 70 70 55 95 70 
Urbane Gebiete (MU) 63 45 93 65 70 55 90 65 

Kern- (MK), Dorf- (MD) und 
Mischgebiete (MI) 60 45 90 65 70 55 90 65 

Allgemeine Wohngebiete 
(WA) und Kleinsiedlungsge-
biete (WS) 

55 40 85 60 70 55 90 65 

Reine Wohngebiete (WR) 50 35 80 55 70 55 90 65 
Kurgebiete (KU), bei Kranken-
häusern und Pflegeanstalten 45 35 75 55 70 55 90 65 
(a) �L�P���6�L�Q�Q�H���Y�R�Q���1�X�P�P�H�U�������������7�$���/�l�U�P���Ä�������� an nicht mehr als an zehn Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres und nicht 

�D�Q���P�H�K�U���D�O�V���D�Q���M�H�Z�H�L�O�V���]�Z�H�L���D�X�I�H�L�Q�D�Q�G�H�U���I�R�O�J�H�Q�G�H�Q���:�R�F�K�H�Q�H�Q�G�H�Q���������³ 

 
1 Die Gesamtbelastung wird gemäß TA Lärm als Summe aus Vor- und Zusatzbelastung definiert. Die Vorbelastung ist nach 

Nummer 2.4 TA �/�l�U�P���Ä�G�L�H���%�H�O�D�V�W�X�Q�J���H�L�Q�H�V���2�U�W�H�V���P�L�W���*�H�U�l�X�V�F�K�L�P�P�L�V�V�L�R�Q�H�Q���Y�R�Q���D�O�O�H�Q���$�Q�O�D�J�H�Q�����I�•�U���G�L�H���G�L�H�V�H���7�H�F�K�Q�L�V�F�K�H��

�$�Q�O�H�L�W�X�Q�J���J�L�O�W�����R�K�Q�H���G�H�Q���,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�E�H�L�W�U�D�J���G�H�U���]�X���E�H�X�U�W�H�L�O�H�Q�G�H�Q���$�Q�O�D�J�H���³���/�H�W�]�W�H�U�H�U���V�W�H�O�O�W���G�L�H���=�X�V�D�W�]�E�H�O�D�V�W�X�Q�J���G�D�U���³ 
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Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm beschreiben Außenwerte, die in 0,5 m Abstand vor 
der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzwür-
digen Raumes einzuhalten sind. 

Es gelten die in Tabelle 5 aufgeführten Beurteilungszeiten. Die erhöhte Störwirkung von 
Geräuschen in den Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit wird für Einwirkungsorte in 
allgemeinen und reinen Wohngebieten, in Kleinsiedlungsgebieten sowie in Kurgebieten und 
bei Krankenhäusern und Pflegeanstalten durch einen Zuschlag von 6 dB(A) zum Mitte-
lungspegel berücksichtigt, soweit dies zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist. 

Die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage darf auch bei einer Überschreitung der 
Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus Gründen des Lärmschutzes nicht ver-
sagt werden, wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den 
Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von 
der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach 
Nummer 6 am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet (�Ä�5�H�O�H��
�Y�D�Q�]�N�U�L�W�H�U�L�X�P�³���� 

Unbeschadet der Regelung im vorhergehenden Absatz soll für die zu beurteilende Anlage 
die Genehmigung wegen einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 
aufgrund der Vorbelastung auch dann nicht versagt werden, wenn dauerhaft sichergestellt 
ist, dass diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A) beträgt. 

Tabelle 5: Beurteilungszeiten nach Nummer 6, TA Lärm [3] 

Beurteilungszeitraum  

werktags  sonn - und feiertags  

Tag Nacht (a) Tag Nacht (a) 

gesamt  Ruhezeit   gesamt  Ruhezeit   

 6 bis 7 Uhr 22 bis 6 Uhr  6 bis 9 Uhr 22 bis 6 Uhr 

6 bis 22 Uhr �²  (lauteste 6 bis 22 Uhr 13 bis 15 Uhr (lauteste 

 20 bis 22 Uhr Stunde)  20 bis 22 Uhr Stunde) 
(a) �1�X�P�P�H�U�������������7�$���/�l�U�P���I�•�K�U�W���G�D�]�X���D�X�V�����Ä�'�L�H���1�D�F�K�W�]�H�L�W���N�D�Q�Q���E�L�V���]�X���H�L�Q�H�U���6�W�X�Q�G�H���K�L�Q�D�X�V�J�H�V�F�K�R�E�H�Q���R�G�H�U���Y�R�U�Y�H�U�O�H�J�W���Z�H�U��

den, soweit dies wegen der besonderen örtlichen oder wegen zwingender betrieblicher Verhältnisse unter Berücksich-
tigung des Schutzes vor schädlichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist. Eine achtstündige Nachtruhe der Nachbar-
schaft im Einwirkungsbereich der Anlage ist sicherzustelle�Q���³ 

 

Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand 
�E�L�V���]�X�����������P���Y�R�Q���G�H�P���%�H�W�U�L�H�E�V�J�U�X�Q�G�V�W�•�F�N���V�R�O�O�H�Q���H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G���1�X�P�P�H�U�����������G�H�U���7�$���/�l�U�P���Ä��
... durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich vermindert werden, sofern 

�x sie den Beurteilungspegel der vorhandenen Verkehrsgeräusche für den Tag oder die 
Nacht um mindestens 3 dB(A) erhöhen, 

�x keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 

�x die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung [2] erstmals oder wei-
�W�H�U�J�H�K�H�Q�G���•�E�H�U�V�F�K�U�L�W�W�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���³ 
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Die Beurteilung des anlagenbezogenen Verkehrs auf öffentlichen Straßen orientiert sich an 
der 16. BImSchV, in der die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) zugrunde ge-
legt wird. Die Beurteilungszeit nachts umfasst gemäß 16. BImSchV abweichend von der TA 
Lärm den vollen Nachtabschnitt von 8 Stunden (22 �± 6 Uhr). 

4. �* �H�Z�H�U�E�H�O�l�U�P 

4.1. Betriebsbeschreibung  

Auf dem Betriebsgrundstück soll der bestehende Verbrauchermarkt nach Süden erweitert 
werden. Dabei soll auf dem Anbau ein Fahrradstellplatz entstehen, der von dem nördlich 
anschließenden öffentlichen Parkplatz entlang der Ostseite des vorhandenen Gebäudes 
erschlossen werden soll. Im Süden schließt sich die komplett eingehauste Anlieferungs-
zone an. 

Westlich des Gebäudes soll die vorhandene ebenerdige Stellplatzanlage erweitert werden. 
Dabei soll die öffentliche Straße Buurvagt erhalten bleiben , um die südlich angren-
zenden Parkplätze  der Wohngebäude weiterhin öffentlich zu erschließen. Weiterhin 
sollen die derzeit vorhandenen öffentlichen Parkplätze am Ende der Sackgasse auf 
die Nordseite der Buurvagt verlegt werden und auch zukünftig als öffentliche Park-
plätze zur Verfügung stehen.  

Das den schalltechnischen Berechnungen zugrunde liegende Betriebsszenario beschreibt 
einen maßgeblichen mittleren Spitzentag (an mehr als 10 Tagen im Jahr erreicht) und stellt 
den nach der TA Lärm für die Beurteilung heranzuziehenden üblichen Betrieb dar. 

Die Öffnungszeiten können zukünftig 6:30 bis 21:30 Uhr betragen. 

Die zu erwartende Verkehrserzeugung durch Kunden- und Mitarbeiterverkehre am Spitzen-
tag wurde anhand der Parkplatzlärmstudie [9] abgeschätzt. Dementsprechend ist mit etwa 
2.720 Kfz-Bewegungen tags zu rechnen, d.h. etwa 1.360 Pkw-Kunden. Davon fahren ca. 
10 % innerhalb der Ruhezeiten. Weiterhin werden 4 letzte Abfahrten von Mitarbeitern nach 
22:00 Uhr berücksichtigt. 

Für die Anzahl der Anlieferungen werden Angaben des zukünftigen Betreibers verwendet. 
Voruntersuchungen haben ergeben, dass das Rolltor an der Anlieferungszone nach dem 
einfahren des Lkw geschlossen werden muss. Weiterhin sind Anlieferungen zwischen 
22:00 und 6:00 Uhr (Nachtanlieferungen) aufgrund der angrenzenden Wohnnutzung im-
missionsschutzrechtlich nicht verträglich. Schon die Zufahrt eines Lkw führt zu Überschrei-
tungen an den südlich angrenzenden Immissionsorten. Vereinzelte Anlieferungen mit Pkw 
oder Kleintransportern vor dem Haupteingang mit einer lärmarmen Entladung per Hand 
sind auch im Nachtzeitraum verträglich. 

Dementsprechend wird in der vorliegenden Untersuchung von folgenden Werten für den 
EDEKA-Markt ausgegangen: 
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�x Lkw (< 7,5 t): 2 Anlieferungen tags, davon 1 Anlieferung innerhalb der Ruhezeiten zwi-
schen 6:00 Uhr und 7:00 Uhr bzw. 20:00 und 22:00 Uhr); 

�x Lkw (�• 7,5 t): 3 Anlieferungen tags davon 1 Anlieferung innerhalb der Ruhezeiten zwi-
schen 6:00 Uhr und 7:00 Uhr bzw. 20:00 und 22:00 Uhr); 

�x davon insgesamt 2 Lkw mit dieselbetriebenem Kühlaggregat, davon 1 Lkw innerhalb 
der Ruhezeiten tags; 

Insgesamt ist somit für den EDEKA-Markt mit etwa 5 Lkw, d.h. 10 Fahren pro Tag zu rech-
nen. Die Waren werden im Bereich der Ladezone ins Lager verbracht.  

Für die Verweildauer der Lkw werden die Parkgeräusche (Türenschlagen etc.) entspre-
chend der Parkplatzlärmstudie �± für Abstellplätze von Lastkraftwagen �± berücksichtigt. 

Hinsichtlich der haustechnischen Anlagen werden exemplarisch Anlagen im Bereich der 
vorhandenen Anlagen berücksichtigt. 

Da für den Tageszeitraum zeitliche Angaben über den tatsächlich auftretenden Betrieb nicht 
zur Verfügung stehen und die Leistungsregelung der Anlagen überwiegend temperaturge-
steuert erfolgt, wird den Berechnungen für die Anlagen tags ein durchgehender Volllastbe-
trieb zugrunde gelegt. In der Nacht werden die haustechnischen Anlagen überwiegend aus-
geschaltet. Durch die automatische Temperatursteuerung kann es jedoch auch in der Nacht 
vorkommen, dass die Anlagen für die Dauer von etwa 1 bis 2 Stunden eingeschaltet wer-
den. Für diese Anlage wird daher zur sicheren Seite für die lauteste Stunde nachts ebenfalls 
ein durchgehender Volllastbetrieb angesetzt. 

4.2. Emissionen  

Die maßgeblichen Emissionsquellen durch den Markt sind gegeben durch: 

�x Pkw- und Lkw-Fahrten auf dem Betriebsgrundstück; 

�x Stellplatzgeräusche (Türenschlagen, Motorstarten, etc.); 

�x Lkw-Rangieren im Bereich der Ladezone; 

�x Entladegeräusche und Lkw-Kühlaggregate innerhalb der Ladezone; 

�x Einkaufswagensammelboxen; 

�x Betrieb der haustechnischen Anlagen (Lüftungen, Kälteanlagen, Wärmepumpen, etc.). 

Alle weiteren Quellen sind gegenüber den oben genannten nicht pegelbestimmend und 
werden daher vernachlässigt. 

Die Ermittlung der Emissionen der Pkw-Fahrten auf den Zu- und Abfahrten orientiert sich 
gemäß Parkplatzlärmstudie an den Werten der RLS-19 [8]. Dabei werden eine Geschwin-
digkeit von 30 km/h sowie ein asphaltierter Fahrweg zugrunde gelegt. 

Für die Lkw-Fahrten auf Betriebsgeländen wird ein aktueller Bericht der Hessischen Lan-
desanstalt für Umwelt [10] herangezogen. Für einen Vorgang pro Stunde und eine 
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Wegstrecke von 1 Meter wird der Studie entsprechend von einem Schallleistungsbeurtei-
lungspegel von 63 dB(A) ausgegangen. Für Rangierfahrten wird gemäß [10] ein Schallleis-
tungspegel angesetzt, der um 5 dB(A) oberhalb des Fahrgeräusches von Lkw auf Betriebs-
geländen liegt.  

Der Auslegung der TA Lärm entsprechend sind Kraftfahrzeugfahrten den Betriebsgeräu-
schen zuzurechnen, sobald bzw. solange sich eine Fahrzeugachse auf dem Betriebsge-
lände befindet. Demgemäß werden die Fahrstrecken zur sicheren Seite bis ca. zur Mitte 
der Straße noch der Anlage zugerechnet. 

Die Ermittlung der Geräusche durch den Stellplatzlärm erfolgte gemäß der aktuellen Fas-
sung der Parkplatzlärmstudie [9]. Bei der Quellenmodellierung wurde das getrennte Ver-
fahren nach Abschnitt 8.2.2 verwendet. Der Parkplatzsuchverkehr und der Durchfahranteil 
sind hierbei gesondert in den Fahrwegen berücksichtigt. Für die Stellplatzgeräusche der 
Lkw im Bereich der Ladezonen wird das getrennte Verfahren gemäß Abschnitt 8.2.2 der 
Parkplatzlärmstudie herangezogen, da die Fahrstrecken hier generell gesondert berück-
sichtigt werden. Die Fahrstrecken der Stellplatzanlage sind asphaltiert. Lediglich die Stell-
plätze sind gepflastert.  

Beim Stellplatz werden die Geräuschemissionen durch das Schieben von Einkaufswagen 
gemäß der Parkplatzlärmstudie durch entsprechende Zuschläge erfasst. Dabei wird hin-
sichtlich der Oberflächenausführung der Stellplatzanlage zwischen Asphalt und Pflaster un-
terschieden. Hierbei wird von Kunststoffeinkaufswagen auf Asphalt ausgegangen. 

Zusätzlich werden die Geräusche beim Ein- und Ausstapeln der Einkaufswagen in den 
Sammelboxen berücksichtigt. Hierzu stehen aktuelle Daten einer Studie des Hessischen 
Landesamtes für Umwelt und Geologie zur Verfügung [11]. Dabei wurden Kunststoffein-
kaufswagen angesetzt. 

Für die Ladetätigkeiten wurden die Ansätze der Ladelärmstudie des Hessischen Landes-
anstalt für Umwelt [10] zugrunde gelegt. Im Bereich der Anlieferung des Marktes wird für 
�/�N�Z���•�����������W���H�L�Q���6�F�K�D�O�O�O�H�L�V�W�X�Q�J�V�S�H�J�H�O���Y�R�Q��89,6 dB(A) (inkl. Impulszuschlag) mit 180 Rollcon-
tainer (360 Vorgängen) berücksichtigt. Für die Entladegeräusche des Lkw < 7,5 t wird ein 
Schallleistungspegel von 87,0 dB(A) (inkl. Impulszuschlag) mit 100 Rollcontainer (200 Vor-
gängen) angesetzt. Weiterhin wurden die Rollgeräusche entsprechend der Rollcontainer-
bewegungen und der Ladelärmstudie angenommen. Da die Ladezone innerhalb des Ge-
bäudes vorgesehen ist, werden der Stellplatzlärm, die Ladearbeiten und der Betrieb von 
Lkw-Kühlaggregaten im Inneren stattfinden. Die Ermittlung der Schallabstrahlung erfolgt 
auf Grundlage der VDI-Richtlinie 2571 [15]. Im Modell wird das Tor durch eine vertikale 
Flächenquelle an den Fassaden abgebildet. Hierbei wird das Tor geschlossen mit einer 
Schalldämmung von 18 dB angesetzt. 

Für die exemplarischen Lüftungsanlagen bzw. Absauganlagen wird ein typischer Schall-
leistungspegel von 60 dB(A) und für die exemplarische Kältemaschinen ein typischer 
Schallleistungspegel von 75 dB(A) in Ansatz gebracht. Diese Werte werden von Anlagen, 
die dem Stand der Technik entsprechen, problemlos eingehalten. Im Rahmen der Ausfüh-
rungsplanung ist eine Überprüfung der tatsächlich geplanten haustechnischen Anlagen er-
forderlich. 
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Bei allen haustechnischen Anlagen wird unterstellt, dass sie keine ton- und/oder impulshal-
tigen Geräusche erzeugen (Stand der Technik).  

Die Belastungen sind in der Anlage A 2.1 zusammengestellt. Die Schallleistungspegel und 
die sich ergebenden Schallleistungs-Beurteilungspegel sind in der Anlage A 2.2 aufgeführt. 
Dort finden sich auch die verwendeten Basis-Oktavspektren. Die Lage der Quellen kann 
dem Plan der Anlage A 1.2 entnommen werden. 

4.3. Immissionen  

4.3.1. Allgemeines zur Schallausbreitungsrechnung  

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgt mit Hilfe des EDV-Programms CadnaA [16] 
auf Grundlage des in der TA Lärm [3] beschriebenen Verfahrens. Die in die Modellrechnung 
eingehenden örtlichen Begebenheiten sowie die Lage der Lärmquellen und Immissionsorte 
sind aus der Anlage A 1.2 ersichtlich. 

Im Ausbreitungsmodell werden berücksichtigt: 

�x die Abschirmwirkung von vorhandenen und geplanten Gebäuden sowie Reflexionen 
an den Gebäudeseiten (Höhen nach Ortsbesichtigung [19] geschätzt); 

�x Immissionsorthöhen gemäß Abschnitt 4.3.2; 

�x Quellenhöhen gemäß Abschnitt 4.3.3; 

�x Einhausung mit Rolltor für die Anlieferungszone. 

Im Berechnungsmodell wurde der Höhenverlauf des Geländes entsprechend berücksich-
tigt. 

Die Berechnung der Dämpfungsterme erfolgte in Oktaven. Bei der Schallausbreitung wurde 
bei der Berechnung der Bodendämpfung für die gemischten aber überwiegend schallharten 
befestigten Oberflächen ein G = 0,2 verwendet. 

Die Formeln zur Berechnung der Schallausbreitung gelten für eine die Schallausbreitung 
�E�H�J�•�Q�V�W�L�J�H�Q�G�H�� �:�H�W�W�H�U�V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� ���Ä�0�L�W�Z�L�Q�G�D�X�V�E�U�H�L�W�X�Q�J�V�V�L�W�X�D�W�L�R�Q�³������ �=�X�U�� �%�H�U�H�F�K�Q�X�Q�J�� �G�H�V�� �%�H��
urteilungspegels ist gemäß der TA Lärm in der Regel eine meteorologische Korrektur nach 
DIN 9613-2 [14] zu berücksichtigen. Diese Korrektur beinhaltet die Häufigkeit des Auftre-
tens von Mitwindsituationen, so dass der Beurteilungspegel einen Langzeitmittelungspegel 
darstellt. Bei der Berechnung der Beurteilungspegel wurde zur sicheren Seite auf die Be-
rücksichtigung der meteorologischen Korrektur verzichtet. 

Voruntersuchungen haben ergeben, dass das Betreiben der Lkw-eigenen Kühlaggregate 
auf dem Betriebsgrundstück außerhalb der Ladezone und bei geöffnetem Tor im Tages-
zeitraum zu Überschreitungen an der benachbarten Wohnbebauung führt und somit orga-
nisatorisch ausgeschlossen werden muss. Weiterhin sind Anlieferungen zwischen 20:00 
und 7:00 Uhr (Anlieferungen innerhalb der Ruhezeiten werktags und Nachtanlieferungen) 
aufgrund der angrenzenden Wohnnutzung immissionsschutzrechtlich nicht verträglich. 
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Schon die Zufahrt eines Lkw führt zu Überschreitungen an den südwestlich angrenzenden 
Immissionsorten. 

4.3.2. Immissionsorte  

Die Immissionsorthöhen wurden für die Erdgeschosse gemäß Ortsbesichtigung [19] für die 
Mitte der Fenster (über Gelände) abgeschätzt. Für die weiteren Geschosse wurde jeweils 
eine Geschosshöhe von 2,8 m zugrunde gelegt.  

4.3.3. Quellenmodellierung  

Die Parkvorgänge der Pkw werden als Flächenschallquellen berücksichtigt. Die Fahrgeräu-
sche der Lkw und der Pkw werden als Linienquellen modelliert. Die Haustechnik und die 
Einkaufswagensammelboxen werden als Punktquellen dargestellt. Das Tor der Anliefe-
rungszone wird als vertikale Flächenquelle berücksichtigt. Die Lage der Quellen kann der 
Anlage A 1.2 entnommen werden.  

Die Emissionshöhen betragen: 

�x Pkw-Fahrweg: 0,5 m über Gelände oder Parkdeck; 

�x Pkw-Stellplätze: 0,5 m über Gelände oder Parkdeck; 

�x Einkaufswagensammelboxen: 1,0 m über Gelände oder Parkdeck; 

�x Lkw-Fahrwege: 1,0 m über Gelände; 

�x Tor: 0 bis 5 m über Gelände; 

�x Haustechnik auf dem Dach: 0,5 bis 2,0 m über Dach. 

4.3.4. Beurteilungspegel  

Auf Grundlage der obigen Emissionsansätze wurden die Beurteilungspegel an den maß-
geblichen Immissionsorten sowohl tags als auch nachts getrennt berechnet. Die Ergebnisse 
sind in Tabelle 6 dargestellt. Detaillierte Teilpegelanalysen finden sich in der Anlage A 3.  

Voruntersuchungen haben ergeben, dass das Rolltor an der Anlieferungszone nach dem 
Einfahren des Lkw geschlossen werden muss. Weiterhin sind Anlieferungen zwischen 
22:00 und 6:00 Uhr (Nachtanlieferungen) aufgrund der angrenzenden Wohnnutzung im-
missionsschutzrechtlich nicht verträglich. Schon die Zufahrt eines Lkw führt zu Überschrei-
tungen an den südlich angrenzenden Immissionsorten. Vereinzelte Anlieferungen mit Pkw 
oder Kleintransportern vor dem Haupteingang mit einer lärmarmen Entladung per Hand 
sind auch im Nachtzeitraum verträglich. 
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Folgende Ergebnisse sind festzuhalten: 

�x Tagesabschnitt (6:00 bis 22:00 Uhr):  

An den Immissionsorten IO 1 bis IO 3 errechnen sich Beurteilungspegel von bis zu 
55 dB(A), somit wird der Immissionsrichtwert für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) 
tags eingehalten. An diesen Immissionsorten sind keine beurteilungsrelevanten Vorbe-
lastungen vorhanden. 

Mit Beurteilungspegeln von bis zu 55 dB(A) werden an den Immissionsorten IO 4 bis 
IO 6 der Immissionsrichtwert für Mischgebiete von 60 dB(A) tags ebenfalls eingehalten. 
An diesen Immissionsorten sind keine beurteilungsrelvanten Vorbelastungen vorhan-
den. 

An den Immissionsorten IO 7 bis IO 11 erreichen die Beurteilungspegel bis zu 54 dB(A), 
somit werden der Immissionsrichtwert für Mischgebiete von 60 dB(A) tags und das Re-
levanzkriterium (Beurteilungspegel mindestens 6 dB(A) unterhalb des Immissionsricht-
wertes) eingehalten. Somit ist eine Berücksichtigung von Vorbelastungen für diese Im-
missionsorte nicht erforderlich. 

�x Nachtabschnitt (lauteste volle Stunde zwischen 22:00 und 6:00 Uhr):  

An den Immissionsorten IO 1 bis IO 3 liegen die Beurteilungspegel bei bis zu 37 dB(A), 
somit wird der Immissionsrichtwert für allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) nachts 
eingehalten. Beurteilungsrelevante Vorbelastungen aus Gewerbelärm liegen an diesen 
Immissionsorten nicht vor. 

An den Immissionsorten IO 4 bis IO 7 erreichen die Beurteilungspegel bis zu 41 dB(A), 
so dass hier der Immissionsrichtwert für Mischgebiete von 45 dB(A) nachts eingehalten 
wird. An diesen Immissionsorten liegen ebenfalls keine beurteilungsrelevanten Vorbe-
lastungen aus Gewerbelärm vor. 

Mit Beurteilungspegeln von bis zu 34 dB(A) wird an den Immissionsorten IO 8 bis IO 11 
der Immissionsrichtwert für Mischgebiete von 45 dB(A) nachts und das Relevanzkrite-
rium eingehalten. Somit ist eine Berücksichtigung von Vorbelastungen nicht erforder-
lich. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Anforderungen der TA Lärm an den Immissionsorten 
unter Berücksichtigung der geplanten Lärmschutzmaßnahmen sowohl tags als auch nachts 
erfüllt werden können. 
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Tabelle 6: Beurteilungspegel aus Gewerbelärm 

 

4.3.5. Spitzenpegel  

Um die Einhaltung der Spitzenpegelkriterien gemäß TA Lärm [3] zu prüfen, wurden die er-
forderlichen Mindestabstände abgeschätzt, die zur Einhaltung der maximal zulässigen Spit-
zenpegel erforderlich sind. Abschirmungen wurden nicht berücksichtigt.  

Bezüglich der Spitzenpegel sind eine beschleunigte Lkw-Abfahrt und ein Türen- bzw. Kof-
ferraumschließen auf den Stellplätzen sowie kurzzeitige Geräuschspitzen bei der Entla-
dung von Interesse. Die erforderlichen Mindestabstände zur Einhaltung des zulässigen 
Spitzenpegels sind in der Tabelle 7 zusammengestellt 

Im vorliegenden Fall werden die Mindestabstände zu allen benachbarten Nutzungen tags 
eingehalten, so dass dem Spitzenpegelkriterium der TA Lärm entsprochen wird.  
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Im Nachtzeitraum erfolgen auf dem Betriebsgrundstück lediglich letzte Pkw-Abfahrten, da 
diese in der Regel in Eingangsnähe parken, sind Spitzenpegelüberschreitungen üblicher-
weise nicht zu erwarten. 

Tabelle 7: Mindestabstand zur Einhaltung der maximal zulässigen Spitzenpegel  

Vorgang  

Schall -
leis-

tungs -
pegel  

[dB(A) ] 

Mindestabstand [m]  

WA1) MI 1) 

tags  nachts  tags  nachts  

Ladegeräusche 120 2) 23 2305) 13 1385) 

Beschleunigte Lkw-Ab-
fahrt 104,5 3) 3 525) < 1 365) 

Türen-/ Kofferraum-
schließen 

99,5 3) < 1 36 < 1 21 

Ein-/Ausstapeln von 
Einkaufswagen (Kunst-
stoff) 

99 4) < 1 35 < 1 20 

Beschleunigte Pkw-Ab-
fahrt 

92,53) < 1 17 < 1 9 

1) Zulässiger Spitzenpegel (WA): 85 dB(A) tags, 60 dB(A) nachts; (MI): 90 dB(A) tags, 65 dB(A) nachts; 
2) Schätzung zur sicheren Seite; 
3) Gemäß Parkplatzlärmstudie[9]; 
4) Gemäß Studie Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie [11]; 
5) keine Vorgänge nachts 

4.3.6. Qualität der Prognose  

Die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung verwendeten Ansätze liegen auf der siche-
ren Seite. Hinsichtlich der Betriebszeiten wurde ein konservativer Ansatz verwendet, so 
dass eine Überschreitung der im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ermittelten Be-
urteilungspegel mit einiger Sicherheit nicht zu erwarten ist. 

Angaben über die Standardabweichungen für die Quellgrößen finden sich in den Tabellen 
der Anlage A 2.2.7. Die Angabe einer Standardabweichung für die angesetzten Quellgrö-
ßen kann an dieser Stelle jedoch lediglich der Orientierung dienen und beschreibt die zu 
erwartende Streuung der Pegelwerte. 

An den maßgebenden Immissionsorten beträgt die zu erwartende Standardabweichung 
etwa 1 bis 2 dB(A). 

(Anmerkung: Die angeführten Standardabweichungen dienen nur als Anhaltswerte zur Ein-
schätzung der Qualität der Prognose. Belastbare Aussagen über die statistische Pegelver-
teilung sind nur dann möglich, wenn bei der Prognose für die Belastungen und die Schall-
leistungen von Mittelwerten ausgegangen wird. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 
wurden jedoch die Ansätze zur sicheren Seite hin getroffen und liegen gegenüber den Mit-
telwerten deutlich höher.) 
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5. �9�H�U�N�H�K�U�V�O�l�U�P 

5.1. Verkehrsmengen  

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrs-
lärm berechnet. Als maßgebende Quelle wird die Dorfstraße berücksichtigt: 

Für die Dorfstraße wird die Grundbelastung von ca. 9.295 Kfz/24h aus dem Verkehrskon-
zept [17] entnommen, wobei eine allgemeine Verkehrssteigerung von 10 % eingerechnet 
wurde, was etwa 0,5 Prozentpunkten pro Jahr entspricht (Hochrechnungsfaktor 1,1). Die 
maßgeblichen SV-Anteile (Kfz mit mehr als 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht) wurden ge-
mäß RLS-19 angesetzt. 

Für die öffentlichen Anwohnerparkplätze südlich der Straße Buurvagt wird der Ansatz für 
oberirdische Stellplätze an Wohnanlagen gemäß Parkplatzlärmstudie mit 0,4 Bewegungen 
pro Stunde und Stellplatz tags und 0,05 Bewegungen pro Stunde und Stellplatz nachts ver-
wendet. 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes ist nicht mit einer erheblichen Zunahme des 
Verkehrs zu rechnen, da an dem Standort schon ein Verbrauchermarkt vorhanden ist. Auf-
grund der vorliegenden Verkehrsbelastung sind daher keine beurteilungsrelevanten Zunah-
men auf den umliegenden Straßenabschnitten zu erwarten. Daher ist eine detaillierte Un-
tersuchung des B-Plan-induzierten Zusatzverkehrs nicht erforderlich. 

Eine Zusammenstellung der Verkehrsbelastungen findet sich in Anlage A 4.1. 

5.2. Emissionen  

Die Schallleistungspegel wurden entsprechend den Rechenregeln gemäß RLS-19 [8] be-
rechnet. Eine Zusammenstellung zeigt die Anlage A 4.3.  

5.3. Immissionen  

5.3.1. Allgemeines  

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte mit Hilfe des EDV-Programms CadnaA [16] 
auf Grundlage der Rechenregeln der RLS-19 [8]. 

Die Geländetopografie wurde bei der Erstellung des Berechnungsmodells berücksichtigt. 

Für die Beurteilung werden im Ausbreitungsmodell zudem die Abschirmwirkung von vor-
handenen Gebäuden sowie Reflexionen an den Gebäudeseiten berücksichtigt.  

Die in die Modellrechnung eingehenden örtlichen Gegebenheiten sowie die Lage der Lärm-
quellen und Immissionsorte sind aus dem Plan der Anlage A 1.1 ersichtlich. 
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5.3.2. Schutz des Plangeltungsbereichs vor Verkehrslärm  

Innerhalb des Plangeltungsbereichs ist eine Ausweisung als sonstiges Sondergebiet ge-
plant. Für das sonstige Sondergebiet wird aufgrund der geplanten Nutzung ein Schutzan-
spruch vergleichbar eines Gewerbegebietes zugrunde gelegt. Die Beurteilungspegel aus 
Verkehrslärm im Plangebiet sind in Form von Rasterlärmkarten in der Anlage A 4.4 aufge-
führt. 

Am Gebäude errechnen sich Beurteilungspegel von bis zu 60 dB(A) tags und bis zu 
53 dB(A) nachts, somit werden die Orientierungswerte für Gewerbegebiete von 65 dB(A) 
tags und 55 dB(A) nachts und die Immissionsgrenzwerte für Gewerbegebiete von 69 dB(A) 
tags und 59 dB(A) nachts überall eingehalten. Lediglich im Nahbereich der Dorfstraße er-
geben sich Überschreitungen, allerdings ist in diesem Bereich die Stellplatzanlage vorge-
sehen und somit keine schutzbedürftigen Nutzungen. 

Aufgrund der Einhaltung der Orientierungswerte und der Immissionsgrenzwerte im Bereich 
der geplanten Bebauung sind zum Schutz vor Verkehrslärm aktive Lärmschutzmaßnahmen 
nicht erforderlich. 

Die Anforderungen an den passiven Schallschutz zum Schutz von Wohn- und Büronutzun-
gen vor Verkehrslärm ergeben sich gemäß DIN 4109 (Januar 2018) [6].  

Die Dimensionierung des passiven Schallschutzes erfolgt über die maßgeblichen Außen-
lärmpegel gemäß DIN 4109 (Januar 2018). Die maßgeblichen Außenlärmpegel sind in der 
Abbildung 1 für schutzbedürftige Räume dargestellt (siehe Abschnitt 6.1). 

6. �9�R�U�V�F�K�O�l�J�H���I�•�U���%�H�J�U�•�Q�G�X�Q�J���X�Q�G���)�H�V�W�V�H�W�]�X�Q�J�H�Q 

6.1. Begründung  

a) Allgemeines 

Die Gemeinde Heikendorf will mit dem Bebauungsplans Nr. 91 die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen zur Erweiterung des Lebensmittelmarktes am Schmiedeplatz sowie die Her-
stellung einer Stellplatzanlage schaffen. Die Ausweisung ist als sonstiges Sondergebiet 
vorgesehen. 

Die nächstgelegene schutzbedürftige Bebauung befindet sich südlich und östlich des Plan-
geltungsbereiches. 

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung wurden die zu erwartenden schall-
schutzrechtlichen Auswirkungen des Vorhabens aufgezeigt und beurteilt. 

Im Rahmen der Vorsorge bei der Bauleitplanung erfolgt üblicherweise eine Beurteilung an-
�K�D�Q�G���G�H�U���2�U�L�H�Q�W�L�H�U�X�Q�J�V�Z�H�U�W�H���J�H�P�l�‰���%�H�L�E�O�D�W�W�������]�X�U���'�,�1���������������Ä�6�F�K�D�O�O�V�F�K�X�W�]���L�P���6�W�l�G�W�H�E�D�X�³����
wobei zwischen gewerblichem Lärm und Verkehrslärm unterschieden wird. Andererseits 
kann sich die Beurteilung des Verkehrslärms auf öffentlichen Verkehrswegen an den Krite-
rien der 16. �%�,�P�6�F�K�9�����Ä�9�H�U�N�H�K�U�V�O�l�U�P�V�F�K�X�W�]�Y�H�U�R�U�G�Q�X�Q�J�³�����R�U�L�H�Q�W�L�H�U�H�Q�� 
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Die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von gewerblichen Anlagen sind gemäß Ab-
schnitt 7.6 der DIN 18005 gemäß TA Lärm in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 zu berechnen. 

b) Gewerbelärm 

Zum Schutz der nächstgelegenen maßgeblichen schützenswerten Nutzung vor Gewerbe-
lärmimmissionen aus dem Plangeltungsbereich wurden die Geräuschimmissionen an den 
maßgebenden Immissionsorten tags und nachts (lauteste Stunde nachts) getrennt ermittelt.  

Hierzu wurden die hervorgerufenen Geräuschimmissionen nach den Kriterien der TA Lärm 
ermittelt. 

Für den Prognose-Planfall wird die geplante Markterweiterung exemplarisch mit dem aktu-
ellen Planungsstand berücksichtigt.  

Die öffentliche Straße Buurvagt soll erhalten bleiben, um die südlich angrenzenden Stell-
plätze der Wohngebäude weiterhin öffentlich zu erschließen. Weiterhin sollen die derzeit 
vorhandenen öffentlichen Parkplätze am Ende der Sackgasse auf die Nordseite der Buur-
vagt verlegt werden und auch zukünftig als öffentliche Parkplätze zur Verfügung stehen. 

Voruntersuchungen haben ergeben, dass das Rolltor an der Anlieferungszone nach dem 
einfahren des Lkw geschlossen werden muss. Weiterhin sind Anlieferungen zwischen 
22:00 und 6:00 Uhr (Nachtanlieferungen) aufgrund der angrenzenden Wohnnutzung im-
missionsschutzrechtlich nicht verträglich. Schon die Zufahrt eines Lkw führt zu Überschrei-
tungen an den südlich angrenzenden Immissionsorten. Vereinzelte Anlieferungen mit Pkw 
oder Kleintransportern vor dem Haupteingang mit einer lärmarmen Entladung per Hand 
sind auch im Nachtzeitraum verträglich. 

Bei der Berechnung wurde berücksichtigt, dass die Fahrwegoberfläche der Stellplatzanlage 
asphaltiert wird. Die Anlieferungszone ist im Gebäude vorgesehen, dabei wurde das Tor 
nach Einfahrt des Lkw geschlossen angesetzt. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 sowohl tags als 
auch nachts in allen Bereichen und Immissionsorten eingehalten werden. 

Hinsichtlich der kurzzeitig auftretenden Geräuschspitzen werden in der vorhandenen Nach-
barschaft die Anforderungen der TA Lärm eingehalten. 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Ansätze ist die geplante Nutzung innerhalb 
des Plangeltungsbereiches immissionsschutzrechtlich mit der Nachbarschaft verträglich. 

c) Verkehrslärm 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrs-
lärm berechnet. Dabei wurden der Straßenverkehrslärm auf den maßgeblichen Straßenab-
schnitten berücksichtigt. 

Die Verkehrsbelastungen der Dorfstraße wurde aus dem Verkehrskonzept entnommen und 
auf den Prognosehorizont 2035/40 hochgerechnet (Hochrechnungsfaktor: 1,1). Die maß-
geblichen SV-Anteile (Kfz mit mehr als 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht) wurden gemäß 
RLS-19 angesetzt. 
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Für die öffentlichen Anwohnerparkplätze südlich der Straße Buurvagt wird der Ansatz für 
oberirdische Stellplätze an Wohnanlagen gemäß Parkplatzlärmstudie verwendet. 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes ist nicht mit einer erheblichen Zunahme des 
Verkehrs zu rechnen, da an dem Standort schon ein Verbrauchermarkt vorhanden ist. Auf-
grund der vorliegenden Verkehrsbelastung sind daher keine beurteilungsrelevanten Zunah-
men auf den umliegenden Straßenabschnitten zu erwarten. Daher ist eine detaillierte Un-
tersuchung des B-Plan-induzierten Zusatzverkehrs nicht erforderlich. 

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte auf Grundlage der Rechenregeln der 
RLS-19. 

Innerhalb des Plangeltungsbereiches werden am Gebäude Beurteilungspegel von bis zu 
60 dB(A) tags und bis zu 53 dB(A) nachts, somit werden die Orientierungswerte für Gewer-
begebiete von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts und die Immissionsgrenzwerte für Ge-
werbegebiete von 69 dB(A) tags und 59 dB(A) nachts überall eingehalten. Lediglich im Nah-
bereich der Dorfstraße ergeben sich Überschreitungen, allerdings ist in diesem Bereich die 
Stellplatzanlage vorgesehen und somit keine schutzbedürftigen Nutzungen. 

Aufgrund der Einhaltung der Orientierungswerte und der Immissionsgrenzwerte im Bereich 
der geplanten Bebauung sind zum Schutz vor Verkehrslärm aktive Lärmschutzmaßnahmen 
nicht erforderlich. 

Gemäß DIN 4109 (Januar 2018) ergeben sich Anforderungen an den passiven Schallschutz 
zum Schutz vor von außen eindringenden Geräuschen. Die Dimensionierung des passiven 
Schallschutzes erfolgt über die maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109. Die maß-
geblichen Außenlärmpegel sind in der Abbildung 1 für schutzbedürftige Räume dargestellt. 
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Abbildung 1: maßgeblicher Außenlärmpegel für schutzbedürftige Räume 

 

6.2. Festsetzungen  

Schutz vor Verkehrslärm 

Zum Schutz der Büronutzung ist bei Neu-, Um- und Ausbau sowie bei Nutzungsänderungen 
im jeweiligen Baugenehmigungsverfahren der Schallschutz gegen Außenlärm (Gegen-
stand der bautechnischen Nachweise) nach der DIN 4109 Teil 1 und Teil 2 (Ausgabe 
01/2018) nachzuweisen.  
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(Hinweis 1 an den Planer: Die maßgeblichen Außenlärmpegel für die im Baugenehmi-
gungsverfahren notwendigen bautechnischen Nachweise (Schallschutz gegen Außenlärm) 
sind den Abbildung 1 der Begründung zu entnehmen.) 

(Hinweis 2 an die Verwaltung und den Planverfasser: Die DIN-Vorschrift 4109 Teil 1 und 
Teil 2 (Januar 2018) ist im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens durch die Verwaltung 
zur Einsicht bereitzuhalten und hierauf in der Bebauungsplanurkunde hinzuweisen.) 

Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines 
Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere An-
forderungen an den Schallschutz resultieren. 

Bargteheide, den 31. Dezember 2023 

erstellt durch:  geprüft durch: 

gez.  gez. 

Dipl.-Met. Miriam Sparr Dipl.-Ing. Björn Heichen  
Projektingenieurin Geschäftsführender Gesellschafter 
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7. �4�X�H�O�O�H�Q�Y�H�U�]�H�L�F�K�Q�L�V 

Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien 

[1] Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-
gen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissions-
schutzgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 
1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 26. 
Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert worden ist. 

[2] Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, 
Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), 
zuletzt geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung vom 04. November 2020, 
in Kraft getreten am 1. März 2021 (BGBl. I S. 2334); 

[3] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(6. BImSchVwV), TA Lärm - Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm vom 26. 
August 1998 (GMBl. Nr. 26 vom 28.08.1998 S. 503), zuletzt geändert am 8. Juni 
2017 durch Verwaltungsvorschrift vom 01. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5); 

[4] DIN 18005, Schallschutz im Städtebau - Grundlagen und Hinweise für die Planung, 
Juli 2023; 

[5] DIN 18005 Beiblatt 1, Schallschutz im Städtebau �± Beiblatt 1: Schalltechnische Ori-
entierungswerte für die städtebauliche Planung, Juli 2023; 

[6] DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen, Januar 2018; 

[7] DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung 
der Anforderungen, Januar 2018; 

Emissions-/Immissionsberechnung 

[8] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-19, Ausgabe 2019; 

[9] Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus 
Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tief-
garagen, Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz, 6. vollständig überarbeitete 
Auflage, 2007;  

[10] Hessische Landesanstalt für Umwelt, Technischer Bericht zur Untersuchung der 
LKW- und Ladegeräusche auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungs-
lagern und Speditionen, aus: Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz, Heft 
1992, 16. Mai 1995; 

[11] Hessische Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Technischer Bericht zur Unter-
suchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von 
Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie 
weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten, Lärmschutz 
in Hessen, Heft 3, Wiesbaden, 2005; 
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[12] Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG), Technischer Bericht zur 
Untersuchung der Geräuschemissionen von Anlagen zur Abfallbehandlung und -
verwertung sowie Kläranlagen; Heft 1, Wiesbaden 2002; 

[13] Technischer Bericht Nr. L 4054 zur Untersuchung der Geräuschemissionen von 
Tankstellen, Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz, Heft Nr. 275, Hessische 
Landesanstalt für Umwelt, 1999; 

[14] DIN ISO 9613-2, Akustik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - 
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2:1996), Oktober 1999; 

[15] VDI 2571, Schallabstrahlung von Industriebauten, August 1976; 

[16] DataKustik GmbH, Software, Technische Dokumentation und Ausbildung für den 
Immissionsschutz, München, Cadna/A® für Windows�Œ, Computerprogramm zur 
Berechnung und Beurteilung von Lärmimmissionen im Freien, Version 2023 MR 2 
(32-Bit) (Build: 201.5366), August 2023; 

Sonstige projektbezogene Quellen und Unterlagen 

[17] Vorabzug der Planzeichnungen von Göttsch Architekten, Heikendorf, Stand 
26.09.2023; 

[18] Ortsmitte Heikendorf Verkehrskonzept, Argus Stadt- und Verkehrsplanung, Ham-
burg, Stand 19.04.2017; 

[19] Informationen gemäß Ortstermin mit Fotodokumentation, LAIRM CONSULT GmbH, 
29.05.2020 und 14.12.2023; 

[20] Schalltechnische Machbarkeitsstudie zur 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1A 
der Gemeinde Heikendorf, LAIRM CONSULT GmbH, 25.09.2020. 
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8. �$�Q�O�D�J�H�Q�Y�H�U�]�H�L�F�K�Q�L�V 
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A 1 Lagepl äne 

A 1.1 Lageplan Verkehr, Maßstab 1:1.000 
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A 1.2 Lageplan Gewerbe, Maßstab 1: 1.000 
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A 2 Emissionen aus Gewerbelärm  

A 2.1 Betriebsbeschreibung  

Das Verkehrsaufkommen im Plangebiet ist in der folgenden Tabelle zusammengestellt: 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 2: ........ Anzahl der Stellplätze; 

Spalte 3: ........ Anteil an Gesamtzahl; 

Spalten 6-9: ... Beurteilungszeiträume wie folgt: 

Tr1: ... außerhalb der Ruhezeiten tags (7 bis 20 Uhr) 

Tr2 : .. in den Ruhezeiten tags (6 bis 7 Uhr und  20 bis 22 Uhr); 

Tr3: ... gesamte Nacht (22 bis 6 Uhr) (für die Beurteilung des Gewerbelärms 
gemäß TA Lärm nicht maßgebend); 

Tr4: ... lauteste Stunde nachts (zwischen 22 und 6 Uhr); 
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Die Nutzungszeiten sind in der folgenden Tabelle dargestellt: 

 

A 2.2 Basisschallleistungen der einzelnen Quellen  

A 2.2.1 Fahrbewegungen Pkw  

Die Berechnung der von den fahrenden Kfz ausgehenden Schallemissionen erfolgt in An-
lehnung an die in der Parkplatzlärmstudie [9] beschriebene Vorgehensweise. Hierbei wird 
abweichend von der Parkplatzlärmstudie und nach Vorgabe des LLURs der Ansatz der 
RLS-19 zugrunde gelegt. 

 nach der RLS-19 [8]. Um die Einheitlichkeit des Rechenmodells für alle Lärmquellen (Fahr-
zeugverkehr, Parkvorgänge) zu gewährleisten, werden die Emissionspegel nach RLS-90 in 
mittlere Schallleistungspegel für ein Ereignis pro Stunde umgerechnet. Die folgende Tabelle 
zeigt den Ansatz. 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 1 .........Bezeichnung der Lärmquellen; 

Spalte 2 .........siehe Lageplan in Anlage A 1.2 zur Anordnung der einzelnen Fahrstrecken 
auf dem Betriebsgelände; 

Spalte 3 .........Nach Abschnitt 3.3.4 der RLS-19 Grundwert des Schallleistungspegels für 
Pkw.  

Spalte 4 .........Nach Abschnitt 3.3.2 der RLS-19 Längenbezogener Schallleistungspegel ei-
ner Quelllinie für ein Meter pro Fahrzeug; 

Spalte 5 .........Längen der Fahrstrecke; 

Spalte 6 .........Höhendifferenzen im jeweiligen Abschnitt; 

Spalte 7 .........Längsneigung des Fahrweges (Steigungen und Gefälle nach Abschnitt 3.3.6 
der RLS-19 gleich behandelt); 

Spalte 8 .........Korrekturen für Steigungen und Gefälle nach Gleichung 7 der RLS-19; 

Spalte 9 .........Zuschläge für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen beim getrennten Ver-
fahren nach RLS-19; 
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Spalte 10 ....... Der Schallleistungspegel für eine Fahrt pro Stunde, dabei ist l die tatsächli-
che Fahrweglänge unter Berücksichtigung des Höhenunterschiedes. 

A 2.2.2 Lkw -Verkehre  

Für die Lkw-Fahrten auf Betriebsgeländen wird ein aktueller Bericht der Hessischen Lan-
desanstalt für Umwelt [11] herangezogen. Für einen Vorgang pro Stunde und eine Weg-
strecke von 1 Meter wird der Studie entsprechend von einem Schallleistungsbeurteilungs-
pegel von 63 dB(A) ausgegangen.  

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 1 ......... Bezeichnung der Lärmquellen; 

Spalte 2 ......... siehe Lageplan in Anlage A 1.2 zur Anordnung der einzelnen Fahrstrecken 
auf dem Betriebsgelände; 

Spalte 3 ......... Schallleistungspegel je Wegelement von 1 m;  

Spalte 4 ......... Zuschläge für Rangierfahrten; 

Spalte 5 ......... Längen der Fahrstrecke; 

Spalte 6 ......... Höhendifferenzen im jeweiligen Abschnitt; 

Spalte 7 ......... Längsneigung des Fahrweges (Steigungen und Gefälle gleich behandelt); 

Spalte 8 ......... Korrekturen für Steigungen und Gefälle; 

Spalte 9 ......... Zuschläge für unterschiedliche Straßenoberflächen (hier nicht erforderlich); 

Spalte 10 ....... Schallleistungspegel für eine Fahrt pro Stunde; 

A 2.2.3 Parkvorgänge  

Neben den Fahrbewegungen sind im Bereich der Stellplatzanlagen zusätzlich die Geräu-
sche aus den Parkvorgängen (Ein- und Ausparken, Türenschlagen etc.), dem Parkplatz-
suchverkehr und dem Durchfahrtsanteil zu berücksichtigen. Es finden die Ansätze der Park-
platzlärmstudie [9] Verwendung. 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 
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Spalte 3 .........Ausgangsschallleistungen für eine Bewegung pro Stunde (siehe Abschnitt 
8.2 der Parkplatzlärmstudie); 

Spalte 4 .........Zuschläge für unterschiedliche Parkplatztypen nach Tabelle 34 der Park-
platzlärmstudie; 

Spalte 5 .........Zuschläge für die Impulshaltigkeit der Geräusche (Türenklappen), ebenfalls 
nach Tabelle 34 der Parkplatzlärmstudie; 

Spalte 6 .........Zuschläge für unterschiedliche Straßenoberflächen gemäß Parkplatzlärm-
studie (bei getrenntem Verfahren gemäß Abschnitt 8.2.2 der Parkplatzlärm-
studie sowie bei Parkplätzen an Einkaufszentren nicht erforderlich); 

Spalte 7 .........Zuschläge für den Schallanteil der durchfahrenden Fahrzeuge gemäß Park-
platzlärmstudie, bei getrenntem Verfahren gemäß Abschnitt 8.2.2 der Park-
platzlärmstudie nicht erforderlich; 

Spalte 8 .........mittlerer Schallleistungspegel, ein Vorgang pro Stunde; 

A 2.2.4 Anlieferungen  

Die Schallleistungspegel, die Einwirkzeiten für einen Vorgang und der sich daraus erge-
bende Schallleistungs-Beurteilungspegel, beziehen sich auf einen Vorgang pro Stunde, 
und sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt. 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 2 .........Ausgangsschallleistungen für einen Vorgang pro Stunde; 

Spalte 3 .........Zuschläge für die Impulshaltigkeit der Geräusche; 

Spalte 4 .........Einwirkzeiten je Vorgang; 

Spalte 5 .........mittlerer Schallleistungspegel, ein Vorgang pro Stunde; 

A 2.2.5 Technik  

Für die haustechnischen Aggregate wurden Schallleistungspegel angesetzt, die von Anla-
gen, die dem Stand der Technik entsprechen, problemlos eingehalten werden zugrunde 
gelegt. Die folgende Tabelle zeigt die Eingangsdaten. 
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Bei allen haustechnischen Anlagen wird unterstellt, dass sie keine ton- und / oder impuls-
haltigen Geräusche erzeugen sowie keine tieffrequenten Geräuschanteile aufweisen 
(Stand der Technik). 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 3 ......... Ausgangsschallleistungen; 

Spalte 4 ......... Zuschläge für die Impulshaltigkeit der Geräusche; 

Spalte 5 ......... Einwirkzeiten für einen Vorgang; 

Spalte 6 ......... Schallleistungs-Beurteilungspegel, ein Vorgang pro Stunde; 

A 2.2.6 Oktavspektren Schallleistungspegel  

In der folgenden Übersicht sind die verwendeten Basis-Oktavspektren angegeben, die bei 
der Schallausbreitungsberechnung verwendet wurden. Grundlage bilden typische Oktav-
spektren aus aktuellen Regelwerken. 

 

A 2.2.7 Abschätzung der Standardabweichungen  

Im Folgenden werden die Standardabweichungen �1 der Quellen abgeschätzt. Für jede 
Quelle sind verschiedene Fehler wie z.B. in den Belastungsansätzen (Verkehrszahlen), den 
Schallleistungspegeln, der Quellenmodellierung, der angenommenen Fahrwegslängen und 
Geschwindigkeiten und damit der Einwirkzeiten etc. zu berücksichtigen. Sofern die Ein-
zelfehler statistisch voneinander unabhängig sind, kann der Gesamtfehler als Wurzel aus 
der Summe der Quadrate der Einzelstandardabweichungen berechnet werden. 
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Folgende Annahmen werden für die Einzelfehler getroffen: 

 

Für die mittleren Gesamtstandardabweichungen ergibt sich damit: 
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A 2.3 Schallleistungspegel für die Quellbereiche  
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Anmerkungen zur Tabelle: 

Spalte 1 .........Bezeichnung der einzelnen Lärmquellen; 

Spalte 2 .........Bezeichnung des Einzelvorganges in Anlage A 2.1; 

Spalte 3 .........Anteil der Einzelvorgänge, der im jeweiligen Bereich auftritt;  

Spalten 4 - 6 ..Siehe Erläuterungen zu Spalte 6-9 in Anlage A 2.1; der Beurteilungszeitraum 
nachts umfasst eine Stunde (Tr4). 

Anmerkung: Alle Werte in den Spalten 4 bis 6 wurden auf eine ganze Zahl 
von Vorgängen mathematisch gerundet. Dadurch bedingt sind geringfügige 
Abweichungen von der Gesamtsumme nach Anlage A 2.1 möglich, die je-
doch keinen Einfluss auf die Genauigkeit der schalltechnischen Berechnun-
gen haben. 

Spalten 7 - 8 ..Basisschallleistungen für einen Vorgang pro Stunde, nach Anlage  A 2.2.1 
bis A 2.2.5; 
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Spalten 9 - 11 Schallleistungs-Beurteilungspegel tags (t) und nachts (n) inklusive der Zeit-
beurteilung und mit allen nach TA Lärm gegebenenfalls erforderlichen Zu-
schlägen (mit/ohne Ruhezeitenzuschlag (mRZ/oRZ)); 

Spalte 12 ....... Standardabweichung des Schallleistungspegels (Anmerkung: Die Angabe 
einer Standardabweichung für die angesetzten Schallleistungspegel soll der 
Orientierung dienen und beschreibt die zu erwartende Streuung der Pegel-
werte.) 

A 2.4 Zusammenfassung der Schallleistungs -Beurteilungs pe-
gel  

Zum Abschluss der Beschreibung des Emissionsmodells fasst die Tabelle die Schallleis-
tungs-Beurteilungspegel für alle Einzelquellen zusammen. 
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A 3 Beurteilungspegel aus Gewerbelärm  

A 3.1 Teilpegelanalyse tags  

 

A 3.2 Teilpegelanalyse nachts  
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A 4 Verkehrslärm  

A 4.1 Verkehrsbelastung  

 

A 4.2 Basis -Schallleistungspegel  

Die folgende Zusammenstellung zeigt die in dieser Untersuchung verwendeten Basis-
Schallleistungspegel LW�µ���J�H�P�l�‰���5�/�6-19. Die Angaben sind auf 1 Pkw- oder Lkw-Fahrt be-
zogen. 

 

A 4.3 Schallleistungspegel  
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A 4.4 Verkehrslärm im Plangeltungsbereich  

A 4.4.1 Beurteilungspegel tags, Aufpunkthöhe 5,6 m, Maßstab 1: 750 
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A 4.4.2 Beurteilungspegel nachts , Aufpunkthöhe 5,6 m, Maßstab 1: 750 

 
















































































































